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Vorwort  
 
 
 
Einige Katastrophen der letzten Jahre, sei es das Hochwasser 2002, von dem große Teile 
Ober- und Niederösterreichs betroffen waren, oder die Hochwasserkatastrophe 2005 in 
Tirol und Vorarlberg, die zu massiven Schäden in dieser alpinen Region geführt hat, sind 
noch vielen in Erinnerung. Im März 2011 blickte die ganze Welt geschockt nach Japan, 
wo ein schweres Erdbeben zu einem Tsunami und der Reaktorkatastrophe von Fukushi-
ma führte. Im Brennpunkt der öffentlichen Wahrnehmung steht bei solchen Ereignissen 
nicht nur das unermessliche Leid der Bevölkerung, es sind auch immer wieder die Bilder 
über die unermüdliche Arbeit der Hilfs- und Rettungsorganisationen, die die Nachrichten-
landschaft dominieren. 
 
Auch wenn die Ersthelfer zu Recht im Brennpunkt der öffentlichen Wahrnehmung stehen, 
so umfasst doch das moderne System des Katastrophenschutzmanagements wesentlich 
mehr als nur den für die Öffentlichkeit wahrnehmbaren Teil der Hilfsarbeiten vor Ort. Die 
Hilfsbereitschaft und der persönliche Einsatzï kurz das ĂHelfen wollenñ ï sind ein Stand-
bein dieses Systems, die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen 
sind ein anderes. Beide Standbeine können aber nur wirksam werden, wenn sie durch 
weitere, nämlich Schulung, Ausbildung und Information ergänzt werden. Auch die Ret-
tungskräfte können ihre Aufgabe nicht nur deshalb so gut und professionell erfüllen, weil 
sie eine enorm hohe persönliche Hilfsbereitschaft mitbringen, sondern auch deswegen, 
weil sie in ein Gesamtsystem eingebunden sind, das auch Vorbereitung, Vorsorge und 
Nachbereitung von Ereignissen umfasst. Diese Rahmenbedingungen zu schaffen und 
permanent aufrecht zu halten, gepaart mit der raschen Hilfe im Anlassfall, ist die Aufgabe 
eines zeitgemäßen ĂStaatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagementsñ. Das 
ĂStaatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagementñ ist somit ein System, das neben 
den polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen ein weiterer ganz wesentlicher Baustein zur 
Gestaltung der Sicherheit in Österreich ist. 
 
Das vorliegende Werk stellt einen umfassenden Überblick über das österreichische Sys-
tem des Krisen- und Katastrophenschutzmanagements dar, zeigt die Zusammenhänge 
der verschiedenen behördlichen Ebenen und der operativen Einheiten der Hilfs- und Ret-
tungsorganisationen auf und stellt auch den immer wichtiger werdenden Bezug zur Wirt-
schaft und Wissenschaft her. Es ist ein solides Fundament, auf dem Schulungen aufbau-
en können.  
 
 
Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
Bundesministerin für Inneres 
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1. Einleitung 
 

Eine Katastrophe (altgriechisch əŬŰŬůŰɟɞűɐ, Komposition aus kat§ ï Ăherab-ñ, Ănie-

der-ñ und str®phein Ăwendenñ, also eigentlich ĂWendung zum Niedergangñ) wird im 

allgemeinen Sprachgebrauch als entscheidendes, folgenschweres Unglücksereignis 

verstanden, das zu großen Schäden oder Störungen des gemeinschaftlichen Lebens 

führt. Rechtlich gesehen versteht man hingegen unter Katastrophe einen Tatbestand 

im Landesrecht, der bestimmte Rechtsfolgen im Hinblick auf die Bekämpfung der 

Auswirkungen nach sich zieht (siehe dazu weiter unten). Im Alltag bezeichnet man oft 

etwas als Katastrophe, was im Rechtssinn noch keine Katastrophe ist. In der Literatur 

sind verschiedene Katastrophenbegriffe zu finden. Verschiedene Wissenschaftsdis-

ziplinen definieren zudem Katastrophen auf unterschiedliche Arten. 

Katastrophen sind Phänomene, die die Menschheit durch die Jahrhunderte beglei-

tet haben. Besonders schwere Katastrophen der Neuzeit waren etwa das Erdbeben 

von Lissabon am 1. November 1755 oder das Erdbeben, das 1908 das Gebiet zwi-

schen Messina und Kalabrien erschütterte und rund 83.000 Todesopfer forderte, so-

wie in diesem Jahrhundert der Tsunami in Südostasien im Jahr 2004 oder die Reak-

torkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Große Katastrophen ereigneten sich 

auch in der Luftfahrt, in der Seefahrt und im Schienenverkehr. Die Katastrophe, die in 

Österreich in den letzten Jahren die größten wirtschaftlichen Schäden verursacht hat, 

war das Hochwasser von 2002, bei dem die Schªden auf 2,9 Mrd. ú geschªtzt wur-

den. Die größte Zahl an Menschenopfern war in Österreich nach dem Seilbahnbrand 

in Kaprun im Jahr 2000 zu beklagen. 

Katastrophen haben in unserer Gesellschaft einen steigenden Aufmerksamkeits-

wert. Globale Statistiken, die einen permanenten Anstieg von Katastrophenschäden 

dokumentieren
1
, die Erfahrung mit Katastrophen in der jüngeren Vergangenheit aber 

auch der Ausblick in die Zukunft und Schlagworte wie Klimawandel oder Terrorfolgen 

lassen die Vermutung zu, dass sich die Gesellschaft mit Katastrophen und deren Fol-

gen in Zukunft noch in vermehrtem Maße auseinandersetzen muss. Eine zunehmen-

de Wahrnehmung von Katastrophen wird auch dadurch gefördert, dass Medien mehr 

denn je über Katastrophen berichten und vor Katastrophen warnen. Dies stellt alle 

Verantwortlichen vor die Aufgabe, nicht nur professionelles Katastrophenmanagement 

zu betreiben, sondern dieses auch entsprechend zu kommunizieren. Die Fähigkeit 

                                              
1
 Siehe dazu EM-Dat: The International Disaster Data Base (www.emdat.be)  

http://www.emdat.be/
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einer Gesellschaft bzw. eines Staates, die Bürger vor Katastrophenschäden zu be-

wahren und Katastrophen rasch und gut organisiert zu überwinden bzw. den Betroffe-

nen ein hohes und umfassendes Maß an Hilfeleistungen angedeihen zu lassen, sind 

ein wichtiger Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung und auch ein Maß für die Le-

bens- und Standortqualität.  

Die kurzfristige, meist medial getriebene Wahrnehmung von Katastrophen, die zum 

Teil auch unter Übertreibungen leidet, und eine professionelle Auseinandersetzung 

mit deren Ursachen sowie mit Präventions- und Bewältigungsstrategien sind jedoch 

zwei verschiedene Dinge. Für die Öffentlichkeit sind Katastrophen meist nur dann ein 

Thema, wenn sie eintreten. Im Katastrophenfall wird rasche Hilfe erwartet. Für Behör-

den und Einsatzorganisationen sind Katastrophen und Notlagen hingegen ein perma-

nentes Thema und bedürfen sowohl der Vorsorge wie auch der Nachbetrachtung. 

Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom permanenten Zyklus des Katastro-

phenmanagements (siehe weiter unten).  

Ein enges Verständnis von Katastrophenmanagement, das nur auf das unmittelba-

re Einschreiten in der Katastrophe selbst fokussiert ist, ist nicht mehr zeitgemäß. Ka-

tastrophenmanagement verlangt ein umfassendes Konzept, das die Phasen der Ka-

tastrophenvermeidung , Katastrophenvorsorge , Katastrophenbewältigung  und 

Wiederherstellung  nach Katastrophen umfasst. Katastrophenmanagement wird zu-

dem zunehmend international vernetzt betrieben, das heißt, dass in allen Phasen 

kompetenzübergreifend und grenzüberschreitend zusammengearbeitet wird. 

Diese veränderten Rahmenbedingungen verlangen umso mehr ein gemeinsames 

Grundverständnis der beteiligten Akteure für das Katastrophenmanagement. Dieses 

soll nicht nur den unmittelbaren Akteuren im Katastrophemanagement selbst zugäng-

lich sein, sondern darüber hinaus auch weiteren Kreisen der Verwaltung und der Wis-

senschaft, die sich mit dem Thema in unterschiedlichen Disziplinen beschäftigen, wie 

auch der Wirtschaft, insbesondere den Betreibern kritischer Infrastrukturen. Genau 

diesen Bedarf versucht dieses Skriptum abzudecken. 
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2. Grundbegriffe des Katastrophenmanagements 
 
 

Jede Disziplin hat in der Regel eine eigene Terminologie. Ein gleiches Verständnis 

von wesentlichen Begriffen ist für das gemeinsame Herangehen an Problemlagen von 

wesentlicher Bedeutung. Dies gilt für das Katastrophenmanagement in besonderem 

Maße, da es zunehmend organisationsübergreifend unter Zusammenarbeit mehrerer 

Behörden und Einsatzorganisationen wahrgenommen wird. 

Die in den rechtlichen Grundlagen des Katastrophenmanagements verwendeten 

Begriffe sind jedoch in Österreich nicht einheitlich. Auf Bundesebene wird z.B. der 

Begriff ĂStaatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagementñ f¿r die Koordinati-

onsaufgaben des Bundesministeriums für Inneres verwendet. Auf Landesebene 

kommt der Begriff ĂKatastrophenmanagementñ vor. Darüber hinaus werden in den 

Katastrophenhilfegesetzen der Länder neben ĂKatastrophenschutzñ noch die Begriffe 

ĂKatastrophenvorsorgeñ (Einsatzvorbereitung, vorbereitende MaÇnahmen, Katastro-

phenschutzplanung u.a.) und ĂKatastrophenhilfeñ (Katastrophenabwehr, Intervention, 

Nachbereitung u.a.) verwendet. In Deutschland und in der Schweiz wird der Begriff 

des ĂBevºlkerungsschutzesñ gebraucht.  

Zur Vereinheitlichung von Grundbegriffen wurde daher durch das Österreichische 

Normungsinstitut die ÖNORM S2304
2
 aufgelegt, die wesentliche Grundbegriffe des 

Katastrophenmanagements standardisiert. Nachstehend werden einige grundlegende 

Begriffe des Katastrophenmanagements auf dieser Grundlage erläutert:  

 

Katastrophe:  

Ereignis, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die Umwelt 

oder bedeutende Sachwerte in außergewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschä-

digt werden und die Abwehr oder Bekämpfung der Gefahr oder des Schadens einen 

durch eine Behörde koordinierten Einsatz der dafür notwendigen Kräfte und Mittel 

erfordert 

 

Katastrophenmanagement : 

Gesamtheit aller aufeinander abgestimmten Maßnahmen in den Bereichen Katastro-

phenvermeidung, Katastrophenvorsorge, Katastrophenbewältigung und Wiederher-

                                              
2
 ÖNORM S2304: Integriertes Katastrophenmanagement Benennungen und Definitionen 
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stellung nach Katastrophen, einschließlich der laufenden Evaluierung der in diesen 

Bereichen getroffenen Maßnahmen 

 

Elemente des Katastrophenmanagements nach ÖNORM S2304 

 

 

Katastrophenschutz  

Gesamtheit aller vor Eintritt einer Katastrophe getroffenen Maßnahmen in den Berei-

chen Katastrophenvermeidung und Katastrophenvorsorge 

 

Katastrophenhilfe  

Gesamtheit aller nach Eintritt einer Katastrophe getroffenen Maßnahmen in den Be-

reichen Katastrophenbewältigung und Wiederherstellung 

 

Katastrophenvermeidung; Katastrophenprävention  

Gesamtheit aller vorbeugenden Maßnahmen zur Minimierung der Eintrittswahrschein-

lichkeit und der Auswirkungen einer Katastrophe 

 

Katastrophenvorsorge  

Gesamtheit aller vorbereitenden Maßnahmen zum Abwehren und Bekämpfen der Ge-

fahren und Schäden, die von einer möglichen Katastrophe ausgehen können 

 

Katastrophenbewältigung  
 
Gesamtheit aller Maßnahmen der Behörden, Einsatzorganisationen und berufenen 

Einrichtungen sowie Privater und der Betroffenen mit dem Ziel, die von einer Kata-

strophe herbeigeführten Gefahren und Schäden abzuwehren und zu bekämpfen, um 

die Grundlagen des öffentlichen Lebens (insbesondere die Ordnung und Sicherheit 
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sowie die lebensnotwendige Grundversorgung) sicherzustellen und zur Wiederherstel-

lung übergehen zu können 

 

Wiederherstellung  
 

Gesamtheit aller Maßnahmen mit dem Ziel, zumindest den Zustand vor Eintritt eines 

schädigenden Ereignisses wieder zu erreichen, nach Möglichkeit unter gleichzeitiger 

Senkung der Verwundbarkeit bzw. Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 

 

Zivilschutz  

Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die von 

Naturereignissen, technischen, terroristischen oder kriegerischen Ereignissen ausge-

hen 

 

Neben dieser österreichischen Terminologie existieren auch in anderen Staaten und 

auf internationaler Ebene entsprechende Glossare, etwas das Glossar der Internatio-

nalen Strategie für Katastrophenreduktion (ISDR) der Vereinten Nationen
3
 oder der 

Standard ISO 22300:2012 Societal Security-Terminology. 

 

                                              
3
 http://www.unisdr.org/we/inform/terminology  

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology
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3. Die Gefahrenlandschaft Österreichs 
 

Die Betrachtung von Gefahren und Risiken im jeweiligen Bezugsgebiet sollte der 

Ausgangspunkt aller weiteren Maßnahmen im Katastrophenmanagement, insbeson-

dere in der Katastrophenvermeidung und Katastrophenvorsorge sein. Die Gefahren- 

und Risikoanalyse ist in die Phase der Katastrophenvermeidung eingebettet bzw. vo-

rangestellt. Im folgenden Kapitel wird die Gefahrenlandschaft Österreichs überblicks-

mäßig dargestellt.  

 

Generell werden Katastrophen nach ihren Ursachen in drei Kategorien eingeteilt:  

¶ Naturkatastrophen  
o Endogene/tektonische Ursachen: Erdbeben, Flutwellen, Vulkanausbrüche 
o Gravitatorische Ursachen: Erdrutsche, Bergstürze, Muren, Lawinen 
o Klimatische Ursachen: Unwetter (Sturm, Hagel, Blitzeis), Hochwasser, Dür-

ren 
o Sonstige Ursachen (Ungeziefer, Meteoriteneinschläge, Epidemien) 

 

¶ Anthropogene  (Ăman-madeñ) Katastrophen  z.B. 
o Verkehrskatastrophen zu Land, Wasser, Luft;  
o Kraftwerke (AKW, Speicherkraftwerke) 
o Industriekatastrophen (Chemie,é) 

 

¶ Konflikt - / kriegsbedingte Katastrophen  
 

Die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Kategorien ist nicht immer scharf zu 

ziehen (so haben etwa Lawinenkatastrophen als Naturgefahr auch anthropogene 

Komponenten aufgrund der Eingriffe des Menschen in die alpine Umwelt). Der zu-

nehmende Grad an Vernetzung und damit verbundenen Wechselwirkungen schaffen 

zudem eine Unzahl von Abhängigkeiten und direkte und indirekten Folge- und Fern-

wirkungen von Katastrophen. So könnte etwa eine Verkettung von per se kleinen 

Problemen in der E-Versorgung zu Stromausfällen führen, die eine Vielzahl von Fol-

geproblemen haben (von der Versorgungssicherheit der Bevölkerung über wirtschaft-

liche Folgen bis hin zu Problemlagen im Gesundheitswesen).  

Die am 28. Juli 2009 durch die Bundesregierung beschlossene ĂSKKM-Strategie 

2020ñ nennt als wichtigste Herausforderungen der nächsten 10 Jahre Naturgefahren, 

Gefahren durch übertragbare Krankheiten, potenzielle Auswirkungen des internationa-

len Terrorismus, grenznahe Kernkraftwerke, den zunehmenden Verkehr und den 

möglichen Ausfall kritischer Infrastrukturen. 
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Naturgefahren  

 

In der Gefahrenlandschaft Österreichs dominieren eindeutig die Naturgefahren. Die 

Bedrohung durch sie ist in Österreich höher als in anderen europäischen Ländern. 

Österreich verfügt mit 75% der Gesamtfläche über den höchsten Alpenanteil aller mit-

teleuropäischen Staaten. 58% der Staatsfläche (83.855 km2) sind Intensivzonen des 

Schutzes vor alpinen Naturgefahren, weitere 17% sind extensiv von Wildbächen, La-

winen und Erosion bedroht. In Österreich wurden bisher 12.294 Wildbäche, 5.980 La-

winen- und 861 Risikogebiete (Rutschung, Steinschlag) erfasst (Stand: 2006). Somit 

fallen 67% des Bundesgebietes in den Betreuungsbereich der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung, in Vorarlberg, Tirol, Kärnten und Salzburg sogar mehr als 80 % der 

Landesfläche. In Österreich sind rund 35.000 Gebäude und 1.500 km Verkehrswege 

von Wildbächen bedroht.  

 

Hochwassergefahr  

 

Eine Auswertung des Schadenspotenzials durch Hochwasser aus dem Jahr 2005 

ergab, dass in Österreich rund 242.000 Objekte in potenziell vom Hochwasser ge-

fährdeten Zonen liegen, d.h. innerhalb der Zone des 200jährigen Hochwasserereig-

nisses. Rund 177.000 Gebäude liegen innerhalb der Zone des 30jährigen Hochwas-

serereignisses und sind somit stark gefährdet. Dennoch spielen Naturkatastrophen in 

der Statistik der Todeszahlen nur eine geringe Rolle, wobei hier wiederum Lawinento-

te am häufigsten zu beklagen sind
4
. 

 

 

Ergänzung BLFUW? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
4
 Vgl. Rudolf-Miklau: Naturgefahrenmanagement in Österreich, S. 34 
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Räumliche Verteilung von Wildbachereignissen, aus: Interprävent: Alpine Naturkatastrophen 

 

 

Erdbebengefährdung
5
 

 

Unter Erdbebengefährdung wird die Wahrscheinlichkeit des Überschreitens einer 

durch ein Erdbeben hervorgerufenen Bodenbeschleunigung innerhalb eines vorgege-

benen Zeitraums verstanden. Die Erdbebenauswirkungen an der Erdoberfläche wer-

den mit Hilfe der sogenannten Intensitätsskala bewertet. In den meisten Ländern, ein-

schließlich Österreich, wird eine 12-stufige Intensitätsskala verwendet, die auf Mercal-

li-Sieberg basiert und heute als Europªische Makroseismische Skala 1998 (āEMS-98ô) 

bezeichnet wird.  

Die Erdbebentätigkeit Österreichs konzentriert sich in bestimmten Regionen des 

Bundesgebietes. Erdbeben, die eine Epizentralintensität vom Grad 7 überschritten, 

sind zwar selten in Österreich ï es sind aber dennoch mehrere Erdbeben dieser Klas-

se seit dem Jahr 1201 bekannt. Im statistischen Mittel, also stark gerundet, ereignet 

sich alle zwei bis drei Jahre ein Erdbeben mit einer Epizentralintensität von mindes-

tens 6°, alle 15 Jahre von mindestens 7° und alle 75 Jahre ein Erdbeben des Intensi-

tätsgrades 8. Daher kommt der historischen Erdbebenforschung eine sehr große Be-

deutung zu, denn diese trägt wesentlich zur verbesserten Einschätzung der langfristi-

                                              
5 Quelle für dieses Kapitel ist: ERDBEBEN. Ein Ratgeber erstellt vom Österreichischen Erdbeben-

dienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Hohe Warte 38 1190 Wien Juli 2011 
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gen Erdbebengefährdung bei. Die Bereiche Österreichs, die regelmäßig von Erdbe-

ben betroffen sind, können anhand der Epizentrenverteilung der gefühlten Erdbeben 

(Intensitªt Ó 3Á) erkannt werden. In der folgenden Abbildung sind alle Erdbeben auf 

österreichischem Staatsgebiet dargestellt, die in Österreich seit 1900 verspürt worden 

sind. Der Übersichtlichkeit wegen wurde auf die Darstellung der Erdbeben, die Ănurñ 

messtechnisch erfasst wurden ï also nicht von Bevölkerung wahrgenommen wurden 

ï verzichtet. Dank des Messnetzes werden nämlich in Österreich viel mehr Erschütte-

rungen ï derzeit mehrere hundert pro Jahr ï registriert und ausgewertet. 

 

 

 

 

Hier zeichnen sich die seismotektonisch aktiven Störungszonen ab. Dazu zählen vor 

allem das Wiener Becken, die Mur-Mürztal-Störung ï die zur Bildung des Wiener Be-

ckens beiträgt ï sowie die Inntal- und Lavanttal-Störung. Die Herdtiefe der meisten 

Erdbeben beträgt etwa 7ï8 km. Erdbeben geringerer Herdtiefe (1ï4 km) ereignen sich 

hauptsächlich im Raum Pregarten (OÖ). Aus der Erdbebengeschichte einer Region 

erhält man die mittlere Wiederholungszeit dieser Naturereignisse und kann somit ab-

schätzen, wie oft ein Erdbeben einer bestimmten Stärke durchschnittlich auftritt. Die-

ses Wissen kann zur Risikoverminderung genützt werden, indem in gefährdeten Ge-

bieten eine erdbebensichere Bauweise angewendet wird. Auch hinsichtlich der Ge-

fährdung durch Erdbeben und für erdbebensicheres Bauen wurde eine wissenschaft-

liche Methode der Risikoanalyse entwickelt. Um Bauschäden vorzubeugen, wurden 

Richtlinien für erdbebengerechtes Bauen in Form der ÖNORM B 4015 eingeführt. Be-

sondere Bauwerke, wie z.B. Talsperren, unterliegen noch zusätzlichen Auflagen, die 

über den Rahmen der ÖNORM weit hinausgehen. Die Basis für die erdbebenbezoge-
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ne Standortbeurteilung stellt eine Landkarte dar, die die Erdbebenzonen ausweist. Die 

Karte unterscheidet fünf Erdbebenzonen (Zonen 0 - Zone 4). 

  

Erdbebengefährdung in Österreich. Die roten Bereiche (Zone 4 der ÖNORM B 4015) 

weisen die höchste Gefährdung aus (Grafik: Bundesministerium für Inneres/ZAMG) 

 

 

Ergänzung Erdbebenkarte 

 

Weitere Informationen zur Erdbebengefährdung und möglichen Schutzmaßnahmen 

finden sich im Erdbebenschutzratgeber des BM.I. 

 

 

Biologische Gefahren  

 

Natürlich auftretende Krankheiten können, wenn sie Epidemien auslösen, die moder-

ne Welt vor erhebliche Probleme stellen. Als Beispiel hierfür können die Vogelgrippe 

(Geflügelpest) oder die immer wieder auftretenden Grippeepidemien (jährliche saiso-

nale Grippe) herangezogen werden. Selbst wenn nur Tiere von einer Seuche befallen 

werden kann dies zu erheblichen Problemen führen (BSE-Problematik oder auch die 

Maul- und Klauenseuche Epidemie im UK). In beiden Fällen war der wirtschaftliche 

Schaden exorbitant. Das Potential von Pflanzenkrankheiten in der modernen Land-

wirtschaft (Stichwort: Monokultur und Sortenarmut) ist sehr groß. Im Extremfall kann 

das Auftreten von Seuchen bei Tieren und Pflanzen zu Versorgungsengpässen füh-

ren.  

Die Ausweitung des internationalen Reiseverkehrs - insbesondere auch der mo-

derne Fernreise-Tourismus - begünstigen die rasche Verbreitung von Erkrankungen. 

Wird eine Infektionskrankheit über mehrere Knoten-Flughäfen international verbreitet 

(Beispiel SARS, Neue Grippe), wird sie rasch in weiten Teilen der Welt zu verzeich-

nen sein. Die WHO, die Europäische Union (EWRS, RAS-BICHAT, ECDC
6
) und die 

                                              
6
    EWRS: Early Warning and Response System (www.ewrs.ecd.europa.eu); RAS-BICHAT (Rapid Alert 

System ï Biological and Chemical Attacs (www.webgate.ec.europa.eu/ras-bichat) ; ECDC: European 
Center for Disease Prevention and Control (www.ecdc.europa.eu)  

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Zivilschutz/broschueren/files/Erdbebenschutzratgeber_2011.pdf
http://www.ewrs.ecd.europa.eu/
http://www.ecdc.europa.eu/
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USA (CDC
7
) haben Instrumente und Mechanismen entwickelt, um den Ausbruch ge-

fährlicher Erkrankungen rasch zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu setzen.  

Es ist jederzeit möglich, dass Reisende hochinfektiöse Krankheiten nach Österreich 

importieren (z.B. Marburg Fieber, Ebola,..) und Erkrankungen in Österreich verursa-

chen, die prinzipiell zu einer Epidemie  führen könnten. Auch Unfälle beim Transport 

gefährlicher Güter oder im Rahmen der normalen Produktion können schwerwiegende 

Auswirkungen haben. Darüber hinaus ist es zwar nicht wahrscheinlich, dass Öster-

reich als Primärziel von Terrorakten mit biologischen Agenzien betroffen ist, jedoch 

können in Österreich Folgeschäden auftreten. Es ist daher notwendig, auf Eventualitä-

ten vorbereitet zu sein.  

 

Grippe -Pandemien  

 

Im Falle der Influenza kommt aufgrund der Veränderungen des Erregers jedes Jahr 

ein neuer Impfstoff zum Einsatz. Kommt es bei der Influenza zu einer nicht vorherge-

sehenen erheblichen Veränderung des Erregers so versagt der vorhandene Impfstoff. 

Die Entwicklung und Produktion eines wirksamen Influenzaimpfstoffes benötigt eine 

gewisse Zeit. Somit kann eine Influenzapandemie durchaus auftreten. Hier können 

antivirale Medikamente (Neuraminidasehemmer) zum Einsatz kommen. Viele Staaten 

ï z. B. auch Österreich ï haben daher einen Vorrat an derartigen Medikamenten für 

den Krisenfall geschaffen. Der österreichische Influenza-Pandemieplan lehnt sich an 

den WHO-Plan an. 

 

Chemieunfälle  

 

In Österreich existieren eine Reihe von chemischen und pharmazeutischen Betrieben, 

die als Verursacher von Vorfällen in Frage kommen. Etwas über XXXXX Betriebe fal-

len unter den Abschnitt 8a der Gewerbeordnung, also in den Geltungsbereich der Se-

veso II-Richtlinie. 

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von kleineren Ereignissen ist durchaus ge-

geben. Großereignisse sind auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte eher 

unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Es kann sowohl eine akute Gefährdung 

gegeben sein (hochgiftige Substanzen) als auch ein langfristiger Schaden (z.B. Kon-

                                              
7
   CDC: Center for Disease Prevention and Control (www.cdc.gov)  

http://www.cdc.gov/
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taminationen von Wasser und Boden) auftreten. Die Ausbreitung von brennbaren 

und/oder toxischen Gasen, Dämpfen oder Aerosolen führt meist zu akuten Gefähr-

dungslagen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit lehren, dass überwiegend mit 

lokalen bis regionalen Folgen zu rechnen ist. Das Geschehen ist auch in seiner Zeit-

achse als kurzfristig bis mittelfristig zu sehen. Allerdings kann in seltenen Fällen eine 

langfristige Kontamination gegeben sein. 

Die bewusste Freisetzung von Chemikalien oder der Einsatz von Chemiewaffen im 

Falle von Terrorakten ist in Österreich zwar nicht wahrscheinlich aber auch nicht 

gänzlich unmöglich. Bei verdeckter Freisetzung (ohne vorherige Ankündigung oder 

sofortiges Bekennen einer Tätergruppe zum Anschlag) besteht aufgrund des fehlen-

den Lageüberblicks bzw. der nicht bekannten Substanzen die Gefahr von Sekundär-

kontamination von Rettungspersonal sowie Kontaminationsverschleppung (z.B. in 

Krankenhäuser). Wird ein Anschlag rasch publik, besteht in vielen Fällen die Möglich-

keit einer spezifischen Behandlung mit entsprechenden Antidota, Sekundärkontami-

nationen können durch entsprechende Vorbereitung zumindest zum Teil verhindert 

werden.  

Das Ausmaß des Schadens nach Chemieunfällen hängt von den Rahmenbedin-

gungen ab. So sind bei der Freisetzung im offenen Gelände u. a. die Menge der Sub-

stanz, die Bevölkerungsdichte, die Wetterlage (Regen, Sonne, Temperatur, Windrich-

tung und Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit,...) und die Lage (Talsenke, Abhang, 

Ebene) zu berücksichtigen. Präventive Maßnahmen ï seien sie baulicher, mechani-

scher oder technischer Art - sollen den Eintritt eines Ereignisses unwahrscheinlicher 

machen oder das Schadensbild positiv beeinflussen (z.B. sicherheitsrelevante Kon-

struktion der Anlagen, Auffangwannen, automatische Löscheinrichtungen, Löschwas-

serr¿ckhaltebecken, é). Auch das personelle oder organisatorische Management 

derartiger Ereignisse kann das Ausmaß des Schadens begrenzen (Vorbereitung der 

Einsatzkräfte auf den potentiellen Schadensfall, rasche Alarmierung der Einsatzkräfte, 

ungehinderter Informationsfluss, korrekte Reaktion, Ausrüstung und Ausbildung der 

Einsatzkrªfte, é).  
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Nukleare Gefahren  

 

Kernkraftwerk e 

 

Prinzipiell kann ein Störfall, der zum Austritt von radioaktivem Material führt, nicht 

ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit ist dies bereits aufgetreten. Das Aus-

maß des Schadens kann differieren. Das Ereignis kann sich auf das Innere des Kern-

kraftwerkes (unversehrtes Containment) und das dort vorhandene Personal be-

schränken, oder es erfolgt ein Austritt von radioaktivem Material in die Umwelt. Bei 

einem Schaden, der von einem Bruch der Containmentintegrität begleitet wird, kann 

es zu einem massiven Austritt von radioaktivem Material kommen. Die Wahrschein-

lichkeit eines Schadens mit Freisetzung von Strahlung ist bei Kernkraftwerken relativ 

gering, aber auch in der Umgebung Österreichs nicht auszuschließen. Der Schadens-

umfang wird u.a. durch spezifische Eigenschaften der Anlage, der Bevölkerungsdichte 

und der Wetterlage (Windrichtung, Regen, é) stark beeinflusst. Bevºlkerung wie 

Umwelt sind durch den Austritt von radioaktivem Material gefährdet. In Österreich 

wurde vor vielen Jahren ein Monitoringsystem zur Messung von radioaktiver Kontami-

nation installiert, das bereits beim Unfall von Tschernobyl in Betrieb war.  

Bei einem radiologischen Unfall können die freigesetzten radioaktiven Stoffe auf un-

terschiedlichen Pfaden zu einer Strahlenbelastung der Menschen führen. Hier sind vor 

allem vier Pfade von Bedeutung:  

¶ Wolkenstrahlung ist die Strahlung aus den durchziehenden kontaminierten 
Luftmassen (Submersionsdosis) 

¶ Bodenstrahlung  ist die Strahlung der am Boden abgelagerten Radionuklide 

¶ Einatmen  von in der Luft befindlichen radioaktiven Stoffen (Inhalation) 

¶ Verzehr von radioaktiven Stoffen mit der Nahrung (Ingestion) 

 

 

Satellitenabsturz  

 

Eine sehr geringe Gefahr besteht durch den Absturz eines Satelliten, der mit radioak-

tivem Material (zur Energieversorgung) bestückt ist. In der Vergangenheit kam es zu 

derartigen Ereignissen in dünn besiedelten Gebieten. Es kann zur Kontamination der 

Umwelt mit radioaktivem Material kommen. Größere Stücke des Satelliten können 
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über einen Landstrich von mehreren hundert Kilometern Länge und einigen Kilome-

tern Breite entlang der Flugbahn verteilt werden. Ein Teil des Satelliten (und damit des 

radioaktiven Materials) wird beim Eintritt in die Erdatmosphäre in der Luft verglühen 

und über längere Zeit in der Atmosphäre verbleiben. Teilweise schlagen Bruchstücke 

auf der Erdoberfläche auf. Wegen der chemisch-physikalischen Vorgänge beim Ein-

tritt in die Atmosphäre ist bei kleinen Stücken (Größe bis mehrere mm) mit Verglasun-

gen bzw. mit Reaktionen zu rechnen, die zu einer sehr geringen Wasserlöslichkeit der 

die Erdoberfläche erreichenden Materialien führen.  

 

Isotopentransport  

 

Industriell oder medizinisch (z.B. Radiopharmaka) genutzte radioaktive Materialien 

werden auf Schiene, Straße oder auf dem Luftweg transportiert. Bei Unfällen besteht 

das Risiko der Freisetzung von radioaktivem Material, wobei die Kontamination auf 

einen kleinen Bereich beschränkt bleibt.  

 

Versteckte Strahlen quelle  

 

Es ist in der Vergangenheit dazu gekommen, dass radioaktives Material unbeabsich-

tigt in die Umwelt gelangte (z.B. Stahlerzeugnisse aus Indien). Es ist machbar, eine 

versteckte Strahlungsquelle an einer stark frequentierten Stelle zu positionieren und 

Personen einer Strahlung auszusetzen. Denkbar sind Orte, an denen viele Menschen 

für einige Zeit verweilen, beispielsweise U-Bahnstationen, Bahnsteige oder Einkaufs-

zentren. Quellen mit Alpha- oder Beta-Strahlung sind dazu ungeeignet.  

 

Schmutzige Bombe  

 

Bei einer konventionellen Bombe wird radioaktives Material als Bestandteil der Bombe 

zum Einsatz gebracht und bei der Explosion in der Umgebung verteilt. Die Wirkung 

der Bombe ist sehr beschränkt. Bei der Explosion selbst kommen relativ wenige Per-

sonen zu Schaden, die Wirkung ist überwiegend psychologischer Natur (s. auch 3.1. 

Ăindividuelle Wahrnehmungñ). Es kommt zur Kontamination der Umwelt mit radioakti-

vem Material. Die Dekontaminierung ist aufwändig.  
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4. Akteure im Staatlichen Krisen- und Katastro-

phenschutzmanagement 
 

 

Grundprinzipien  

 

Das österreichische Katastrophenmanagement ist eingebettet in politische und gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen. Hieraus ergibt sich, dass sich im Laufe der Zeit ty-

pische Grundstrukturen und grundlegenden Prinzipien für das österreichische Kata-

strophenmanagement herausgebildet haben, die es von dem anderer Staaten unter-

scheidet. Folgende Grundprinzipien können festgestellt werden: 

 

Å Das Staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement in Österreich orien-
tiert sich an den Grundsätzen der primären Selbsthilfe in lokalen Strukturen ver-
bunden mit dem Prinzip der subsidiären Intervention auf höheren Verwaltungs-
ebenen sowie an der grundlegenden Zuständigkeit der Bundesländer für den be-
hördlichen und technischen Katastrophenschutz. Dem Bund sind nur einige weni-
ge Materien, insbesondere im Hinblick auf überregionale Gefährdungslagen, vor-
behalten. 

Å Die flächendeckende Versorgung in der Gefahrenabwehr und Katastrophenhilfe 
wird in hohem Maße durch die Einbeziehung ehrenamtlicher Organisationen in 
die öffentlichen Hilfeleistungssysteme auf Basis von Gesetzen und Satzungen, 
verbunden mit wenigen hauptamtlichen Einrichtungen gewährleistet. Für die eh-
renamtlichen Organisationen ist das Prinzip der Selbstverwaltung typisch. 

Å Der einfache Zugang zu militärischen Assistenzleistungen für alle Behörden ist 
ein wesentliches Element auf allen föderalen Ebenen. 

Å Die Bevölkerung wird in das Krisen- und Katastrophenmanagement durch die 
Förderung des Selbstschutzgedankens und laufende Informations- und Aufklä-
rungsarbeit der Behörden sowie der Zivilschutzverbände auf Bundes- und Lan-
desebene  einbezogen. 

Å Die grenzüberschreitende Kooperation auf bilateraler, internationaler und supra-
nationaler Ebene ist ein weiteres Gestaltungselement zur Erhöhung des Interven-
tionsniveaus. 

Å In einem Bundesstaat besteht im Fall von Krisen und Katastrophen ein erhöhter 
Koordinationsbedarf. Dieser wird durch das beim BM.I angesiedelte Staatliche 
Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) gewährleistet.  Neben der 
Förderung der Prävention ermöglicht das SKKM eine effiziente Katastrophenhilfe 
durch die Zusammenarbeit aller zuständigen Stellen des Bundes mit den Kata-
strophenschutzbehörden der Länder sowie den Hilfs- und Rettungsorganisationen 
bei Krisen oder Katastrophenfällen im In- und Ausland. 
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Å Für die Katastrophenhilfe, insbesondere die internationale Katastrophenhilfe gel-
ten zudem die Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, Nichtdiskriminierung, 
Bedürfnisorientierung und Effizienz des Mitteleinsatzes. 

 

Das Fünf -Säulen -Modell des Katastrophenmanagements  

 

Typisch für das österreichische Katastrophenmanagement ist, dass es sich in operati-

ver Hinsicht überwiegend auf Leistungen der ehrenamtlichen Organisationen abstützt; 

der Einbeziehung der Bevölkerung liegt wiederum eine hohe Bewertung des Selbst-

schutzes zugrunde, der in der Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, insbesondere 

des Österreichischen Zivilschutzverbandes und der Landesverbände propagiert wird. 

Ein modernes Katastrophenmanagement verlangt jedoch über die traditionellen drei 

Säulen hinaus auch die Einbeziehung von Wissenschaft und Forschung sowie der 

Wirtschaft, weshalb das SKKM auf einem 5-Säulen-Ansatz beruht. 

 

 

Hauptakteure im österreichischen Katastrophenmanagement 
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Organisation und  Aufgaben der Katastrophen behörden  

 

Die Katastrophenhilfegesetze der Länder regeln die Einrichtung von Katastrophenbe-

hörden, deren Hauptaufgabe die Einsatzleitung im Katastrophenfall ist. Zu diesem 

Zweck sind die Katastrophenbehörden mit weitreichenden hoheitlichen Befugnissen 

zur Bekämpfung von Gefahren ausgestattet. Neben den Befugnissen nach den Kata-

strophenhilfegesetzen können die Katastrophenbehörden jedoch auch sonstige Be-

fugnisse nach anderen Materiengesetzen ausüben, etwa nach der StVO, dem WRG, 

dem SPG etc. (siehe Kapitel Rechtliche Grundlagen). Zudem kann es auch erforder-

lich sein, dass verschiedene Behörden gleichzeitig und koordiniert an der Bekämp-

fung einer Katastrophe teilnehmen (etwa Magistrat und Landespolizeidirektion). Im 

System des österreichischen Katastrophenschutzmanagements existiert keine origi-

näre, allkompetente Katastrophenschutzbehörde, die alle Aufgaben in der Katastro-

phenbewältigung abwickeln könnte. 

 

Katastrophenschutzbehörden sind: 

Å Die Bezirksverwaltungsbehörde   

 (Bezirkshauptmannschaft, in Statutarstädten: Bürgermeister/Magistrat) 

Å Der Bürgermeister  

In den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien ist 

der Bürgermeister unmittelbar für die Bekämpfung einer Katastrophe im örtlichen 

Wirkungsbereich der Gemeinde zuständig, sofern die Wirkungen nicht über das 

Gemeindegebiet hinausgehen; in den sonstigen Bundesländern erst auf Weisung 

der Bezirksverwaltungsbehörde (bzw. für unaufschiebbare Maßnahmen, solange 

keine Weisungen ergangen sind). 

Å Die Landesregierung  

Nach den Geschäftsordnungen und Geschäftseinteilungen kann die Landesregierung 

als Kollegium oder durch ein einzelnes Mitglied tätig werden. Der Landeshauptmann 

kann auch als Träger der mittelbaren Bundesverwaltung im Katastrophenfall Maß-

nahmen setzen. Die Landesregierung hat als sog. sachlich in Betracht kommende 

Oberbehörde zumindest eine Koordinierungsfunktion zwischen den Bezirksverwal-

tungsbehörden. Ob und inwieweit die Zuständigkeit generell von der Bezirksverwal-

tungsbehörde auf die Landesregierung übergeht, ist in den Bundesländern unter-
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schiedlich geregelt (z.B. wenn zwei Bezirke betroffen sind (Stmk) oder jeweils auf 

Entscheidung der Landesregierung). 

 

 

Verhältnis Behörden ï Einsatzorganisationen  

 

Der Bundes- oder Landesgesetzgeber legt - je nach seiner Zuständigkeit im Rahmen 

der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung ï nicht nur Aufgaben fest, die von einer 

Gebietskörperschaft zu besorgen sind, sondern definiert auch, wer die zuständige 

Behörde für diese Vollziehungsaufgabe sein soll (Verleihung eines sog. behördlichen 

ĂImperiumsñ). Für die Behörde werden dabei zum einen behördliche Organe im enge-

ren Sinn tätig, also Organe, die der Behörde unmittelbar angehören. Das sind der Be-

hördenleiter und ihm beigegebene oder zugeteilte Organe. Vielfach bedient sich die 

Behörde aber der Mitwirkung von Hilfsorganen, die organisatorisch selbständig, aber 

der Behörde fachlich unterstellt sind. Beispiele für unterstellte Hilfsorgane sind etwa  

Å die Dienststellen des Wachkörpers Bundespolizei (in Unterstellung unter die Si-

cherheitsbehörden) , 

Å die Orts-(Stadt-)feuerwehren (in Unterstellung unter den Bürgermeister in Angele-

genheiten der örtlichen Feuerpolizei), 

Å Assistenztruppen des Österreichischen Bundesheeres (in Unterstellung unter die 

jeweils anfordernde Behörde) . 

 

Im Rahmen der Hoheitsverwaltung können diese Organe nur dann für die Behörde 

tätig werden, wenn im Gesetz eine entsprechende Kompetenz zur Mitwirkung an der 

Vollziehung der jeweiligen Rechtsmaterie durch die zuständige Behörde besteht.  

Wenn keine gesetzliche Mitwirkungskompetenz besteht, kann sich die Behörde nur 

im Wege einer zivilrechtlichen Vereinbarung der Mitwirkung durch eine Einsatzorgani-

sation bedienen. So ist z.B. im WRG 1959 keine Mitwirkung durch die öffentlichen 

Feuerwehren bei der Bekämpfung von Gewässerverunreinigungen nach § 31 leg.cit. 

(z.B. Mineralölaustritt) vorgesehen. Die Feuerwehr kann ohne behördlichen Auftrag 

zuständigerweise nicht einschreiten. 
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Das Zusammenspiel zwischen Behörde und Vollzugsorgan ist geprägt durch das 

fachliche Leitungs-, Weisungs- und Aufsichtsrecht der Behörde. Die Behörde verant-

wortet hierbei nicht nur das ĂWasñ (ĂObñ), sondern auch das ĂWieñ, also die konkrete 

Ausgestaltung einer Amtshandlung bzw. den konkreten Ablauf eines Einsatzes. Die 

Behörde ist für das Ergebnis ihrer Handlungen und Unterlassungen verantwortlich und 

muss daher jederzeit in der Lage sein, die Art und Weise der Zielerreichung zumin-

dest in grundsätzlicher Hinsicht zu bestimmen. Sie hat dabei insbesondere für ein 

rechtmäßiges und zweckmäßiges Vorgehen im Rahmen des gesamten Einsatzes, 

also auch im Bereich der Einsatzorganisationen, zu sorgen. Lediglich im Bereich des 

ĂWerñ, also im innerdienstlichen Bereich eines unterstellten (Hilfs-) Organs ist die Be-

hörde weder zuständig, noch verantwortlich (kein Recht zur Erteilung sog. dienstrecht-

licher Weisungen). 
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Organisation und Aufgaben der Einsatzorgan isationen  

 

Die Feuerwehren  

 

Nach der Bundesverfassung (Art. 15 B-VG) ist das Feuerwehrwesen Landessache in 

Gesetzgebung und Vollziehung. Die gesetzlichen Regelungen über das Feuerwehr-

wesen sind eng mit den Regelungen über die Feuer- und Gefahrenpolizei verknüpft 

und finden sich in den Feuerwehrgesetzen und Feuerpolizeiordnungen der Länder 

sowie in den dazu ergangenen Verordnungen. Das Feuerwehrwesen Österreichs 

wurde nach dem 2. Weltkrieg in der heutigen Form neu gegründet. Nach den Landes-

feuerwehrgesetzen stellt sich die Organisation ï stark vereinfacht - wie folgt dar: 

 

Gebietskörperschaft  
Feuerwehrliche  

Organ isationseinheit  
Einzelorgan  

Bund 
Österreichischer 

Bundesfeuerwehrverband 
Präsident 

Land   Landesfeuerwehrverband  
Landesfeuerwehrkommandant 
(Landesfeuerwehrinspektor in 

Vorarlberg)  

Verwaltungsbezirk  Feuerwehrbezirk  Bezirksfeuerwehrkommandant  

  Feuerwehrabschnitt  Abschnittsfeuerwehrkommandant  

Gemeinde   Feuerwehr  Feuerwehrkommandant  

 
 
 

In Österreich sind überwiegend Freiwillige Feuerwehren, in fast allen Städten und im 

kleinsten Dorf, errichtet. Nur in den sechs großen Landeshauptstädten Wien, Graz, 

Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt gibt es Berufsfeuerwehren. In den Städten 

mit Berufsfeuerwehren ergänzen freiwillige Feuerwehren die professionellen Einhei-

ten. Große Unternehmen bzw. Unternehmen mit einem erhöhten Brandrisiko verfügen 

über Betriebsfeuerwehren. Diese haben großteils nur freiwillige Mitglieder. 
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Die Feuerwehr en nehmen folgende Aufgaben wahr:  

¶ Vorbeugender Brandschutz  

¶ Abwehrender Brandschutz (Brandeinsatz) 

¶ (Technische) Hilfeleistung nach Unfällen bzw. bei sonstigen Notlagen für 
Mensch und Tier  

¶ Hilfeleistung in (sonstigen) Schadens- bzw. Katastrophenfällen (Natur-
ereignisse, technische Störfälle, Umweltschäden u.v.a.m.)  

¶ Hilfeleistung bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen  

¶ (sonstige) Mitarbeit im Zivilschutz 

¶ privatrechtliches Einschreiten (Inanspruchnahme durch Behörden, privatrecht-
liches Ersuchen ï unternehmerische Tätigkeit) 

¶ sonstige Leistungen (technische oder persönliche Leistungen) 
 

Die Freiwilligen Feuerwehren sind in den meisten Bundesländern Körperschaften öf-

fentlichen Rechts mit umfassender Rechtsfähigkeit, in manchen Bundesländern sind 

sie Einrichtungen der Gemeinde mit eingeschränkter Rechtspersönlichkeit (z.B. Salz-

burg). Allerdings findet man in vielen Materiengesetzen konkrete Aufgabenzuweisun-

gen zur Mitwirkung am vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz. 

Aufgrund der föderalistischen Struktur des Feuerwehrwesens gibt es keine gesetz-

liche Vertretung auf Bundesebene und auch keine Vertretung auf EU-Ebene. Der Ös-

terreichische Bundesfeuerwehrverband - ÖBFV als Dachverband aller Landesfeuer-

wehrverbände und Gemeinden mit Berufsfeuerwehren hat den Status eines Vereines. 

Im Bereich der EU und im weltweiten Netzwerk ist der internationale Verband CTIF 

(Internationale Vereinigung des Feuerwehr- und Rettungswesen) als Interessensver-

tretung aktiv.  

 

Die Landesfeuerwehrverbände 
 

Die Landesfeuerwehrverbände sind voneinander unabhängige Organisationen, besit-

zen jeweils eigenes, landesspezifisches Gepräge und verfügen über den Status von 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes, außer im Land Wien, wo der Landesfeuer-

wehrverband als Verein auftritt. Den Landesfeuerwehrkommandanten unterstehen 

den Verwaltungsbezirken entsprechend ï die einzelnen Bezirksfeuerwehrkomman-

danten. Die Bezirke sind in der Regel wiederum in Feuerwehrabschnitte unterteilt, die 

jeweils mehrere Gemeinden bzw. Feuerwehren umfassen. 
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Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) mit Sitz in Wien ist die Dach-

organisation der Landesfeuerwehrverbände und der Städte mit Berufsfeuerwehren. 

Seine Hauptaufgabe liegt in der Koordinierung des gesamtösterreichischen Feuer-

wehrwesens in den Bereichen Organisation, Einsatz, Ausbildung, Technik usw. 

(Technische) Richtlinien für den Vorbeugenden Brandschutz (TRVB) werden gemein-

sam mit den Österreichischen Brandverhütungsstellen erarbeitet. Neben einer weit-

gehenden Vereinheitlichung in den Bereichen Organisation, Ausbildung, Feuerwehr-

technik, Uniformierung u.a.m. erreichte der ÖBFV vom Bund eine taugliche finanzielle 

Basis für den Ausbau des Katastrophenhilfsdienstes im gesamten Bundesgebiet 

durch Förderung der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und ïgeräten aus dem Ka-

tastrophenfonds. Hilfe ist der schutzsuchenden Bevölkerung so nahe wie möglich zum 

Schadensort anzubieten! Dieses Prinzip wird in Österreich grundsätzlich umgesetzt. 

Im Durchschnitt verfügt jede Gemeinde über mindestens zwei Feuerwehren. Die Min-

destausrüstung dieser Wehren wird landesweit nach einheitlichen Grundsätzen fest-

gelegt. Es handelt sich dabei um statische Tabellenwerke, die aufgrund der Parame-

ter Einwohner, Anzahl der Objekte, besondere Gefahrenpotentiale u.a. die Mindest-

ausstattung festlegen. 
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Die Rettungsorganisationen  

 
 
Wie das Feuerwehrwesen und die Feuerpolizei fällt auch das Rettungswesen in Ge-

setzgebung und Vollziehung in den Wirkungsbereich der Bundesländer (Art. 15 B-

VG). Gemäß Artikel Art. 118 Abs. 3 Z 7 B-VG fällt das allgemeine örtliche Rettungs-

wesen in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden. Einfache Rechtsgrundlagen 

des Rettungswesens sind die Rettungsdienstgesetze der Bundesländer. Diese sehen 

vor, dass sich die Gemeinden mittels Vertrag einer durch das Land anerkannter Ret-

tungsorganisation zur Besorgung der Aufgaben des Rettungsdienstes zu bedienen 

haben. Weiters regeln sie die Aufgaben des Rettungsdienstes, die finanzielle Förde-

rung der Rettungsorganisationen, die Anerkennung der Organisationen und die Auf-

sicht durch das Land, die Befugnisse der Rettungsorganisation im Einsatz sowie 

Pflichten der Allgemeinheit. Die spezifischen Voraussetzungen, die Rettungsorganisa-

tionen zu erfüllen haben, sind in den Verordnungen zu den Rettungsdiensten geregelt. 

Die Ausbildung der Sanitäter (Rettungssanitäter, Notfallsanitäter) ist hingegen bun-

desgesetzlich im Sanitätergesetz geregelt, die Notarztausbildung und Aufgaben des 

leitenden Notartzes im Ärztegesetz. Darüber hinaus sind im Rettungswesen noch wei-

tere Vorschriften maßgeblich (Medizinproduktegesetz, Arzneimittelgesetz, CEN-

Normen). 

 

Unter allgemeinem Rettungswesen versteht man: 

¶ Leistung von Erster Hilfe und Sanitätshilfe 

¶ notfallmedizinische Versorgung 

¶ Transport von Personen, die wegen ihres Gesundheitszustandes (Verletzun-
gen, physische oder psychische Erkrankungen, Gebrechen) eines geeigneten 
Transportes bedürfen 

¶ Durchführung von Ambulanzdiensten bei Veranstaltungen 
 

Systematisch unterscheidet man vom allgemeinen örtlichen Rettungswesen wie in der 

Feuer- und Gefahrenpolizei ein 

Á spezielles örtliches Rettungswesen, 
Á allgemeines überörtliches Rettungswesen und ein 
Á spezielles überörtliches Rettungswesen. 

 
Unter das spezielle Rettungswesen fallen etwa die Höhlenrettung oder die Bergret-

tung. Unter das überörtliche Rettungswesen fallen Aufgaben, die nicht typischerweise 
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von einer Gemeinde besorgt werden können, etwa Großeinsätze oder der Notarztret-

tungsdienst. 

Im allgemeinen Rettungsdienst unterscheidet man zwischen zwei wesentlichen For-

men der Hilfeleistung: 

¶ dem (Notfall-)Rettungsdienst und 

¶ dem Krankentransportdienst 
 
Der Notfallrettungsdienst kommt bei medizinischen Notfällen zum Einsatz ï einerseits 

bei lebensbedrohlichen Notfällen als notärztlicher (Notfall-)Rettungsdienst anderer-

seits bei Notfällen, die keine Lebensgefahr erwarten lassen durch den sanitätsdienst-

lichen (Notfall-)Rettungsdienst. Der Krankentransportdienst ist kein Notfalldienst, son-

dern eine (eingeschränkt) planbare Dienstleistung für Personen, die aus gesundheitli-

chen Gründen die Betreuung durch Sanitäter während des Transportes benötigen. Bei 

Notfällen spricht man von einem Einsatz, bei Nicht-Notfällen von einem Transport und 

bei nicht notwendiger Betreuung durch einen Sanitªter von einer ĂBefºrderungñ. Ein 

Einsatz des Rettungsdienstes im engeren Sinn hat in der Regel drei Einsatzphasen: 

 

¶ die Bergung des Patienten 

¶ die (Erst-)Versorgung des Patienten 

¶ den Transport des Patienten 
 
Die meisten Rettungsmittel kombinieren alle drei Funktionen: 
 

¶ Notarztwagen (NAW) 

¶ Rettungswagen (RTW) 

¶ Notarzthubschrauber (NAH) 
 

sind sowohl für die Bergung als auch für (Erst-)Versorgung und Transport des Patien-

ten ausgerüstet. Das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) hingegen erfüllt nur die beiden 

ersten Funktionen (Bergung und Versorgung) ï für einen Transport des Patienten 

kommt eine NEF nur gemeinsam mit einem RTW zum Einsatz. Bei der Bergung des 

Patienten kommen unter Umständen mehrere Hilfskräfte zum Einsatz: 

 

¶ Rettungsdienstmannschaft bei Ăeinfachenñ Bergungen 

¶ Feuerwehren bei Ătechnischer Menschenrettungñ aus Zwangslagen 

¶ Bergrettung (ggf. auch Pistenrettungsdienst) bei alpinen Notfällen 

¶ Wasserrettung bei Notfällen auf Gewässern 

¶ Höhlenrettungsdienst bei Notfällen in (natürlichen) Höhlen 

¶ Grubenrettung bei Notfällen in Bergwerken und Stollen 

¶ Flugrettung (Seilbergung) bei Rettung aus nicht zugänglichen Gebieten 
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Für die Erstversorgung des Patienten (nach Bergung) ist der allgemeine Rettungs-

dienst zuständig. Dieser wird durch Rettungsmittel (siehe oben) zum Einsatz ge-

bracht. An einigen Orten, vor allem in exponierten Lagen, in denen bis zum Eintreffen 

des fahrzeuggebundenen Rettungsdienstes mit Wartezeiten zu rechnen ist, wird der 

Rettungsdienst durch die Einrichtung von First-Responder-Systemen unterstützt. 

First-Responder sind dabei ausgebildete Sanitäter des Rettungsdienstes, die für einen 

bestimmten geografischen Bereich als Ăqualifizierte Ersthelferñ parallel mit dem fahr-

zeuggebundenen Rettungsdienst alarmiert werden. Analog erfolgt der Einsatz von ï 

als Notärzte ausgebildeten ï praktischen Ärzten in Ergänzung zum notärztlichen Ret-

tungsdienst in ruralen Gebieten. Der Transport der Patienten erfolgt ï nach medizini-

schen Kriterien ï entweder 

 

¶ in Begleitung eines Notarztes (NAW, NEF+RTW, NA+RTW, NAH) oder 

¶ ohne Begeleitung eines Notarztes (RTW) 
 

in die nächstgelegene, fachlich geeignete Krankenanstalt. 
 
Eine Besonderheit im notärztlichen (Notfall-)Rettungsdienst ist der Transport von Pa-

tienten in notärztlicher Begleitung zwischen zwei Krankenanstalten. Dabei handelt es 

sich meist um einen Krankentransport, der vor allem bei medizinischer Indikation (sie-

he oben) oft einem Notfalleinsatz gleicht. Im Gegensatz zu den Notfalleinsätzen (Pri-

mªreinsatz) spricht man bei diesen Einsªtzen vom ĂSekundªreinsatzñ.  

 

Hilfsfrist und Dienststellennetz 
 
Eines der wesentlichen Qualitªtskriterien f¿r den Rettungsdienst ist die ĂHilfsfristñ. Da-

runter versteht man die Zeit, die von der Einsatzentscheidung durch die Leitstelle 

(ĂDieser Notruf betrifft uns.ñ) wªhrend eines Notrufes bis zum Eintreffen des ersten 

Rettungsmittels an der Adresse des Notfallortes (merke: das ist nicht immer der Zeit-

punkt des Zuganges zum Patienten!) verstreicht. Der internationale Referenzwert für 

die Hilfsfrist liegt bei 15 Minuten (in 95% der Fälle, die an einer öffentlichen Strasse 

gelegen sind). Bei der Planung des Dienststellennetzes ist daher die geplante Hilfsfrist 

der wesentlichste Parameter. Andere Parameter zur Bestimmung des Dienststellen-

netzes sind unter anderem: 
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¶ geplante Hilfsfrist 

¶ Einsatzhäufigkeit (abhängig von demografischer Struktur, Verkehrswegen, 
besonderen Gefahren, é) 

¶ Verkehrsinfrastruktur (Geschwindigkeit bei Einsatzfahrt) 

¶ Krankenhausinfrastruktur (Fahrzeit zum Krankenhaus, Verfügbarkeit ande-
rer Rettungsmittel) 

¶ Organisation des Rettungsdienstes (Stationssystem, Streifensystem) 

¶ Saisonale Schwankungen 
 
 
Personal im Rettungsdienst 
 
Nach der Beschäftigungsart lassen sich im Wesentlichen drei Mitarbeitergruppen im 

Rettungsdienst bestimmen: 

¶ (Haupt-)Berufliche Mitarbeiter 

¶ Freiwillige Mitarbeiter 

¶ Zivildienstleistende Mitarbeiter bzw. Soldaten 
 

Hauptberufliche Mitarbeiter stehen in einem arbeitsrechtlichen Beschäftigungsverhält-

nis zum Träger des Rettungsdienstes. Freiwillige Mitarbeiter sind ausübende Mitglie-

der des Trägervereins ï sie sind arbeitsrechtlichen Regelungen nicht unterworfen ï 

ihren Einsatzbereich regeln die Satzungen und Vorschriften des Vereines. Zivildienst-

leistende Mitarbeiter kommen nach dem Zivildienstgesetz in den Einsatz ï auch sie 

unterliegen keinem arbeitsrechtlichen Dienstverhältnis. Soldaten arbeiten im Ret-

tungsdienst (Sanitätsdienst) des Bundesheeres im Rahmen der militärgesetzlichen 

Bestimmungen. 

 
Nach dem Ausbildungsstand

8
 unterscheidet man zwischen: 

¶ Rettungssanitäter  

¶ Notfallsanitäter 

¶ Notfallsanitäter mit Notfallkompetenz 

¶ Notarzt 
 
Hinsichtlich des Materials im Rettungsdienst sind insbesondere die Bestimmungen 

des Medizinproduktegesetzes (MPG) zu beachten. Im Rahmen der Bemühungen zur 

Schaffung von europaweit gültigen Standards wurden von der CEN (Comité Européen 

de Normalisation ï Europäisches Komitee für Normung) technische Empfehlungen für 

die Ausgestaltung und Ausrüstung von Rettungsdienstfahrzeugen im Rahmen mehre-

rer Normen geschaffen. Die wichtigsten Normen für den Bereich Rettungsdienst sind: 

                                              
8
 Die Ausbildung der Rettungs- und Notfallsanitäter ist im Sanitätergesetz und in der Sanitäter-
Ausbildungsverordnung geregelt. 
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¶ EN 1789 ï Rettungsdienstfahrzeuge und Ausrüstung ï Krankenkraftwagen 

¶ EN 1865 ï Festlegungen für Krankentragen und andere Krankentransportmittel 
im Krankenwagen 

 
 
Einsatzleitstelle  
 
Zu den wesentlichen Aufgaben der Rettungsorganisationen gehört der Betrieb 
von Einsat zleitstellen. Diese sind zuständig für  

¶ Entgegennahme und Dokumentation von Notrufen und Transport-
anforderungen; Dokumentation gemäß Abfrageschema 

¶ Aufträge zur Hilfeleistung an den Anrufer 

¶ Rückruf bei Unklarheiten 

¶ Abschätzen der Einsatzkriterien, Reihung nach Dringlichkeit (NACA) und  
lokalen Gegebenheiten 

¶ Festlegung der Einsatzart 

¶ Erteilen des Transportauftrages 

¶ Kontaktaufnahme mit Arzt, Exekutive, Feuerwehr, Behörde, Spezialeinheiten, 
Nachbardienststellen etc. 

¶ Aufrechterhaltung des Kontaktes zu den eingesetzten Fahrzeugen 

¶ Voranmeldung in bedrohlichen Situationen ans Krankenhaus 
 

Der Leitstellendisponent  soll dem Inhalt der Notfallmeldung entsprechend mögliche 

Maßnahmen und deren Grenzen erkennen!  Notarztindikation besteht bei allen Not-

fallpatienten, bei denen eine Lebensfunktion bedroht oder gestört ist, auszufallen 

droht oder gar schon ausgefallen ist.  Der Leitstellendisponent soll im Bedarfsfall tele-

fonische Anweisungen zur Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen geben, z.B. 

Kaltwasseranwendung bei Verbrennung. Es ist dazu nötig, durch gezielte Fragen ge-

naue Informationen über die Art und das Ausmaß des Notfalles zu erfahren. Eine Rei-

hung nach Dringlichkeit ist erforderlich, wenn mehrere Einsätze gleichzeitig anfallen. 

Die Dringlichkeit ist schwer abzuschätzen, da sie vom Informationsgehalt einer Lai-

enmeldung abhängt (daher Abfrageschema). 
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Organisation und Aufgaben der Siche rheitsexekut ive 

 

Den Sicherheitsbehörden kommen Mitwirkungspflichten im Rahmen der Katastro-

phenbewältigung zu. Daneben haben die Sicherheitsbehörden bzw. die Organe des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes im Katastrophenfall verschiedene Aufgaben im Rah-

men der Sicherheitsverwaltung (s.u.), der Kriminalpolizei und sonstiger Verwaltungs-

bereiche (z.B. Verkehrspolizei zu vollziehen), weshalb sie in die Organisation des 

Katstrophenmanagements umfassend einbezogen sind. 

 

Sicherheitsbehörden sind (Art. 78a B-VG, §§ 4, 6 - 9 SPG): 

¶ Bundesminister für Inneres (Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit) 

¶ Landespolizeidirektionen (9) 

¶ Bezirksverwaltungsbehörden (86) 
 

Der Bundesminister für Inneres ist oberste Sicherheitsbehörde des Bundes. Dem 

BMI unmittelbar nachgeordnet besteht in jedem Bundesland eine Landespolizei di-

rektion , die ausschließlich Aufgaben auf dem Gebiet der Sicherheitsverwaltung und 

der Kriminalpolizei zu besorgen hat. Das Landespolizeikommando und dessen hierfür 

bestimmte innere Gliederungen sind ihr dabei fachlich unterstellt.  

Außerhalb des Wirkungsbereiches der Landespolizeidirektionen obliegt die Vollzie-

hung der Sicherheitsverwaltung und der Kriminalpolizei den Bezirksverwaltungsb e-

hörden
9
, denen die Bezirkspolizeikommanden und die diesen nachgeordneten Poli-

zeiinspektionen fachlich unterstellt sind. Organe der Gemeinden haben nur dann im 

Rahmen der Sicherheitsverwaltung einzuschreiten, wenn dies ausdrücklich gesetzlich 

vorgesehen ist (§ 4 Abs. 3 SPG; z.B. im Bereich des Fundwesens und des Meldewe-

sens). 

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes versehen den Exekutivdienst 

unter der Verantwortung der Sicherheitsbehörden (§ 5 SPG). Dabei handelt es sich 

um folgende Organe (§ 5 Abs. 2 SPG):  

¶ die Organe des rechtskundigen Dienstes, soweit sie zur Ausübung von Be-
fehls- und Zwangsgewalt ermªchtigt wurden (ĂPolizeijuristenñ, ĂKonzeptsbeam-
teñ), 

¶ die Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei und 

¶ die Angehörigen der Gemeindewachkörper 
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Wachkörper 

 
Allen Sicherheitsbehörden sind zur Besorgung des Exekutivdienstes ein oder mehrere 

Wachkörper beigegeben
10

 oder fachlich unterstellt
11

. Wachkörper sind gemäß 

Art. 78d Abs. 1 B-VG bewaffnete oder uniformierte oder sonst nach militärischem 

Muster eingerichtete Formationen, denen Aufgaben polizeilichen Charakters übertra-

gen sind. 

Seit 01.07.2005 besteht der Wachkºrper ĂBundespolizeiñ mit folgenden Polizeidienst-

stellen und ïkommanden: 

¶ auf Bezirksebene:  

¶ das Bezirkspolizeikommando (der Bezirksverwaltungsbehörde unterstellt) 
bzw.  

¶ das Stadtpolizeikommando  (der Bundespolizeidirektion unterstellt) 

¶ auf lokaler Ebene: die Polizeiinspektionen  (dem Bezirks- bzw. Stadtpolizei-
kommando unterstellt) 

 
 

Aufgaben der Sicherheitsbehörden 

 
Der Aufgabenbereich der Sicherheitsbehörden wird in § 2 Abs. 2 SPG unter dem Be-

griff Siche rheitsverwal tung zusammengefasst. In rechtlicher Hinsicht versteht man 

darunter folgende Aufgabenbereiche: 

¶ allgemeine Sicherheitspolizei 

¶ Meldewesen 

¶ Passwesen 

¶ Fremdenpolizei 

¶ Grenzkontrolle und ïüberwachung (Grenzpolizei) 

¶ Waffen-, Munitions-, Schieß- und Sprengmittelwesen 

¶ Pressewesen 

¶ Vereinswesen 

¶ Versammlungswesen 
 

Dazu kommen die Aufgaben im Dienste der Strafjustiz (Kriminalpolizei, 

§ 18 StPO), also die Verfolgung und Aufklärung von gerichtlich strafbaren Handlun-

gen. 

Die allgemeine Sicherheitspolizei besteht aus der Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, ausgenommen die örtliche Sicherheitspolizei, 

                                                                                                                                         
9
 Das sind alle Bezirkshauptmannschaften (84) sowie in NÖ die Bürgermeister/Magistrate der Städte 

Krems/Donau und Waidhofen/Ybbs. 
10

 als organisatorischer Bestandteil der Behörde. 
11

 als eigenständige Organisationseinheit, idR mit unterschiedlichen Unterstellungsverhältnissen in 
dienstlicher und fachlicher Hinsicht. 
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und aus der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht (§ 3 SPG). Zur Sicherheitspolizei 

gehören insbesondere vorbeugende und abwehrende Maßnahmen im Zusammen-

hang mit der Sicherheit des Staates
12

, dem Schutz des Lebens, der Gesundheit und 

der Freiheit von Menschen sowie dem Schutz des Eigentums.  

Zur Sicherheitspolizei gehört auch die erste allgemeine Hilfeleistungspflicht (§§ 

3 und 19 SPG). Sind Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Menschen ge-

genwärtig gefährdet oder steht eine solche Gefährdung unmittelbar bevor, so sind die 

Sicherheitsbehörden - ungeachtet der Zuständigkeit einer anderen Behörde - bis zum 

Einschreiten der jeweils zuständigen Behörde, der Rettung oder der Feuerwehr für die 

erste allgemeine Hilfeleistung zuständig. Durch diese Kompetenz wird sichergestellt, 

dass die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch dann in rechtmäßiger 

Weise Gefahren abwehren und Hilfe leisten können, wenn hierfür primär eine andere 

Behörde, die Feuerwehr oder die Rettung zuständig wäre (z.B. Rettung einer Person 

aus einem brennenden Haus, Löschen eines Brandes). 

Die Tätigkeit der Sicherheitsbehörden im Dienste der Strafjustiz (die Kriminalpol i-

zei) ist eine Aufgabe, die sich aus der Strafprozessordnung ergibt. Die Leitung des 

Ermittlungsverfahrens obliegt der Staatsanwaltschaft. Die Sicherheitsbehörden und 

ihre Organe haben im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft vorzugehen und sind 

an deren Anordnungen gebunden. 

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes werden zusätzlich zu ihren sicher-

heitsbehördlichen Vollzugsaufgaben auch als Hilfsorgane im Rahmen anderer b e-

hördlicher Aufgabenstellungen tätig, soweit hiefür eine gesetzliche Mitwirkung s-

verpflichtung besteht, z.B. nach der StVO, dem KFG, dem FSG und vielen anderen 

Bundes- und Landesgesetzen, und unterstehen dabei den jeweils zuständigen Behör-

den. 

Im Rahmen der Katastrophenbewältigung bestehen nach den einzelnen landes-

rechtlichen Vorschriften folgende Mitwirkungskompetenzen der Bundespolizei: 

 

 

 

 

 

 

                                              
12

 Staatsschutz, Verfassungsschutz. 
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Mitwirkung der Bundes polizei an der Katastrophenbewältigung  der Länder  
 

Burgenland Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des Katastrophenhilfe-
gesetzes durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertre-
tungen und Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, mitzuwirken. 
 

Kärnten Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Bundesgendarmerie haben 
bei der Vollziehung der Ahndung von Verwaltungsübertretungen durch Vorbeu-
gungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen sowie Maßnah-
men, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzu-
wirken. 

Niederösterreich keine speziellen Regelungen im Katastrophenhilfegesetz 

Oberösterreich Mitwirkung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Wegweisung von 
Unbeteiligten, Ermittlung von Identitätsdaten der Betroffenen und Erteilung von 
Auskünften, Durchsuchung von Kleidungsstücken und Behältnissen, Übermittlung 
der ermittelten Daten) nach den Grundsätzen über die Aufgabenerfüllung im Be-
reich der Sicherheitspolizei. Sie sind ermächtigt, die eingeräumten Befugnisse mit 
unmittelbarer Zwangsgewalt durchzusetzen. 

Salzburg Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des Katastrophenhilfe-
gesetzes im Umfang des § 7a des Salzburger Landes-Polizeistrafgesetzes mitzu-
wirken. 

Steiermark Mitwirkung der Organe der Bundespolizei (Wegweisung von Unbeteiligten, Ermitt-
lung von Identitätsdaten von Betroffenen und Erteilung von Auskünften, Durchsu-
chung von Kleidungsstücken und Behältnissen). Die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes sind ermächtigt, die ihnen eingeräumten Befugnisse mit unmit-
telbarere Zwangsgewalt durchzusetzen. 

Tirol Die Bundespolizei hat bei der Vollziehung des Katastrophenmanagementgesetzes 
mit Ausnahme jener Bestimmungen, deren Vollziehung den Gemeinden obliegt, 
als Hilfsorgan der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde durch Vorbeugungsmaß-
nahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und durch Maßnahmen, die 
für die Einleitung oder die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforder-
lich sind, mitzuwirken. 
Die Bundespolizei hat den nach dem Katastrophenmanagementgesetz zuständi-
gen Behörden und Organen auf deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der 
Befugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

Vorarlberg keine speziellen Regelungen im Gesetz über die Hilfe in Katastrophenfällen 

Wien keine speziellen Regelungen im Katastrophenhilfe- und Krisenmanagementgesetz 
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Organisation und Aufgaben des Bundeshe eres 

 

Im Rahmen der Aufgaben des Bundesheeres kommt allenfalls ï bei Vorliegen der 

entsprechenden Voraussetzungen - ein Tätigwerden von Organen des Bundesheeres 

im Rahmen eines Assistenzeinsatzes in Betracht. Demnach sind die Behörden und 

Organe des Bundes, der Länder und Gemeinden innerhalb ihres Wirkungsbereiches 

berechtigt, die Mitwirkung des Bundesheeres zu den im Wehrgesetz genannten Zwe-

cken unmittelbar in Anspruch zu nehmen, sofern sie diesen Zwecken ohne Mitwirkung 

des Bundesheeres nicht zu entsprechen vermögen. Art. 79 Abs. 2 B-VG sieht zwei 

Fälle vor, in denen das Bundesheer von zivilen Behörden und Organen herangezogen 

werden kann. 

 

Assistenzeinsatz des ÖBH  

 

Das Bundesheer kann zu sicherheitspolizeilichen Aufgaben, das sind der Schutz der 

verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie der demokra-

tischen Freiheiten der Einwohner und zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicher-

heit im Inneren überhaupt, herangezogen werden. Im innerstaatlichen Krisenma-

nagement ist das ÖBH gemäß § 79 Abs. 2 B-VG als ein wesentliches Gestaltungs-

element der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ), soweit die gesetzmäßige zivile 

Gewalt seine Mitwirkung in Anspruch nimmt, zur Hilfeleistung bei Elementarereignis-

sen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfangs bestimmt. Der oa. Passus wirkt 

sich in weiterer Folge im § 2 Abs. 1 lit. c des WG 2001 aus, indem das ÖBH bei Kata-

strophenfällen zur Hilfeleistung (Assistenz) insoweit herangezogen werden kann, als 

die gesetzesmäßige Gewalt die Mitwirkung des ÖBH in Anspruch nimmt, sofern sie 

ohne Mitwirkung des ÖBH diesen Zwecken nicht zu entsprechen vermag. Dies gilt 

auch für Arbeiten nach Elementarereignissen und Unglücksfällen im notwendigen 

Ausmaß zur vorläufigen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des staatlichen und 

wirtschaftlichen Lebens. 
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Einsatzspektrum  

 

Das Einsatzspektrum des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH) umfasst die Wah-

rung der Lufthoheit, dazu gehören die Luftraumüberwachung und Luftraumsicherung, 

die friedensunterstützenden Einsätze, die humanitären Einsätze im Ausland, die si-

cherheitspolizeilichen Assistenzeinsätze, die Katastrophenhilfe im Inland, die Evakuie-

rungen, der Kampf gegen irreguläre Kräfte im Ausland und der Beitrag zu einer ge-

meinsamen europäischen Verteidigung. 

Die Abteilung Einsatzplanung mit dem zugeordneten Referat für Zivil-Militärische 

Zusammenarbeit und Internationale Humanitäre und Katastrophenhilfe ist auf militär-

strategischer Ebene die Schnittstelle zum BM.I. Das Referat ist für die Angelegenhei-

ten der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (inklusive für den Bereich Civil-Military 

Cooperation im Rahmen der Auslandseinsätze) und der internationalen humanitären 

und Katastrophenhilfe zuständig. Darüber hinaus steuert das Referat sämtliche 

SKKM-Belange des ÖBH und ist in allen Fachgruppen mit Experten subsidiär vertre-

ten. Im Rahmen der internationalen humanitären und Katastrophenhilfe kann das 

ÖBH, je nach Szenario bzw. Intensität der Katastrophe, von internationalen Organisa-

tionen über das BM.I ï Bundeswarnzentrale/Einsatz und Krisenkoordinationscenter 

(BWZ/EKC) angefragt werden, ob ÖBH-Kräfte zur Verfügung stehen. Ressortintern 

erfolgt eine Prüfung, ob ÖBH-Kräfte zum Einsatz kommen oder nicht. 

Für die Bewältigung der Aufgaben im innerstaatlichen Krisenmanagement, bezo-

gen auf die oa. Gesetzeslage, werden im Rahmen der Zivil-Militärischen Zusammen-

arbeit, vor allem die ABCAbw-, Pionier- sowie Fliegerkräfte des ÖBH in Form von As-

sistenzleistungen nach dem Bottom-up-Prinzip für zivile Behörden herangezogen, 

insbesondere wenn es sich um Großschadensereignisse handelt. Je nach Intensität 

der Krise und Katastrophe können auch andere Kräfte des ÖBH herangezogen wer-

den. Auf militärstrategischer Ebene ist die Abteilung Einsatzführung im BMLVS für 

die Katastrophenhilfe im Inland zuständig. 

Im Rahmen der internationalen humanitären und Katastrophenhilfe wird die Kata-

strophenhilfeeinheit AFDRU modulartig aufgebaut und je nach Anlassfall formiert. Es 

kann erforderlich sein, zivile österreichische Hilfskräfte in AFDRU zu integrieren bzw. 

gemeinsam mit AFDRU zu formieren und zu entsenden. Darüber hinaus sind alle Ko-

operationen mit Hilfskräften anderer Staaten im Sinne der Rollenspezialisierung zu 

berücksichtigen. Der AFDRU-Einsatz erfolgt nach dem Prinzip der Zivil-Militärischen 
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Zusammenarbeit, wobei die im Inland angewendeten Grundsätze ebenfalls im Aus-

landseinsatz zum Tragen kommen (z.B. Zusammenarbeit mit Behörden, relevanten 

Organisationen, Einsatzteams usw.). AFDRU ist ausgerichtet auf Retten und Bergen 

(Urban Search&Rescue) mit Schwergewicht in besiedeltem Gebiet auf Anforderung 

eines Drittlandes oder einer Internationalen Organisation im Falle einer humanitären 

Operation und agiert im Einsatzraum autark. Darüber hinaus erfolgt der Einsatz von 

UNDAC (United Nations Desaster Assessment and Coordination) Teams bei größe-

ren Naturkatastrophen, technischen Katastrophen und Umweltkatastrophen und dient 

grundsätzlich der Erkundung bzw. in weiterer Folge der Koordination eines internatio-

nalen Such- und Rettungseinsatzes im betroffenen Gebiet. Der Einsatz erfolgt auf 

Anforderung von UN-OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) auf 

Grundlage der UNDAC-Alarmierungsmechanismen, nachdem ein Ersuchen eines 

betroffenen Staates oder eine entsprechende Weisung seitens des Generalsekretärs 

der UN an UN-OCHA ergangen ist. (siehe hierzu auch das Kapitel Internationale Zu-

sammenarbeit) 

 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLVS) besteht aus fünf Sektionen: 
 
Kabinett des Bundesministers (KBM): 
Gruppe Revision 
Å Sektion I (S I) ï Zentralsektion 
Generalstab (GStb) 
Å Sektion II ( S II) ï Planung 
Å Sektion III (S III) ï Bereitstellung: 
Å Sektion IV (S IV) ï Einsatz 
Å Sektion V (S V) ï Sport 
Anmerkung: Die Sektionen II, III und IV unterstehen direkt dem Generalstab. 

 

 

Nachgeordnete Strukturen des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH) 

 

Zur Umsetzung sämtlicher militärstrategischer Vorgaben sind zwei Kommanden der 

Oberen Führung von wesentlicher Bedeutung, nämlich das Streitkräfteführungskom-

mando mit Sitz in Graz und Salzburg und das Kommando Einsatzunterstützung mit 

Sitz in WIEN. Für die bundesheerweite Steuerung der Einsatzaufgaben im nationalen 

und internationalen Bereich und vor allem die Assistenz-aufgaben, gemäß § 2 Abs. 1 

lit. b und c des Wehrgesetzes (WG) 2001, ist das Streitkräfteführungskommando 

/Teilstab Operationen/Joint 3/ZMZ zuständig. Die unterstellten neun Militärkomman-



 

 

 40 

den sowie unter Heranziehung dem Streitkräfteführungskommando direkt unterstellten 

Truppenteile des ÖBH führen die Assistenzen nach dem Bottomup-Prinzip durch. 

Im Rahmen der Internationalen humanitären und Katastrophenhilfe kommt der 

ABCAbwehrschule (ABCAbwS) eine wesentliche Rolle zu. Insbesondere die modular-

tig aufgebaute und nach Anlassfall formierte Katastropheneinheit Austrian Forces Di-

saster Relief Unit (AFDRU) trägt wesentlich zur internationalen Katastrophenhilfe bei. 
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Koordination des Staatlichen Krisen - und  Katastrophenschutzm a-
nagements  

 

 

Wie im Folgenden noch dargestellt wird, verteilt sich der Gesamtkomplex der Verwal-

tungsaufgaben im Zusammenhang mit der Vermeidung und Abwehr von Katastrophen 

auf alle Gebietskörperschaften. Die Leitung des Katastropheneinsatzes erfolgt im Sin-

ne des Subsidiaritätsprinzips aufsteigend durch den Bürgermeister, den Leiter der 

Bezirksverwaltungsbehörde oder die Landesregierung. Im föderalen österreichischen 

Verwaltungssystem ist aufgrund der Kompetenzverteilung darüber hinaus eine Kata-

strophen-Einsatzleitung auf Bundesebene nicht möglich. Die Koordination bzw. Ko-

operation der Bundesländer untereinander erfolgt bei Großkatastrophen auf freiwilliger 

Basis im Wege der Landeswarnzentralen bzw. der Landesverbände und Dachverbän-

de der Einsatzorganisationen. 

Auf Bundesebene legt das Bundesministeriengesetz fest, dass das Bundesministe-

rium für Inneres für die Koordination in Angelegenheiten des Staatlichen Krisenmana-

gements und des Staatlichen Katastrophenschutzmanagements sowie für die interna-

tionale Katastrophenhilfe zuständig ist. Die Koordinationszuständigkeit des BM.I um-

fasst demnach den Aufgabenbereich des Bundes im Krisen- und Katastrophen-

schutzmanagement, nicht jedoch den Aufgabenbereich der Länder. Dennoch sind die 

Länder in die Koordinationsstrukturen miteingebunden; die Koordination zwischen der 

Bundes- und Landesverwaltung im Anlassfall erfolgt jedoch ebenfalls auf freiwilliger 

Basis. Von der freiwilligen Koordination zu unterscheiden sind jedoch jene Maßnah-

men, die in mittelbarer Bundesverwaltung vollzogen werden. Dies sind v.a. Schutz- 

und Sicherungsmaßnahmen bei radiologischen Notstandsituationen nach dem Strah-

lenschutzgesetz sowie Maßnahmen nach dem Epidemiegesetz. Hier unterliegen die 

Landeshauptmänner als Träger der mittelbaren Bundesverwaltung den Weisungen 

der zuständigen Bundesminister. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass Bundes-

ministerien als oberste Behörden schon in erster Instanz zum Zwecke der Gefahren-

abwehr einschreiten (z.B. Gaswirtschaftgesetz, Luftfahrtgesetz, Eisenbahngesetz). 

Die Verwaltungsorganisation für die Koordination des Staatlichen Krisen- und Kata-

strophenschutzmanagements wurde mit Ministerratsbeschluss vom 20.1.2004 über 

die Neuorganisation des ĂStaatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements 

und der internationalen Katastrophenhilfe (SKKM)ñ festgelegt. Die wichtigste Neue-
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rung bildet dabei die Zusammenführung der zuvor in verschiedenen Ressorts ange-

siedelten Koordinationsgremien in einen neuen Koordinationsausschuss unter dem 

Vorsitz des Generaldirektors für die öffentliche Sicherheit. Im Anlassfall sind im Koor-

dinations-Ausschuss jedenfalls das BKA, BMEIA, BMF, BMLFUW, BMLVS und BMG 

sowie nach Bedarf die weiteren Bundesministerien, die Länder und Einsatzorganisati-

onen  vertreten. Im Bedarfsfalle werden auch ORF und APA involviert. Dem Koordina-

tionsausschuss des SKKM obliegt im Anlassfall die  Koordination und Abstimmung 

der auf Bundes- und Landesebene erforderlichen Maßnahmen. Darüber hinaus wur-

den ihm auch Aufgaben der Grundsatzplanung übertragen. Zu diesem Zweck kann er 

auch Fachgruppen einsetzen.  

 

 

 

Im SKKM ergibt sich somit österreichweit folgende Aufbauorganisation: 

 

 

Bundeswarnzentrale, Einsatz- und Krisenkoordinations-Center 

 

Im Gefolge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl begann eine internationale Zu-

sammenarbeit im Krisenmanagement, die zum Abschluss einer Reihe von internatio-

nalen Übereinkommen und bilateralen Staatsverträgen über die Frühwarnung bei Er-

eignissen mit möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen führte. Da diese Ab-

kommen eine permanent besetzte Kontaktstelle erfordern, wurde Ende der 80er- Jah-

re im BM.I die Bundeswarnzentrale eingerichtet.  

Seither fungiert die Bundeswarnzentrale als offizielle österreichische Kontaktstelle 

im Rahmen der internationalen Konventionen über die Frühwarnung bei möglicher-

weise grenzüberschreitenden Katastrophenereignissen sowie als operationelles Ko-

ordinations- und Informationsinstrument des SKKM. Als solche ist sie die einheitliche 

Ansprechstelle für die Bundesländer, die Nachbarstaaten, die Europäische Union und 

internationale Organisationen. Die Bundeswarnzentrale kann in Krisensituationen im 

In- und Ausland rund um die Uhr erste Maßnahmen einleiten. 
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Die BWZ ist die österreichische Anlaufstelle u. a. für  
Å die Info-Hotline Temelin,  
Å das ECURIE-System (European Community Urgent Radiological Informa¬tion 

Exchange),  
Å die IAEO (gemäß Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuk-

learen Unfällen);  
Å das MIC (Monitoring and Information Centre der EK im Rahmen des Gemein-

schaftsverfahrens bei Katastrophenschutzeinsätzen),  
Å das EADRCC (Euro Atlantic Disaster Relief Coordination Centre im Rah¬men 

NATO-PfF),  
Å die ESA/ESOC (European Space Agency/Operation Centre) u.  
Å für Meldungen im Rahmen des Übereinkommens über die grenzüber-

schrei¬tenden Auswirkungen von Industrieunfällen (UN ECE).  
 

Die BWZ ist auch die Zentralstelle für das gemeinsame Warn- und Alarmsystem 

des Bundes und der Länder (zentrale Sirenensteuerung, Ringleitung) und permanente 

Beobachtungsstelle des vom BMLFUW betriebenen Strahlenfrühwarnsystems. Die 

BWZ steht zudem im Informationsverbund mit den Landeswarnzentralen (LWZ) und 

allen sonstigen Stellen auf Bundes- und Landesebene mit Aufgaben im SKKM sowie 

den Hilfs- und Rettungsorganisationen, wie Feuerwehr, Rotes Kreuz, Arbeiter-

Samariterbund, Bergrettung. Die Bundeswarnzentrale ist in das Einsatz- und Krisen-

koordinationscenter (EKC) des BM.I eingebunden. 
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5. Phasen des Katastrophenmanagements 
 

Katastrophenmanagement in einem zeitgemäßen Verständnis ist ein permanenter 

Prozess, der sich in Form eines Regelkreises darstellt, der aus folgenden Phasen be-

steht: 

 

                                      

 

¶ Vermeidung 

¶ Vorsorge 

¶ Bewältigung 

¶ Wiederherstellung 
 

 

Katastrophenv ermeidung  

 

Maßnahmen zur Vermeidung von Katastrophen sind umfangreich und schwer ab-

grenzbar. Zahlreiche Rechtsvorschriften im Bundes- und Landesrecht (siehe Kapitel 

rechtliche Grundlagen) schreiben Sicherheitsmaßnahmen und -standards sowie Re-

geln vor, die der Vermeidung von Gefahren dienen, die zu Katastrophen führen kön-

nen. Darüber hinaus existieren umfangreiche Normen auf internationaler Ebene (ISO), 

europäischer Ebene (CEN) und nationaler Ebene (ÖNORM). Im Gesamtkomplex der 

Regelwerke könnten folgende Hauptkapitel festgestellt werden (siehe dazu auch das 

Kapitel Rechtsgrundlagen): 
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¶ Vorschriften über die Verkehrssicherheit  

¶ Vorschriften über die Bausicherheit 

¶ Vorschriften zum Brandschutz 

¶ Vorschriften zur Raumordnung 

¶ Vorschriften über die Sicherheit in Gewerbe und Industrie 
 

In der Rechtsordnung bestehen zahlreiche bundes- und landesrechtliche Vorschriften, 

die der Sicherheit und somit auch der Verhinderung von Schadensereignissen, die 

letztlich in Katastrophen münden können, dienen. Eine genaue Abgrenzung der ein-

zelnen Vorschriften ist aufgrund deren Fülle schwierig, weshalb hier nur einige we-

sentliche Vorschriften dargestellt werden können.  

 
 
Folgende Zuständi gkeiten liegen beim Bund  
 
Rechtsgrundl agen Wichtige Regelungsinhalte  

 

¶ Gewerbeordnung 
 
 
 

¶ Industrieunfallverordnung 

¶ Schutzbestimmungen für die Gewe rbeausübung (§ 69ff GO)  

¶ Sicherheit von Betriebsanlagen (§74ff GO)  

¶ Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen (§84a -f GO) 
 

¶ Information der Öffentlichkeit über mögliche Gefahren (§13 IUV)  

¶ Maßnahmen zur Verhütung von Industrieunfällen oder zur 
Begrenzung deren Folgen (§8f IUV) 

¶ Kesselgesetz ¶ Sicherheitsmaßnahmen für Dampfkessel, Dru ckbehälter, Ve r-
sandbehälter und Rohrleitungen  

¶ Mineralrohstoffgesetz 

¶ Schaubergwerkeverordnung 

¶ Bergbau-Unfallverordnung 

¶ Anzeigepflicht für Unfälle und gefährliche Ereignisse (§ 97 Mi n-
RoG) 

¶ Sicherungspflicht des Bergbauberechtigten (§ 109 MinRoG)  

¶ Hilfeleistun g bei Unglücksfä llen (§ 111 MinRoG)  

¶ Erlassung von Vorschriften über beim Bergbau durchzuführe n-
de Schutzmaßnahmen und über Sicherheitsmaßnahmen bei der 
Aufb ereitung (§ 181f MinRoG)  

¶ Grubenrettungswesen (§ 187 Mi nRoG) 
 

¶ AbfallwirtschaftsG ¶ Anzeige und Meldepfl ichten beim Umgang mit gefährlichen 
Abfällen  

 

¶ Epidemiegesetz 
 
 

¶ Strahlenschutzgesetz 
 

¶ Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz 

¶ Anzeigepflicht von übertragbaren Krankheiten  

¶ Absonderung Kranker (§ 7)  

¶ Desinfektion  

¶ Beschränkung des Lebensmittelv ekehrs  

¶ Beschränkung von Versammlu ngen 

¶ Amtliche Kontrolle von Lebensmi tteln  

¶ Beschlagnahme  
 

¶ Tierseuchengesetz 
 

¶ Zoonosengesetz 

¶ Verhinderung der Einschleppung und Weiterverbreitung von 
Tierseuchen (II. ï IV. Abschnitt)  

¶ Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerrege rn (§ 5)  

¶ Epidemiologische Untersuchung lebensmittelbedingter Kran k-
heitsausbrüche (§ 7)  

¶ Forstgesetz 1975 

¶ Gefahrenzonenplan-
Verordnung 

¶ Schutzwaldverordnung 

¶ Gefahrenzonenpläne (§ 11 ForstG)  

¶ Schutzwälder (§§ 21 ff ForstG)  

¶ Bannwald (§§ 27 ff ForstG)  

¶ Schutz vor Waldbrand (§§ 40 ff ForstG, Forstausführungsgese t-
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¶ Forstausführungsgesetze der 
Länder 

¶ Gesetz betreffend Vorkehrun-
gen zur unschädlichen Ablei-
tung von Gebirgswässern 
(Wildbachverbauungsgesetz) 

¶  

ze der Länder)  

¶ Schutz vor Wildbächen und Lawinen (§§ 98 ff ForstG ; Wildbac h-
verbauungsgesetz)  

 

¶ Wasserrechtsgesetz ¶ Verkehrssicherungspflichten bei Wa sserbauten (§ 14 WRG)  

¶ Talsperrenverantwortliche (§ 23 a WRG)  

¶ Vorsorgen gegen wiederkehrende Überschwemmungen (§ 43 
WRG) 

 

¶ Eisenbahngesetz 
 
 
 
 

¶ Kraftfahrgesetz 
 

¶ Luftfahrtgesetz 
 
 

¶ Schifffahrtsgesetz 
 
 
 
 

¶ Straßentunnel-
sicherheitsgesetz 
 

¶ Gefahrgutbeförderungsgesetz 
 
 
 

¶ Verordnung über Beschrän-
kungen für Beförderungsein-
heiten mit gefährlichen Gütern 
beim Befahren von Autobahn-
tunneln 

¶ Sicherheitsgenehmigung zum Betrieb von Hauptbahnen  und 
Nebenbahnen und Entzug der Sicherheitsgenehmigung (§§ 38, 
38c Eise nbahnG)  

¶ Einführung eines Sicherheitsmanagementssystems (§ 39 E i-
senbahnG)  

¶ Abnahme der Kennzeichentafel und Verhinderung der Weite r-
fahrt bei schweren Fahrzeugmängeln (§§ 58, 102 KFG)  

¶ Schu tzbestimmungen für die Zivil - und Militärluftfahrt betreffend 
Luftfahrzeuge, Luftfahrtpersonal, Flugplätze, Luftfahrthinde r-
nisse, S icherheitszonen und Flugsicherung  

¶ Schutzbestimmungen für den sicheren Schifffahrtsbetrieb (§§ 5 
ff. SchifffahrtsG)  

¶ Sicherheit  von Schifffahrtsanlagen (§§ 45 ff. SchifffahrtsG)  

¶ Schutzbestimmungen für die Konzessionsausübung (§§ 74 ff. 
Schif ffahrtsG)  

¶ Sicherheitsbestimmungen für die Planung, den Bau und den 
Betrieb von Straßentunnels; Dokumentation, Risikoan alysen  

¶ Sicherheitsberate r (Gefahrgutbeauftragter) für Unternehmen, 
deren Tätigkeit die Beförderung gefährlicher Güter ist (§ 11 G e-
fahrgutb eförderungsG)  

¶ Untersagung der Weiterfahrt bei groben Mängeln (§ 16 Gefah r-
gutbeförderungsG)  

¶ Fahrverbote und Auflagen für Gefahrgutfahrzeuge in Autobah n-
tunneln  

¶ Straßenverkehrsordnung 
 

¶ Führerscheingesetz 
 

¶ Bestimmungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straße n-
verkehr (z.B. §§ 5, 58, 96 StVO)  

¶ Vorläufige Abnahme des Führerscheines und sonstige 
Zwangsmaßnahmen bei beeinträchtigten Lenkern oder sons ti-
gen Gefahrenm omenten  

¶ Sicherheitspolizeig esetz ¶ Erste allgemeine Hilfeleistung  

¶ Vorbeugender Schutz von Rechtsg ütern  
 

 
 
Folgende Zuständigkeiten liegen bei den Ländern  
 
Rechtsgrundlagen  Wichtige Regelungsinhalte  

 

¶ Bauordnungen ¶ Standsichere Ausführung von Gebäuden entsprechend den 
technischen Normen  

¶ Brandschutz  

¶ Raumordungsgesetze ¶ Flächenwidmung  

¶ Ausweisung von Gefahre nzonen  

¶ Bauverbote in Gefahrenz onen 

¶ Gemeindeordnung ¶ Befugnisse bei Notstand oder in dringenden Fällen  

¶ Feuerpolizeigesetze 

¶ Bauordnungen 

¶ Rücksi chtnahme auf bau - und feuerpolizeiliche Interessen 
(Brandschutz, sonstige Gefährdungen)  
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¶ Veranstaltungsgesetze ¶ Bewilligungspflicht von Veranstaltungen, Einschränku ngen 
im Interesse der Gefahrenabwehr  

¶ Krankenanstaltengesetze ¶ Bewilligungspflicht für Erricht ung und Betrieb einer Kra n-
kenanstalt, Bindung an Voraussetzungen zur Verhinderung 
von Gefa hren  

¶ Naturschutzgesetze  ¶ Ausnahmen vom Naturschutz im Interesse der Gefahrena b-
wehr  

 

 

Exkurs: Gefahrenzonenpläne des BMLFUW (Forsttechnischer Dienst für Wildbach - und  Lawine n-
verbauung, Bundeswasserbauverwaltung)  
 
Eine standardisierte wissenschaftliche Methode der Gefahrenbeschreibung stellt der Gefahrenzonen-
plan (GZP) der Wildbach- und Lawinenverbauung dar.  
Gemäß dem Forstgesetz 1975 und der Verordnung über die Gefahrenzonenpläne sind die Einzugsge-
biete von Wildbächen und Lawinen sowie die durch diese gefährdeten Zonen und die Vorbehaltsberei-
che in Gefahrezonenplänen darzustellen. Hinweisbereiche können dargestellt werden. Die Erstellung 
der Gefahrenzonenpläne wird vom Forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung 
(nachgeordnete Dienststelle des BMLFUW) durchgeführt. Die Ausweisung von Gefahrenzonen basiert 
auf der Grundlage von Methoden nach dem Stand der Technik und des Wissens, der persönlichen Er-
fahrung, der Dokumentation historischer Katastrophenereignisse (Wildbach- und Lawinenchronik) und 
der Vorstellung möglicher Schadensereignisse (Szenarien), die mit einer 150-jährlichen Eintrittswah r-
scheinlichkeit  (Wiederkehrwahrscheinlichkeit) beschrieben werden. Die Darstellung erfolgt flächenhaft 
im Maßstab 1:2.000, meist für das Gebiet einer Gemeinde, unter Zugrundelegung des digitalen Grund-
stückskatasters. Jeder Gefahrenzonenplan durchläuft ein umfangreiches Prüfungs- und Genehmi-
gungsverfahren. Der Entwurf des Gefahrenzonenplans wird dem/der BürgermeisterIn der Gemeinde 
übermittelt und ist vier Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Jedermann, der ein berechtig-
tes Interesse geltend machen kann, hat ein Recht auf Einsichtnahme und schriftliche Stellungnahme zu 
diesem Entwurf. 
 
Nach Ablauf der Frist hat eine Kommission ï bestehend aus einem/r VertreterIn des Lebensministeri-
ums, des Bundeslandes, der zuständigen Sektion der Wildbach- und Lawinenverbauung und der Ge-
meinde - den Plan zu prüfen und gegebenenfalls abzuändern, wobei die schriftlich eingegangenen Stel-
lungnahmen zu berücksichtigen sind. Die Anerkennung (Genehmigung) des Gefahrenzonenplans erfolgt 
durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 
 
Durch dieses umfangreiche Verfahren sind einerseits ein breiter fachlicher Konsens und eine hohe Pla-
nungsqualität sichergestellt, andererseits soll eine hohe öffentliche Akzeptanz dieses wichtigen Instru-
mentes der Raumplanung, des Bau- und Sicherheitswesens erreicht werden. Ein Gefahrenzonenplan 
stellt die Summe aller möglichen Gefährdungen durch Wildbäche und Lawinen dar und ist als flächen-
haftes Gutachten ohne direkte rechtliche Bindewirkung aufzufassen. Er ist die Grundlage für die Projek-
tierung und Durchführung der Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung. Weiters dient er für 
die Reihung dieser Maßnahmen nach ihrer Dringlichkeit. 
 
Gefahrenzonen: 

¶ In der Roten Gefahrenzone ist die Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen so groß, dass eine 
ständige Besiedlung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

¶ In der Gelben Gefahrenzone ist die ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke be-
einträchtigt. Eine Bebauung ist hier nur eingeschränkt und unter Einhaltung von Auflagen mög-
lich. 

¶ Blaue Vorbehaltsbereiche sind für technische (z.B. Errichtung eines Geschiebeablagerungsbe-
ckens) oder biologische Schutzmaßnahmen (z.B. Aufforstungen) freizuhalten oder bedürfen einer 
besonderen Art der Bewirtschaftung. Mit Braunen Hinweisbereichen wird auf andere als durch 
Wildbäche und Lawinen hervorgerufene Naturgefahren hingewiesen (z.B. Steinschlag, Rutsch-
gebiete).  

¶ Violette Hinweisbereiche kennzeichnen jene Flächen (z.B. Hochwasserrückhalteräume, natürli-
che Ablenkdämme, u.ä.), deren gegenwärtiger Zustand erhalten werden muss, weil sie bereits 
einen natürlichen Schutz bieten. 
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Wo liegt der Gefahrenzonenplan auf 

¶ bei der Landesregierung 

¶ bei der Bezirksverwaltungsbehörde 

¶ in der Gemeinde 

¶ in der Gebietsbauleitung der Wildbach- und Lawinenverbauung 
 
Die Bundeswasserbauverwaltung im BMLFUW beschäftigt sich mit den Belangen der Flüsse. Die Ver-
waltung der Flussgewässer erfolgt durch die Ämter der Landesregierungen. Zu den Aufgaben der Bun-
deswasserbauverwaltung zählt u.a. die Ausweisung der Überflutungsflächen für das 30-jährliche und 
das 100-jährliche Hochwasser sowie die Erstellung von Gefahrenzonenplänen. 
 
(Quelle: BMLFUW: Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich, Wien 2007; Der Gefahrenzonen-
plan) 

 
 

Exkurs: Hochwasserrisikozonierung HORA ( www.hochwasserrisiko.at )  

Ein spezifisches Modell der Risikokartierung und Risikokommunikation stellt das Projekt HORA dar. Das 
Lebensministerium und der Verband der Versicherungsunternehmen Österreich (VVO) starteten im 
Spätherbst 2002 das Projekt "Hochwasserrisikozonierung Austria-HORA", ein bundesweites Risikozoni-
erungssystem für Naturkatastrophen mit dem besonderen Schwerpunkt Hochwasser. Ziel war die Visua-
lisierung von Überschwemmungsgebieten für Hochwasserabflüsse mit den Jährlichkeiten von 30, 100 
und 200 Jahren. 

Mit HORA ist es für alle Bürgerinnen und Bürger möglich, auf einer Internetplattform eine erste Gefah-
renabschätzung für das Risiko einer möglichen Überschwemmung entlang von insgesamt mehr als 
25.000 Flusskilometer mittels Adresseneingabe zu erhalten. 
 
Quelle: Lebensministerium, www.hochwasserrisiko.at 

http://www.hochwasserrisiko.at/
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Katastrophenv orsorge  

 

 

Vorkehrungen der Behörden  

 

Katastrophenvorsorge ist eine Aufgabe, die sowohl die Behörden als auch die Ein-

satzorganisationen (Katastrophenhilfsdienste) betrifft. Die operative Vorbereitung der 

Behörden auf mögliche Katastrophen ist in den Katastrophenhilfegesetzen der Länder 

und den danach ergangenen Verordnungen geregelt. Im Zentrum der Vorkehrungen 

der Katastrophenbehörden stehen die Vorbereitungen auf die Wahrnehmung der be-

hördlichen Einsatzleitung und der damit verbundenen Lenkungs- und Koordinierungs-

aufgaben im Katastrophenfall. Hierzu gehören die Ausbildung, die Übungstätigkeit, die 

Erstellung von Katastrophenschutzplänen durch Gemeinden, Bezirksverwaltungsbe-

hörden und Landesregierungen sowie die technische und personelle Ausstattung von 

behördlichen Einsatzleitungen. In diesen Bereich fallen darüber hinaus auch Vorkeh-

rungen für die Warnung und Information der Bevölkerung. Weiters sorgen die Behör-

den für die finanzielle Grundausstattung der Einsatzorganisationen und die notwendi-

gen legistischen Rahmenbedingungen. 

 

Folgende Pflichten der Katastrophenschutzbehörden sind hierbei maßgeblich: 

¶ Erstellung von Katastrophenschutzplänen (einschließlich Sonderalarmplänen) 

¶ Erstellung von externen Notfallplänen durch die Katastrophenschutzbehörde 
(Bezirksverwaltungsbehörde) für gefahrengeneigte Betriebe (Betriebe im  
Anwendungsbereich der Seveso-II-Richtlinie) 

¶ Einrichtung von Führungsstäben zur Unterstützung des behördlichen 
Einsatzleiters 

¶ Vorhaltung von Alarmeinrichtungen zur Alarmierung der Bevölkerung 

¶ Ausbildung der im Katastrophenschutz tätigen Personen 

¶ Durchführung von Übungen 
 
 

Katastrophenschutzplan  

 

Hauptaufgabe der Behörden in der Katzstrophenvorsorge ist die Erstellung und lau-

fende Aktualisierung von Katastrophenschutzplänen. Nach Landesrecht sind Kata-

strophenschutzpläne für jede Gemeinde, jeden Bezirk und jedes Land zu erstellen. 
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Neben den allgemeinen Katastrophenschutzplänen sind Sonderpläne für besondere 

Gefahrenquellen (z.B. externe Notfallpläne für Seveso-Betriebe, Tunnelpläne etc.) zu 

erstellen. 

 

Der Katastrophenschutzplan  enthält in der Regel: 

Å eine Bedrohungsanalyse, 

Å eine Aufzählung der behördlichen und sonstigen Einrichtungen sowie von Ein-

zelpersonen, die Katastrophenhilfe leisten können, 

Å eine Aufstellung der im Katastrophenfall zur Verfügung stehenden Sachmittel 

samt Standort sowie Angaben über deren Eigentümer oder Verfügungsberech-

tigten und deren Erreichbarkeit, 

Å eine Aufzählung der Maßnahmen, die im Anlassfall zu treffen sind, insbeson-

dere einen Alarmplan sowie allenfalls Hinweise auf Maßnahmen, die im Kata-

strophenfall nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften durchzuführen sind. 

 

Die Katastrophenschutzpläne sind laufend auf dem neuesten Stand zu halten. Er-

gänzend sind entsprechende Behelfe wie Formulare, Musterverordnungen, vorberei-

tete Pressetexte, udgl. angeschlossen. In einigen Bundesländern zeichnet sich bereits 

der Trend zu digital erstellten Katastrophenschutzplänen ab, die den Vorteil aufwei-

sen, dass die laufend erforderliche Datenpflege dezentral durch die in das Katastro-

phenmanagement einbezogenen Behörden der verschiedenen Verwaltungsebenen, 

insbesondere durch die Gemeinden, erfolgt und die Einsatzzentrale sich auf eine Kon-

trollfunktion beschränken kann. 

Neben den allgemeinen Katastrophenschutzplänen, die auf die im jeweiligen Ge-

biet vorherrschenden Gefahren abgestimmt sind, sehen auch bundesrechtliche Vor-

schriften die Erstellung von Notfallplanungen vor. Die Wesentlichsten hiervon sind die 

nukleare Notfallplanung und die Pandemieplanung. 

 

Ausbildung, Übungen  

 

Behörden haben regelmäßig Übungen durchzuführen. Bei den Übungen unterschei-

det man Feldübungen, an denen Einsatzkräfte beteiligt sind, Stabsrahmenübungen, 

die unter Heranziehung der eingerichteten Stäbe, jedoch ohne Einsatzkräfte durchge-
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führt werden, und Planspiele, bei denen Problemstellungen entsprechend den vorge-

sehenen Rollen und Stellen abgewickelt werden.  

Einsatzkräfte und Behördenorgane mit Aufgaben im Katastrophenschutz sind ent-

sprechenden Schulungen und Ausbildungen zu unterziehen (vgl. Sanitätergesetz u.a. 

Ausbildungsvorschriften). Die Behörden haben hierzu entsprechende Richtlinien und 

Behelfe zu erstellen. 

 

Infrastrukturelle Vorkehrungen  

 

Katastrophenbehörden haben dafür vorzusorgen, dass die entsprechenden Hilfsmittel 

für den Katastropheneinsatz verfügbar sind. Hierzu gehört die Vorbereitung eines Kri-

senraums/Stabsraums am Sitz der Behörde, die Bereitstellung von Fernmelde- und 

Kommunikationsmitteln, wenn erforderlich mit Notstromversorgung, Büromaterial, Kar-

tenmaterial, IT-Ausstattung.  

 

Vorkehrungen der Einsatzorganisationen  

 

Die Einsatzvorbereitung der Katastrophenhilfsdienste der Länder (Feuerwehren, Ret-

tungsorganisationen,..) ist hingegen nicht in den Katastrophenhilfegesetzen, sondern 

in anderen Landesgesetzen und -verordnungen (Feuerpolizeigesetze, Mindestausrüs-

tungsverordnungen der Feuerwehren, Rettungsdienstverordnungen) und sonstigen 

Regelwerken (Richtlinien der Landesregierungen, Richtlinien und Vorschriften der 

Katastrophenhilfsdienste) geregelt.  

Die Katastrophenbehörden bedienen sich bei der Katastrophenhilfe zum größten 

Teil der ehrenamtlichen Organisationen, insbesondere der Feuerwehren und der an-

erkannten Rettungsorganisationen, die in der Katastrophe zu Katastrophenhilfsdiens-

ten der Behörden werden und ihren Weisungen unterliegen. Die Aufstellung der Kata-

strophenhilfsdienste wurde somit im österreichischen System des Katastrophenschut-

zes per Gesetz ehrenamtlichen Organisationen übertragen. Dies sind einerseits die 

Freiwilligen Feuerwehren und die Landesfeuerwehrverbände, die überwiegend als 

Körperschaften öffentlichen Rechts eingerichtet sind, sowie die anerkannten Ret-

tungsorganisationen in Form von Vereinen und GesmbHs.  

 



 

 

 52 

Die Aufgaben der Einsatzorganisationen umfassen somit die organisatorische Auf-

stellung der Katastrophenhilfsdienste einschließlich der Ausbildung des Personals, 

der Vorbereitung Führungsstrukturen, der Bereitstellung und Wartung der erforderli-

chen Gerätschaften und der Erlassung der hierfür erforderlichen internen Satzungen 

und Richtlinien. Auch die Bestellung der Kommandanten und sonstigen Führungskräf-

te obliegt den Einsatzorganisationen in Selbstverwaltung. Zu ihren Aufgaben zählt 

auch der Betrieb von Leitstellen, die zum Teil auch die Aufgaben der Landeswarn-

zentralen übernehmen.  

Das Freiwilligenprinzip ist somit eine der tragenden Säulen des österreichischen 

Katastrophenschutzes. Aufgrund des hohen Leistungsgrades des Ehrenamtes ist es 

möglich, weltweit eines der dichtesten, Flächen deckenden Netze an Hilfeleistungs-

einrichtungen zu unterhalten. So verfügt Österreich beispielsweise über mehr als 

4.800 Feuerwehren und über 900 Rettungsstützpunkte. Insgesamt stehen rund 

250.000 Aktive bei den Feuerwehren und über 40.000 ausgebildete Sanitäter zur Ver-

fügung.  

 

Vorkehrungen der Wirtschaft  

 

Durch die Liberalisierung der Energie-, Telekommunikations- und Schienenverkehrs-

märkte wurden aus einstigen Verwaltungseinheiten ausgelagerte private Betriebe. Die 

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung aber auch der öffentlichen Hand mit 

Grundfunktionen wie Telekommunikation, Energie und Verkehrsdienstleistungen ging 

somit gänzlich auf den  freien Markt über, obzwar in Österreich die Infrastrukturunter-

nehmen noch in einem gewissen Grad im staatlichen Eigentum stehen. Die systema-

tische Einbindung dieser Versorgungseinrichtungen in ein sicherheitspolitisches Kon-

zept, wie dies noch im Rahmen der Umfassenden Landesverteidigung zumindest im 

Konzept vorgesehen war
13

, ist vorübergehend verloren gegangen.  

Die wirtschaftliche Krisenvorsorge ist in Österreich nur im Bereich der Erdölwirt-

schaft staatlich bzw. gesetzlich verpflichtend organisiert
14

. Im Übrigen beschränkt sich 

der Staat darauf, bei marktbedingten Versorgungsstörungen, die über saisonelle Ver-

knappungen hinausgehen, mit Lenkungsmaßnahmen eingreifen zu können
15

. Die Si-

                                              
13

  etwa in Form eines Sonderausschusses für das Verkehrs- und Nachrichtenwesen 
14

  Erdöl-Bevorratungs-  und Meldegesetz 
15

  Rechtsinstrumente hierfür sind die Lenkungsgesetze (Energielenkungsgesetz, Lebensmittelbe 
  wirtschaftungsgesetz, Versorgungssicherungsgesetz 
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cherstellung der Gasversorgung erfolgt durch die Importeure und Vertreiber ohne ge-

setzlichen Auftrag. 

Spätestens seit den Terroranschlägen von Madrid im Jahr 2004 wird in Europa 

dem Schutz kritischer Infrastrukturen vermehrt Bedeutung beigemessen. Neben ei-

nem Europäischen Programm zum Schutz kritischer Infrastrukturen (EPCIP)
16

 hat die 

österreichische Bundesregierung am 2. April 2008 auch ein nationales Programm zum 

Schutz kritischer Infrastrukturen (APCIP) verabschiedet. Diese Programme bilden 

auch eine neue Basis für die Einbeziehung der Wirtschaft in das Krisen- und Kata-

strophenschutzmanagement; sie sollen aber in erster Linie die Betriebe zur Eigenvor-

sorge verhalten. Dem eigenen Risiko- und Sicherheitsmanagement der Wirtschaft 

kommt im System des Krisen- und Katastrophenmanagements eine große Bedeutung 

zu. In der systematischen Einbindung der Wirtschaft in das Krisenmanagement liegt 

auch eine zukünftige Herausforderung. 

Bestimmungen hinsichtlich der Vorbereitung auf die Abwehr von Gefahren durch Be-

hörden aber auch durch Private finden sich darüber hinaus auch in bundesrechtlichen 

Vorschriften, z.B.: 

 

¶ § 9 Interventionsverordnung nach dem Strahlenschutzgesetz: Verpflichtung des 

BMLFUW sowie der Landeshauptleute zur Aufstellung von Interventionsplänen 

für radiologische Notstandssituationen 

¶ § 6 Straßentunnel-Sicherheitsgesetz: Verpflichtung zur periodischen Durchfüh-

rung von Übungen 

¶ §§ 6, 9: Zivilluftfahrt-Vorfall- und Notfall-Maßnahmen-Verordnung: Verpflichtung 

zur Bereitstellung und zum Einsatz von Geräten und Hilfsmitteln durch die Zivil-

flugplatzhalter; Verpflichtung der Zivilflugplatzhalter zur Erstellung von Einsatz-

plänen 

 

Exkurs: Die Seveso Richtlinie  (Aktualisierung erforderlich Seveso III?? ) 

Hohe technische Gefahrenpotentiale in verfahrenstechnischen Anlagen erfordern ein besonderes Vor-

sorgekonzept, mit dem Ziel, Auswirkungen dieser Gefahrenpotentiale in sozialverträglicher Weise zu 

vermeiden. Die Verwirklichung dieses Anspruches sollte in der Europäischen Union durch die 'Seveso-

Richtlinie' erfolgen, wobei als Auslöser mehrere Großunfälle Anfang/Mitte der Siebzigerjahre 

(Flixborough 1974, Seveso 1976) genannt werden. 

Die Seveso I - Richtlinie 82/501/EG wurde in Österreich großteils durch § 82a GewO und die Stör-

fallverordnung, BGBl. Nr. 593/1991, umgesetzt. Diese orientierte sich an der 2. Verwaltungsvor¬schrift 
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der deutschen Störfallverordnung und betrifft, als Verordnung zur Gewerbeordnung, ge¬werbliche Be-

triebsanlagen. Durch die Richtlinie 96/82/EG wurde die gesamte Materie der EU-rechtlichen Bestimmun-

gen für Anlagen mit großem Gefahrenpotential geändert. Die Richtlinie wurde nicht novelliert, sondern 

neu gestaltet. Man wollte damit auf Erkenntnisse eingehen, die man in einem Jahrzehnt Seveso I ge-

wonnen hatte. Im Wesentlichen brachte Seveso II eine neue Schwerpunktsetzung. Zusätzlich zu dem 

bisherigen Erfordernis einer integralen Sicherheitsbe¬trachtung sollen 

 

Å der 'Faktor Mensch', 

Å die Raumordnung zur Herstellung ausreichender Schutzabstände und  

Å die innerbetriebliche Sicherheitsphilosophie stärker betont werden. 

In Entsprechung der neuen Schwerpunkte treffen die Unternehmen im Zusammenhang mit der  

Seveso- II-Richtlinie folgende Verpflichtungen: 

Å Erstellung eines Sicherheitskonzeptes,  

Å eines Sicherheitsmanagementsystems,  

Å die Notwendigkeit zur Berücksichtigung von 'Domino-Effekten' und  

Å die Bereitstellung von Grundlagen für diverse behördliche Verpflichtungen. 

Unverändert bleiben die Verpflichtung zur Erstellung einer integralen Sicherheitsbetrachtung (früher Si-

cherheitsanalyse, jetzt Sicherheitsbericht) und eines Alarm- und Gefahrenabwehrplanes (jetzt interner 

Notfallplan), sowie die Meldepflichten über ihre Einstufung als 'Seveso-Betrieb' und über schwere Unfäl-

le.  

Die Richtlinie 96/82/EU ist zweistufig konzipiert, d.h. es gibt zwei verschiedene Mengenschwellen für die 

maßgebenden Stoffe; Betriebe der Stufe 1 müssen nur das Sicherheitskonzept erstellen und der Behör-

de die für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen notwendigen Unterlagen bereit stellen. Nur Betriebe der 

Stufe 2 haben alle Anforderungen zu erfüllen.  

Die Umsetzung der Richtlinie 96/82/EU erfolgte im Sommer 2000 für gewerbliche Betriebsanlagen in der 

Gewerbeordnung, BGBl. I Nr. 88/2000, und für Abfallbehandlungsanlagen in der Novelle des Abfallwirt-

schaftsgesetzes, BGBl. I Nr. 90/2000.  

 

(Quelle: Lebensministerium) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
16

 Richtlinie zum Schutz europäischer kritischer Infrastrukturen (2008/114/EG) 
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Vorkehrungen im Privatbereich ï Selbstschutz 

 

Alle Vorkehrungen der Behörden und der Einsatzorganisationen können Eigeninitiati-

ve und Eigenvorsorge nicht ersetzen. Aufgabe des Staates ist es dabei, dem Bürger 

Hilfestellungen zu geben und zur Eigenvorsorge zu motivieren. Dies geschieht durch 

eine umfangreiche Informations- und Aufklärungsarbeit (z.B. Erste-Hilfe-Kurse), durch 

spielerische Vermittlung von Basiswissen in den Schulen, durch Bereitstellung eines 

Informationsangebotes (z.B.: Schutzraumbau, Ratgeber für AKW-Unfall, Hochwasser, 

Unwetter, Pandemie, Störfälle, etc.) wie auch durch Förderungen durch die öffentliche 

Hand. 
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Katastrophenbewältigung 

 

Unter die Katastrophenbewältigung fällt die Gesamtheit aller Maßnahmen der Behör-

den, Einsatzorganisationen und berufenen Einrichtungen sowie Privater und der Be-

troffenen mit dem Ziel, die von einer Katastrophe herbeigeführten Gefahren und 

Schäden abzuwehren und zu bekämpfen, um die Grundlagen des öffentlichen Lebens 

(insbesondere die Ordnung und Sicherheit sowie die lebensnotwendige Grundversor-

gung) sicherzustellen und zur Wiederherstellung übergehen zu können. 

Aus behördlicher Sicht ist die Katastrophenbewältigung die Phase von der behörd-

lichen Feststellung (Ausrufung) der Katastrophe bis zu deren Beendigung. In der Pha-

se des Bewältigung obliegt die Einsatzführung der zuständigen Katastrophenbehörde 

(idR. Der Bezirksverwaltungsbehörde). Dem Katastropheneinsatz geht in der Regel 

ein Notruf, eine Alarmierung und ein Rettungs- und/oder Feuerwehreinsatz (örtliches 

Rettungswesen, örtl. Feuer- und Gefahrenpolizei) voraus. Mit der Feststellung (in 

manchen Bundesländern auch Kundmachung) der Katastrophe durch die Behörde 

geht die Einsatzführung auf diese Behörde über, und es kommen subsidiär die be-

sonderen Befugnisse der Einsatzleitung nach den Katastrophenhilfegesetzen zur An-

wendung (siehe Kapitel Rechtliche Grundlagen). An den Katastropheneinsatz schließt 

in der Regel eine Phase der Nachbereitung und Evaluierung an.  

 

Rechtliche Grundlagen der  Katastrophen bewältigung  

 
 
Die Beseitigung oder Linderung ihrer Folgen erfordern neben den Handlungen Priva-

ter vor allem das Eingreifen staatlicher Stellen, insbesondere zur Abwehr von Gefah-

ren. Der Handlungsspielraum für deren Eingreifen wird durch Rechtsnormen determi-

niert. Auch die anlassbezogene Erlassung oder Novellierung von Gesetzen kann im 

Gefolge von Katastrophen erforderlich sein
17

. 

Staatliche Stellen können im Katastrophenfall hoheitlich als Behörde in Sachverhal-

te eingreifen, indem sie durch ihre Behördenorgane unmittelbare Befehls- und 

Zwangsgewalt gegenüber Personen ausüben, Weisungen und Aufträge zur Lenkung 

des Katastropheneinsatzes an Einsatzorganisationen (Katastrophenhilfsdienste) ertei-

                                              
17

 Vgl. etwa Hochwasseropferentschädigungs- und Wiederaufbau-Gesetz (HWG 2002 und HWG 2005), 
mit denen dem Katastrophenfonds zusätzliche Mittel für den Wiederaufbau zugeführt wurden. 
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len oder Ge- und Verbote in Form von Bescheiden und Verordnungen erlassen, die 

gegen Einzelne oder die Allgemeinheit wirken und deren Missachtung sanktionieren. 

Hoheitliches Handeln bedarf nach dem Legalitätsprinzip stets einer gesetzlichen Er-

mächtigung. Neben hoheitlichen Eingriffen werden staatliche Stellen im Katastro-

phenmanagement aber auch in Form der Privatwirtschaftsverwaltung tätig, etwa in-

dem sie Förderungen und Beihilfen zum Zweck der Beseitigung von Katastrophen-

schäden gewähren und zu diesem Zweck Verträge schließen. 

Der Gesamtkomplex der Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Vermei-

dung, der Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen einschließlich der Linderung 

ihrer Folgen verteilt sich nach der Bundesverfassung auf alle Gebietskörperschaften, 

d. h. auf die Gemeinden, die Bundesländer und den Bund. Es handelt sich dabei um 

eine typische Querschnittsmaterie. 

 
 

Rechtsgrundlagen der Feuer- und Gefahrenpolizei (Überblick) 
 

Die (allgemeine) Feuer- und Gefahrenpolizei fällt nach der Bundesverfassung 

(Art. 15 B-VG) in Gesetzgebung und Vollziehung in den Wirkungsbereich der Bundes-

länder. Die einschlägigen Rechtsvorschriften finden sich in den Feuerwehrgesetzen 

und Feuerpolizeiordnungen der Länder und den auf dieser Grundlage erlassenen 

Verordnungen. Darüber hinaus finden sich aber auch in anderen Materiengesetzen 

feuer- und gefahrenpolizeiliche Vorschriften.  

Die beiden Aufgabenbereiche können allgemein wie folgt umschrieben werden: 

¶ Feuerpolizei:  
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Bränden, Sicherungsmaß-
nahmen nach einem Brand und Erhebungen über die Brandursache 

¶ Gefahrenpolizei:  
Abwehr von und Hilfe bei Elementarereignissen und Unfällen 

 
Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden zwischen: 

¶ örtlicher und überörtlicher Feuer- bzw. Gefahrenpolizei sowie 

¶ allgemeiner und besonderer Feuer- und Gefahrenpolizei 
 

Für die Bekämpfung örtlicher Gefahren  ist die Gemeinde im eigenen Wirkungsbe-

reich (dh. der Bürgermeister) zuständig. Der örtliche Wirkungsbereich der Gemeinde 

umfasst alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse 

der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, 
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durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden 

(Art.118 Abs. 2 B-VG). 

Überörtl iche Gefahren  sind daher solche, deren Bekämpfung im überörtlichen In-

teresse liegt, also Gefahren, die durch die örtliche Gemeinschaft nicht selbst bekämpft 

werden können oder die über die örtlichen Grenzen der Gemeinde hinaus gehen. Für 

deren Bekämpfung sind die staatlichen Behörden, insbesondere die Bezirksverwal-

tungsbehörden zuständig. Beispiele dafür wären Großunfälle, Massenkarambolagen, 

Flugunglücke, Großbrände, großflächige Schneeverwehungen oder Überschwem-

mungen. 

Die Regelungen über die allgemeine F euerpolizei  und die allgemeine Gefahre n-

polizei  sind in den Feuerpolizei- bzw. Feuerwehrgesetzen der Länder mehr oder we-

niger kodifiziert. Für besondere  Bereiche der Feuer- und Gefahrenpol izei, wie etwa 

das Bergwesen und das Forstwesen, gibt es in den einschlägigen Materiengesetzen 

besondere Regelungen über die Gefahrenabwehr. So finden sich Regelungen über 

die Waldbrandbekämpfung in den Forstausführungsgesetzen der Länder. Besondere 

gefahrenpolizeiliche Vorschriften finden sich etwa in der StVO, wonach Feuerwehror-

gane befugt sind, für die zuständige Behörde Verkehrsregelungsmaßnahmen zu set-

zen oder Gegenstände von Fahrbahnen zu entfernen (vgl. §§ 44b und 89a StVO). 

Behörde für die örtliche Feuer- und Gefahrenpolizei ist die Gemeinde. Die Feuerweh-

ren wirken im Rahmen der Rechtsordnung an der behördlichen Aufgabenerfüllung mit. 

Die örtliche Feuerwehr ist dabei Hilfsorgan der Gemeinde. Die operative Leitung des 

Feuerwehreinsatzes obliegt aber dessen ungeachtet dem örtlichen Feuerwehrkom-

mandanten. Im Bedarfsfall kann ein höherer Kommandant (Abschnitts-, Bezirks-, Lan-

desfeuerwehrkommandant) ggf. die Feuerwehr-Einsatzleitung übernehmen (nicht in 

allen Bundesländern).  

Unter die örtliche Feuerpolizei fallen jene Aufgaben, die im überwiegenden Interes-

se der örtlichen Gemeinschaft liegen und von dieser besorgt werden können. Die 

überörtliche Feuerpolizei ist durch das Land zu besorgen, das sich hierzu auch des 

Landesfeuerwehrverbandes bedient. Aufgaben der überörtlichen Feuerpolizei sind 

etwa Großeinsätze im Gebiet mehrerer Gemeinden sowie Einsätze auf Autobahnen 

oder Wasserstraßen 
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Stellung des Feuerwehrwesens im Katastrophenhilf sdienst  

 

Aufgrund der Katastrophenhilfegesetze der Länder sind die Feuerwehren im Kata-

strophenfall auch Teil des Katastrophenhilfsdienstes des jeweiligen Landes. Mit der 

Feststellung der Katastrophe werden die Feuerwehren somit zum Hilfsorgan des Lan-

des zur Erfüllung der Aufgaben der Katastrophenhilfe. In diesem Fall unterstehen die 

Feuerwehren der Leitung und Weisung der Katastrophenbehörde (Bürgermeister, Be-

zirksverwaltungsbehörde, Landesregierung). 

Zur Vorbereitung auf überörtliche Katastrophenfälle haben die österreichischen 

Feuerwehren ¿berwiegend eigene Organisationseinheiten f¿r den ĂKatastrophenhilfs-

dienst (KHD)ñ bzw. ĂFeuerlºsch- und Bergungsdienst (FuB-Dienst)ñ aufgestellt. Dieser 

Dienst setzt sich personell und sachlich aus Einheiten von (schlagkräftigen) Feuer-

wehren zusammen und wird zu Großeinsätzen wie auch im Übungsfall zusammenge-

zogen. Er besteht im Wesentlichen aus Zügen und Bereitschaften und ist vor allem 

zum Einsatz außerhalb des eigenen Verwaltungsbezirkes bestimmt. Als Grundsatz 

gilt, dass die örtliche Einsatzbereitschaft der hiezu eingeteilten Feuerwehren im We-

sentlichen aber gewahrt bleibt! 

 

Rechts grundlagen des Rettungswes ens 

 

Rettungswesen ist Landessache in Gesetzgebung und Vollziehung 

(Art.10 Abs. 1 Z 12 iVm Art. 15 B-VG). Art. 118 Abs. 3 Z 7 B-VG  und die Rettungsge-

setze der Länder übertragen das allgemeine örtliche Rettungswesen in den eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinden. Jede österreichische Gemeinde ist demnach ver-

pflichtet, für ihr Gebiet ein allgemeines Rettungswesen sicherzustellen. Wenige öster-

reichische Gemeinden wie Wien oder Admont können jedoch den Rettungsdienst 

selbst besorgen, die meisten Gemeinden bedienen sich für diese Aufgabe einer aner-

kannten Rettungsorganisation. Hierbei handelt es sich in der Regel um Freiwilligenor-

ganisationen. Neben anderen als gemeinnützige Vereine oder GesmbHs organisier-

ten Rechtsträgern (wie etwa der Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe und 

Malteser-Hospitaldienst Austria) ist es vor allem das Österreichische Rote Kreuz mit 

seinen Landesverbänden, das den Rettungsdienst in Österreich betreibt. 
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Vom allgemeinen örtlichen Rettungswesen unterscheidet man auch das überörtliche 

und das besondere Rettungswesen (z.B. Berg-, Höhlen- und Wasserrettung). Hierbei 

handelt es sich um Formen des Rettungswesen, die nicht typischerweise von einer 

Gemeinde besorgt werden können, sondern Aufgabe der Länder selbst sind. Als Be-

sonderheit in der Landschaft des österreichischen Rettungswesens hat sich der flä-

chendeckende notªrztliche Rettungsdienst etabliert. Dieser ist ein Teil des Ă¿berºrtli-

chen Rettungsdienstesñ, der auf Landesebene eingerichtet und koordiniert wird. Zu-

meist in den Bezirkshauptstädten ist ein Stützpunkt des notärztlichen Rettungsdiens-

tes des Roten Kreuzes eingerichtet; der Einzugsbereich der meisten Gemeinden wäre 

für einen auch ökonomisch sinnvollen notärztlichen Rettungsdienst zu klein. 

 
 

Der Einsatz der Rettungsdienste  

 

Ein Großunfall liegt vor, wenn anzunehmen ist, dass die vorhandenen örtlichen per-

sonellen und materiellen Kräfte und Mittel nicht ausreichen, um ein Ereignis zu bewäl-

tigen, aber noch keine erklärte Katastrophe vorliegt.
18

 Im Gegensatz zu einem sonsti-

gen Rettungseinsatz, bei dem eine individuelle rettungsdienstliche Behandlung jedes 

einzelnen Patienten erfolgt, sind bei einem Großunfall die Rettungsmittel so einzuset-

zen, dass nicht für den Einzelnen, sondern für das Patientenkollektiv ein Maximum an 

Hilfe geleistet werden kann. Es geht dabei unter anderem um 

¶ die Festlegung von Behandlungs- und Transportdringlichkeiten (Triage), 

¶ Noteingriffe im Schadenraum, 

¶ die Bewältigung der Transporterfordernisse, 

¶ die optimale Verteilung der Patienten auf die Krankenhäuser, 

¶ die Erfassung und Leitung der Patienten
19

. 
 
Ein Großunfall bedingt die Behandlung der Patienten nach Behandlungsprioritäten 

(Triageklassen) und eine besondere Organisation im Schadensraum, bestehend aus 

¶ Schadensplatz (-plätze) und die Räume für 

¶ Sanitätshilfsstelle 

¶ Mobile Leitstelle 

¶ Einsatzleitung Schadensraum 

¶ Informationsstelle 
 

                                              
18

 ÖRK: Vorschrift Großunfälle 
19

 Siehe: Reiter, Hersche, Langer: Das österr. Patientenleitsystem  
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Nach dem System des ÖRK sind die Hilfseinheiten für Großunfälle und Katastrophen 

standardisiert. 

Siehe auch: http://www.roteskreuz.at/organisieren/organisation/wer-wir-sind/rechtliche-

grundlagen/vorschriften/  

 
 

Katastrophenbewältigung  im Bereich der Länder  

 

Im Wesentlichen obliegt die Katastrophenbewältigung den Ländern und umfasst die 

Aufgaben, die in den Katastrophenhilfegesetzen
20

 der Länder festgelegt sind. Die Ka-

tastrophenbewältigung ist insoweit Landessache, als sie nicht untrennbar mit einer 

Bundeskompetenz verbunden ist. Nach der Lehre ist dies jedoch nur im Forstwesen 

(Waldbrandbekämpfung) und im Bergwesen (überbetriebliches Rettungswerk) der 

Fall
21

. Bei der Bekämpfung der Auswirkungen einer Katastrophe bleiben die sonstigen 

Rechtsvorschriften weiterhin anwendbar, die Katastrophenschutzgesetze der Länder 

kommen nur subsidiär zu sonstigen bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zur 

Anwendung. Alle Katastrophenhilfegesetze enthalten nämlich entsprechende Best-

immungen, dass sonstige Vorschriften über die Vorbereitung und Durchführung der 

Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen unberührt bleiben. Solange verwaltungs-

polizeiliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach anderen bundes- oder landes-

rechtlichen Vorschriften gesetzt werden können, sind daher zunächst diese Rechts-

vorschriften anzuwenden. Auch neben den Maßnahmen nach den Katastrophenhilfe-

gesetzen der Länder können in einer Katastrophe ergänzende Maßnahmen nach 

sonstigen Verwaltungsmaterien durch die jeweils zuständige Behörde gesetzt werden.  

Die Katastrophenhilfegesetze der Länder legen die Aufgaben der Behörden im 

Rahmen der Katastrophenbewältigung fest und weisen ihnen zu diesem Zweck be-

sondere Befugnisse zu. Sofern Sachverhalte vorliegen, die den Tatbestand der Kata-

strophe gemäß den Katastrophenhilfegesetzen erfüllen (im Wesentlichen das Vorlie-

gen eines nicht-alltäglichen Gefährdungs- und Schadensausmaßes, das einen koor-

dinierten Einsatz erfordert), sind die im jeweiligen Katastrophenhilfegesetz vorgese-

hen Maßnahmen subsidiär zu den Befugnissen nach sonstigen Bundes- und Landes-

                                              
20

  Die Gesetze werden unterschiedlich bezeichnet als Katastrophenhilfegesetze, Katastrophenschutz-
gesetze, Katastrophenmanagementgesetz (Tirol), Krisenmanagementgesetz (Wien). Im Folgenden 
wird hier die Bezeichnung Katastrophenhilfegesetze verwendet 

21
  Vgl. Bussjäger: Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat, Braumüller-

Verlag, Wien (2003); Hörtenhuber, Katastrophenschutz als Problem der bundesstaatlichen Kompe-
tenzverteilung, ZfV 2007/2, 154-162. 

http://www.roteskreuz.at/organisieren/organisation/wer-wir-sind/rechtliche-grundlagen/vorschriften/
http://www.roteskreuz.at/organisieren/organisation/wer-wir-sind/rechtliche-grundlagen/vorschriften/
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gesetzen zu ergreifen. Die Feststellung (Ausrufung) der Katastrophe durch die zu-

ständige Behörde ist dabei nach Landesrecht in einigen Bundesländern kundzuma-

chen (siehe dazu weiter unten). 

Wesentliche Pflichten der Katastrophenbehörden in der Bewältigungsphase sind: 
 

¶ Feststellung der Katastrophe 

¶ Kundmachung der Katastrophe 

¶ Anordnung von Verhaltensmaßnahmen gegenüber der Bevölkerung,  
z.B. Freihalten des Einsatzbereiches 

¶ Einsatzleitung 

¶ Anordnung bzw. Ausübung von Zwangsbefugnissen 

¶ Inanspruchnahme von Leistungen 
 
Die behördlichen Aufgaben und Befugnisse im Rahmen der Katastrophenhilfe sind in 

den Landesrechtsordnungen unterschiedlich geregelt. Im Folgenden sind die Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten dargestellt.
22

 

 
 

Feststellung und Ausrufung der Katastrophe  
 

Burgenland Ausrufung einer Katastrophe: Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Eintritt 
einer Katastrophe durch Kundmachung festzustellen. Die Kundmachung hat die 
Art der Katastrophe zu bezeichnen und ist durch Mitteilung an Presse und Rund-
funk sowie sonst in ortsüblicher Weise zu verlautbaren.  

Kärnten Feststellung und Ausrufung der Katastrophe ist gesetzlich nicht explizit geregelt; 
zuständige Behörde ergreift entsprechende Maßnahmen.  

Niederösterreich Feststellung und Ausrufung der Katastrophe ist gesetzlich nicht explizit geregelt;  
zuständige Behörde ergreift entsprechende Maßnahmen.  

Oberösterreich Feststellung und Ausrufung der Katastrophe ist gesetzlich nicht explizit geregelt; 
zuständige Behörde ergreift entsprechende Maßnahmen.  

Salzburg Ausrufung der Katastrophe: Maßnahmen nach dem Katastrophenhilfegesetz ha-
ben zur Voraussetzung, dass von der Bezirksverwaltungsbehörde kundgemacht 
wird, dass es sich bei einem drohenden oder eingetretenen Ereignis um eine Ka-
tastrophe handelt.  

Steiermark Feststellung der Katastrophe: Die für den Katastrophenschutz zuständige Behör-
de hat die Öffentlichkeit über den Eintritt einer Katastrophe unverzüglich durch 
geeignete Maßnahmen zu informieren und über allenfalls erforderliche Maßnah-
men zum Selbstschutz in Kenntnis zu setzen. 

Tirol Feststellung und Ausrufung der Katastrophe ist gesetzlich nicht explizit geregelt; 
zuständige Behörde ergreift entsprechende Maßnahmen.  

Vorarlberg Feststellung und Ausrufung der Katastrophe ist gesetzlich nicht explizit geregelt; 
zuständige Behörde ergreift entsprechende Maßnahmen.  

Wien Feststellung und Ausrufung der Katastrophe ist gesetzlich nicht explizit geregelt; 
zuständige Behörde ergreift entsprechende Maßnahmen.  

 
 
 
 

                                              
22

 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
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Behördenzuständigkeit  
 

Burgenland ¶ Bürgermeister 

¶ Bezirksverwaltungsbehörde 

¶ Landesregierung 

Kärnten ¶ Bezirksverwaltungsbehörde (Der Bezirkshauptmann kann bestimmte Maß-
nahmen der Katastrophenhilfe dem Bürgermeister als örtlichem Einsatzleiter 
übertragen.) 

¶ Landesregierung 

Niederösterreich ¶ Bezirksverwaltungsbehörde (Der Bezirkshauptmann kann bestimmte Teile 
des Katastrophenhilfsdienstes dem Bürgermeister als örtlichem Einsatzleiter 
durch Bescheid unterstellen.) 

¶ Landesregierung 

Oberösterreich ¶ Bürgermeister (in Städten mit eigenem Statut der Magistrat) 

¶ Bezirksverwaltungsbehörde 

¶ Landesregierung 

Salzburg ¶ Bezirksverwaltungsbehörde (Der Einsatzleiter kann bestimmte Katastro-
phenhilfsdienste dem Bürgermeister als örtlichem Einsatzleiter zuordnen.) 

¶ Landesregierung  

Steiermark ¶ Bürgermeister 

¶ Bezirksverwaltungsbehörde  

¶ Landesregierung 

Tirol ¶ Bürgermeister 

¶ Bezirkshauptmannschaft 

¶ Landesregierung 

Vorarlberg ¶ Bürgermeister 

¶ Bezirkshauptmannschaft 

¶ Landesregierung 

Wien ¶ Magistrat der Stadt Wien  

 
 
Behördliche Aufgaben und Befugnisse  
 

Burgenland ¶ Erstellung von Richtlinien, Katastrophenschutzplänen und externen  
Notfallplänen 

¶ Alarmeinrichtungen 
 

¶ Einsatzleitung 

¶ Ausrufung einer Katastrophe 

¶ Freihaltung des Einsatzbereiches 

¶ Benützung fremden Gutes und Anforderung von Sachleistungen  

¶ Unterkunftsanforderung 

¶ Aufgebot von Dienstleistungen 
 

¶ Ausbildung, Schulung und Aufklärung 

Kärnten ¶ Erstellung von Katastrophenschutzplänen und externen Notfallplänen 

¶ Gemeinde, Gemeindeverbände haben öffentliche Gebäude, Räumlichkeiten, 
Liegenschaften und Geräte zur Verfügung zu stellen 

¶ Land hat landeseigene Einrichtungen zur Verfügung zu stellen  
 

¶ Einsatzleitung 

¶ Benutzung fremder Grundstücke und baulicher Anlagen  

¶ Inanspruchnahme von Einsatzmitteln dritter Personen  

¶ Sperre des Gefahren- und Einsatzbereiches 

¶ erforderliche Vorkehrungen, auch baulicher Art 

¶ Räumung von Gebäuden 
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¶ Inanspruchnahme fremder Grundstücke und Gebäude (Gefahrenabwehr und 
Unterbringung) 

¶ Aufgebot zur Hilfeleistung  

Niederösterreich ¶ Erstellung von Katastrophenschutzplänen und externen Notfallplänen 

¶ Warn- und Alarmdienst 

¶ Gemeinden, Gemeindeverbände haben öffentliche Gebäude, Räumlichkei-
ten, Liegenschaften und Geräte zur Verfügung zu stellen 

¶ Land hat landeseigene Einrichtungen und Personal zur Verfügung zu stellen  
 

¶ Einsatzleitung 

¶ auf Anordnung hat jedermann Arbeitskraft und benötigte Sachen bereit zu 
stellen  

¶ Betreten und Benützen von Grundstücken und Gebäuden 

¶ Beseitigung von Pflanzen, Einfriedungen, Baulichkeiten, etc. 
 

¶ Ausbildung 

Oberösterreich ¶ Allgemeine Richtlinien für den Katastrophenschutz 

¶ Erstellen von Katastrophenschutzplänen und externen Notfallplänen 

¶ Warnung und Alarmierung der Bevölkerung 
 

¶ Einsatzleitung 

¶ Freihalten und Räumung des Einsatzbereiches 

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten (Verpflichtung zur Hilfeleistung, Bereit-
stellung von Sachen, Betreten und Benützen von Gebäuden und Grundstü-
cken, Inanspruchnahme privater Einsatzmittel) 

 

¶ Aus- und Fortbildung, Katastrophenschutzübungen 

Salzburg ¶ Erstellung von Richtlinien, Katastrophenschutzplänen und externen  
Notfallplänen 

¶ Alarmeinrichtungen  

¶ Gemeinden haben Katastrophenhilfsdienst, Einsatz- und Hilfsmittel  
bereit zu stellen 

¶ Katastrophenbeiräte (Koordinationsausschuss zur Beratung der LReg,  
Bezirks- und Gemeindekatastrophenbeirat) 

 

¶ Ausrufung der Katastrophe 

¶ Einsatzleitung 

¶ über Anordnung hat jedermann Hilfeleistungen zu erbringen und benötigte 
Sachen bereit zu stellen 

¶ Betreten und Benützen von Grundstücken und Gebäuden 

¶ Unterkunftsanforderung 
 

¶ Ausbildung 

Steiermark ¶ Erstellung von Richtlinien, Katastrophenschutzplänen und externen  
Notfallplänen 

¶ Alarmierung 
 

¶ Einsatzleitung 

¶ Sperre des Katastrophengebietes 

¶ Benützung fremden Gutes 

¶ Inanspruchnahme von Hilfsmitteln und Unterkünften 
 

¶ Aus- und Fortbildung, Katastrophenschutzübungen, psychosoziale Betreu-
ung 

Tirol ¶ Erlassung von Katastrophenschutzplänen und externen  
Notfallplänen (Verordnungen) 

¶ Einrichten der Landeswarnzentrale 
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¶ Einsatzleitung und -koordination; 

¶ ggf. Verpflichtung geeigneter Personen zur unentgeltlichen Hilfeleistung  

¶ Anordnungen zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen 
oder des Eigentums (zB. Beschlagnahme von Fahrzeugen, Geräten etc. so-
wie Benutzung fremder Grundstücke) 

¶ Betretungsrecht von baulichen Anlagen und gefährdeten Gebieten 

¶ Sperre des Gefahrenbereiches 

¶ Einstweilige Verfügungen zur Sicherung einer Leistung, Duldung oder Unter-
lassung sowie Durchführung aller sonst erforderlichen Maßnahmen 

 

¶ Ausbildung  

Vorarlberg ¶ Erstellen von Katastrophenschutzplänen und externen Notfallplänen 

¶ Warndienste und Alarmanlagen 
 

¶ Einsatzleitung 

¶ Maßnahmen der Katastrophenhilfe  

¶ Betreten von Liegenschaften und Beseitigung von Hindernissen  

¶ Sperre des Katastrophengebietes  

¶ Anforderung von Dienstleistungen (Personen zwischen 18. und 60. Lj) 

¶ Anforderung von Sachleistungen (Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige 
Arbeitsgeräte) 

¶ Anforderung von lebensnotwendigen Gütern und von Unterkünften 

¶ Inanspruchnahme von Fernmeldeanlagen 

¶ Nachbarschaftshilfe 
 

¶ Ausbildung, Einsatzübungen und Probealarme 

Wien ¶ Erstellung eines Schutzplans sowie Erstellung von externen Notfallplänen  

¶ Alarmplan und Alarmsystem 

¶ Schutzmaßnahmen 

¶ Krisenmanagement 

¶ Mitwirkung der Bezirke (Bezirksvorsteher, Bezirkskommission) 
 

¶ Einsatzleitung 

¶ Freihalten des Einsatzbereiches 

¶ Benützung fremden Grundes 

¶ Inanspruchnahme von Hilfsmitteln sowie des zu deren Bedienung  
erforderlichen Personals und von Unterkünften  

 

¶ Psychosoziale Betreuung, Information, Schulungsangebote 

 
 
Katastrophenhi lfsdienste, Sonstige zur Mitwirkung Verpflichtete  
 

Burgenland ¶ Orts-, Stadt- und Betriebsfeuerwehren 

¶ Landesfeuerwehrverband 

¶ Rettungsorganisationen 

¶ Sonstiger Katastrophenhilfsdienst (mit Bescheid der LReg) 

¶ auf Gemeindeebene: Feuerwehren, Gemeindearzt (Kreisarzt), örtliche  
Hilfseinrichtungen, Freiwillige 

Kärnten ¶ Feuerwehren 

¶ Rettungsorganisationen 

Niederösterreich ¶ Freiwillige Feuerwehren 

¶ Landesfeuerwehrverband 

¶ Sonstiger Katastrophenhilfsdienst (mit Bescheid der LReg/BVB) 

Oberösterreich ¶ Personal der Gemeinde und öffentliche Feuerwehren 

¶ Einrichtungen und Personal des Landes, des Landesfeuerwehrverbandes 
und der Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes 
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¶ Hilfsorganisationen (mit Bescheid der LReg) 

Salzburg ¶ Freiwillige Feuerwehren, Berufs-, Pflicht- und Betriebsfeuerwehren 

¶ Landesfeuerwehrverband 

¶ Österreichisches Rotes Kreuz 

¶ Sonstiger Katastrophenhilfsdienst (mit Bescheid der LReg) 

Steiermark ¶ Behörden und Dienststellen des Landes 

¶ die der Aufsicht des Landes unterstehenden Anstalten, Stiftungen und  
Körperschaften des öffentlichen Rechtes, insbesondere die Feuerwehren 

¶ die Gemeinden 

¶ andere Einrichtungen (nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen) 

¶ Mitwirkung der Krankenanstalten (mit Bescheid der LReg) 

Tirol ¶ Feuerwehren 

¶ Organisationen, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben die Durchführung der 
Abwehr und der Bekämpfung von Katastrophen gehört  

¶ freiwillige Helfer 

¶ zur unentgeltlichen Hilfeleistung verpflichtete Personen (mit Bescheid der 
Behörde) 

Vorarlberg ¶ Ortsfeuerwehren 

¶ Rettungsdienst bzw. anerkannte Rettungsorganisationen nach den Bestim-
mungen des Rettungsgesetzes sowie  

¶ hiefür ausgebildete Freiwillige 

Wien ¶ Freiwillige Rettungsorganisationen (Österr. Rotes Kreuz, Arbeiter-
Samariterbund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hospitaldienst, Österr. 
Wasserrettung) 

¶ Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien (MA 70)  

¶ Feuerwehr und Katastrophenschutz (MA 68) 

 

 
Inanspruchnahme von Ressourcen  
 

Burgenland ¶ Benötigte Hilfsmittel, insbesondere Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige 
Arbeitsgeräte 

¶ Geeignete Liegenschaften samt Einrichtung (vorübergehende Unterbrin-
gung) 

¶ Dienstleistungen von Personen über 16 Jahren 

Kärnten ¶ Geeignete Gebäude, Räumlichkeiten, Liegenschaften oder Geräte der  
Gemeinden und Gemeindeverbände 

¶ Landeseigene Einrichtungen 

¶ Fremde Grundstücke und bauliche Anlagen (Gefahrenabwehr, vorläufige  
Unterbringung) 

¶ Einsatzmittel dritter Personen 

¶ Hilfeleistung tauglicher Personen 

Niederösterreich ¶ Geeignete öffentliche Gebäude, Räumlichkeiten, Liegenschaften oder Geräte 
der Gemeinden und Gemeindeverbände 

¶ Landeseigene Einrichtungen und Personal 

¶ Arbeitskraft für Hilfsmaßnahmen (jedermann) 

¶ Benötigte Sachen (jedermann)  

Oberösterreich ¶ Erforderliche Hilfeleistung (jede Person) 

¶ Bereitstellung von Sachen zur Nachrichtenübermittlung, zur Beförderung von 
Personen, Einsatzmitteln, und ïgeräten sowie für andere Hilfsmaßnahmen 

Salzburg ¶ Einsatz- und Hilfsmittel (Geräte, Werkzeuge u dgl.) der Gemeinden 

¶ Hilfeleistungen (jedermann) 

¶ Sachen, die zur Nachrichtenübermittlung, zur Beförderung von Einsatzmitteln 
oder Einsatzkräften sowie für andere Hilfsmaßnahmen benötigt werden 

¶ geeignete Liegenschaften samt Einrichtung (vorübergehende Unterbringung) 
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Steiermark ¶ Benützung fremden Gutes (Liegenschaften, Gebäude, Betriebsanalgen) 

¶ Inanspruchnahme von Hilfsmitteln und Unterkünften 

Tirol ¶ Beschlagnahme von Fahrzeugen, Geräten, Werkzeugen, Ausrüstungsge-
genständen und sonstigen Hilfsmitteln sowie die Benutzung fremder Grund-
stücke 

¶ Verpflichtung entsprechend geeigneter Personen zur unentgeltlichen  
Hilfeleistung 

¶ Bereithaltung von Fahrzeugen und Einsatzgeräten etc. durch die Gemeinden 

Vorarlberg ¶ Materiallager der Gemeinden (Nachrichtenmittel, Fahrzeuge, Geräte, 
 Ausrüstungsgegenstände udgl.) 

¶ Bevorratung 

¶ Verpflichtung zu Dienstleistungen (Personen zwischen 18. und 60. Lj.) 

¶ Arbeitsgeräte in der Standortgemeinde (Fahrzeuge, Baumaschinen und  
sonstige Arbeitsgeräte) 

¶ Lebensnotwendige Güter, die in der Gemeinde lagern (Anforderung) 

¶ geeignete Liegenschaften u. Einrichtungsgegenstände (vorübergehende  
Unterkünfte) 

¶ Inanspruchnahme von Fernmeldeanlagen 

¶ Nachbarschaftshilfe 

Wien ¶ Inanspruchnahme der benötigten, fremden Hilfsmittel sowie des dazu  
erforderlichen Personals 

¶ Inanspruchnahme von geeigneten Baulichkeiten und Liegenschaften samt 
Einrichtungen (vorübergehende Unterbringung) 

 
 
 
Pflichten der Allgemein bevölkerung  
 

Burgenland ¶ Meldepflicht  

¶ Auskunftspflicht 

¶ Freihaltung des Einsatzbereiches 

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten (Benützung fremden Gutes und  
Sachleistungen, Unterkunftsanforderung und Dienstleistungen) 

Kärnten ¶ Hilfeleistung (Aufgebot) 

Niederösterreich ¶ Hilfeleistungspflichten (Arbeitskraft und Sachleistungen) 

¶ Auskunftspflicht 

¶ Duldungspflichten (Betreten und sonstige Benützung von Grundstücken und 
Baulichkeiten; Beseitung von Pflanzen, Einfriedungen, Baulichkeiten sowie 
ähnliche Maßnahmen)  

Oberösterreich ¶ Melde- und Auskunftspflicht  

¶ Selbstschutz und Nachbarschaftshilfe  

¶ Freihalten und Räumung des Einsatzbereiches  

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten 

Salzburg ¶ Meldepflicht 

¶ Selbstschutz  

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten (zumutbare Hilfeleistungen, benötigte 
Sachen, Unterkunft auf Anforderung) 

Steiermark ¶ Melde- und Auskunftspflichten 

¶ Freihalten und Räumung des Einsatzbereiches  

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten (Benützung fremden Gutes, Inan-
spruchnahme von Hilfsmitteln und Unterkünften) 

Tirol ¶ Meldepflichten 

¶ Auskunftspflicht  

¶ Haushaltsbevorratung und lebensrettende Sofortmaßnahmen für die  
Haushaltsangehörigen durch Haushaltsvorstände 

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten (unentgeltliche Hilfeleistungen, Sperre 
des Gefahrenbereiches, Beschlagnahme von Fahrzeugen, Geräten,  
Werkzeugen, Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Hilfsmitteln sowie die 
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Benutzung fremder Grundstücke) 

Vorarlberg ¶ Selbstschutz und Haushaltsbevorratung 

¶ Melde- und Auskunftspflicht  

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten (Dienst- und Sachleistungen,  
Unterkünfte) 

Wien ¶ Auskunfts- und Hilfepflicht;  

¶ Selbstschutz  

¶ Freihalten und Räumung des Einsatzbereiches  

¶ Hilfeleistungs- und Duldungspflichten (Benützung fremden Grundes,  
Inanspruchnahme von Hilfsmitteln und Unterkünften) 

 
 
 
Verwendung von Daten Betroffener  
 
Grundsätzlich sind die Rechte Betroffener hinsichtlich ihrer vom Staat benötigten personenbe-

zogenen Daten gegenüber dem staatlichen Sicherheitsinteresse Österreichs mitunter einge-

schränkt, etwa indem Ausnahmen von der Meldepflicht des Auftraggebers einer Datenanwen-

dung ermöglicht (§ 17 Abs. 3 DSG 2000) oder den Betroffenen Auskunftsrechte verweigert 

werden können (§ 26 Abs. 2 DSG 2000). Einige katastrophenschutzrechtliche Regelungen der 

Länder enthalten überdies gesetzliche Ermächtigungen, die den Umfang der für Zwecke des 

Katastrophenmanagements verwendbaren Daten von Betroffenen festlegen. 

 

Burgenland Die Katastrophenschutzbehörden werden in § 3 Katastrophenhilfegesetz ermäch-
tigt, die für die Abwehr und Bekämpfung einer Katastrophe erforderlichen Daten 
automationsunterstützt zu erfassen und zu verarbeiten. Überdies werden die  
Katastrophenschutzbehörden und Katastrophenhilfsdienste verpflichtet, diese 
Daten auf elektronischem Weg in eine zentrale Datenbank einzubringen und  
laufend aktuell zu halten (Informationsverbundsystem). 

Kärnten keine speziellen Regelungen im Katastrophenhilfegesetz 

Niederösterreich keine speziellen Regelungen im Katastrophenhilfegesetz 

Oberösterreich Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, die Identitätsdaten von Betroffenen zu  
ermitteln und diese den zuständigen Katastrophenschutzbehörden zu übermitteln. 

Salzburg keine speziellen Regelungen im Katastrophenhilfegesetz 

Steiermark Ermittlung von Identitätsdaten von Betroffenen durch die Organe der  
Bundespolizei und Weitergabe dieser an die zuständigen Behörden nach dem 
Katastrophenschutzgesetz 

Tirol keine speziellen Regelungen im Katastrophenmanagementgesetz 

Vorarlberg keine speziellen Regelungen im Gesetz über die Hilfe in Katastrophenfällen 

Wien Für Einsätze bei Katastrophen, Großschadensereignissen oder komplexen  
Schadensereignissen oder deren Vorbereitung ist die Behörde ermächtigt,  
zusätzlich zu den in § 3 W-KKG (Schutzplan) aufgezählten Datenarten alle  
sonstigen zur Abwehr und Bekämpfung der Ereignisse erforderlichen Daten zu 
verwenden und zum jeweiligen Zweck an den angeführten Personenkreis zu  
übermitteln.  
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Verwaltungs- und sicherheitspolizeiliches Einschreiten außerhalb der Katastrophenhilfe 

 
Vor zwingender Anwendung des Katastrophenhilferechts der Länder oder parallel zu Maß-

nahmen nach den Katastrophenhilfegesetzen sind zumeist auch verwaltungspolizeiliche  

Maßnahmen nach sonstigen bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen zu setzen. Auch 

sicherheitspolizeiliche Maßnahmen können im Zusammenhang mit Katastrophen durch die 

Sicherheitsbehörden zu setzen sein. 

Nachstehend sind wesentliche Grundlagen für das verwaltungs- und sicherheitspolizeiliche 

Einschreiten außerhalb der Katastrophenhilfe der Länder dargestellt: 

 

Grundlage Behörde Befugnisse, Aufgaben 
 

¶ § 360 GewO Bezirksverwaltungsbehör-
de 

¶ Schließung von Gewerbebetrieben bei Gefahr  
 

¶ § 19 SPG 

¶ § 36 SPG 

¶ § 38 SPG 

¶ § 21 SPG 

Sicherheitsbehörde ¶ Erste allgemeine Hilfeleistung 

¶ Platzverbot 

¶ Wegweisung 

¶ Beendigung gefährlicher Angriffe 
 

¶ Epidemiegesetz Gemeinde, 
Bezirksverwaltungsbehör-
de 

¶ Absonderung Kranker 

¶ Desinfektionsmaßnahmen 

¶ Untersagung von Veranstaltungen 

¶ Schließen von Gebäuden 
 

¶ § 187e MinRoG Landeshauptmann ¶ Leitung überbetriebliches Rettungswerk  
 

¶ § 31/3 WRG 
 
 
 
 

¶ § 49 WRG 
 

 
 
 

¶ § 59 i WRG 
 
 

¶ § 71 WRG 
 

 

¶ § 122 WRG 
 

 

Bezirksverwaltungsbehör-
de 
 
 
 
 
Bürgermeister 
Bezirksverwaltungsbehör-
de, Bürgermeister 
 
 
Landeshauptmann 
 
 
Bezirksverwaltungsbehör-
de, Bürgermeister 
 
Wasserrechtsbehörde 

¶ Maßnahmen zur Vermeidung einer Gewäs-
serverunreinigung durch behördliche Anord-
nung 

 
 
 

¶ Unentgeltliche Hilfeleistung in Notfällen durch 
alle im Gemeindegebiet anwesenden taugli-
chen Personen auf Anordnung der Bezirks-
verwaltungsbehörde oder des Bürgermeisters  
 

¶ Verbreitung von Hochwassernachrichten zur 
Abwehr von Gefahren für Leben u. Eigentum 

 

¶ Wasserbenutzung bei Feuersgefahr 
 

¶ Einstweilige Verfügungen der Bezirksverwal-
tungsbehörde bei Gefahr im Verzug 

¶ § 38 StrSchG 
 
 
 

¶ InterventionsVO 

Landeshauptmann 
 
 
 
BMLFUW 

¶ Anordnung und Durchführung von Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen bei radiologischen 
Notstandsituationen durch den Landeshaupt-
mann 

¶ Information der Bevölkerung 
 

¶ § 12 Pflichtschul-
erhaltungs-

Schulerhalter ¶ Verwendung von Schulen im Katastrophenfall 
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grundsatzG 

¶ § 6 ORF-Gesetz 

¶ § 18 Privatradi-
oG 

 

Jede Behörde ¶ Aufrufe im Rundfunk 

¶ Bauordnungen Bürgermeister ¶ Anordnung und Durchführung von Sicherungs- 
oder Abbruchmaßnahmen 

 

¶ § 9 Umwelt-
informationsG 

 

¶ § 14 UIG 

Informationspflichtige  
Stellen 
 
Anlageninhaber 

¶ Bekanntgabe von Umweltinformationen im Fall 
einer unmittelbaren Bedrohung der menschli-
chen Gesundheit oder der Umwelt 

¶ Information über die Gefahr von Störfällen 
 

 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit, Information, Warnung  

 

Zu den Aufgaben der Behörden gehört es auch, die Bevölkerung im Anlassfall über 

Maßnahmen der Katastrophenhilfe zu informieren. Im Akutfall soll die Bevölkerung vor 

herannahenden Gefahren gewarnt werden; zu diesem Zweck betreiben der Bund und 

die Länder aufgrund einer Vereinbarung nach Art. 15a B-VG ein gemeinsames sire-

nengestütztes Warn- und Alarmsystem. Die Gemeinden und Länder sind nach den 

Katastrophenhilfegesetzen verpflichtet, Warn- und Alarmeinrichtungen für die Bevöl-

kerung bereit zu halten. Detaillierte gesetzliche Bestimmungen, ob bzw. wann die Be-

völkerung zu warnen und zu alarmieren ist, existieren hingegen nicht; dies obliegt der 

Ermessensentscheidung der Behörde (vgl. etwa die NÖ. Alarmierungsverordnung). Im 

Anlassfall wird aus der Risikokommunikation die Krisenkommunikation. Für die Öffent-

lichkeitsarbeit ist in Katastrophenstäben die Funktion S5 vorgesehen. 

 

Krisenintervention, umfassende Betreuung, Nachsorge  

 

Zu den Aufgaben der Behörden während und nach Katastrophen gehört auch die 

psychologische und psychotherapeutische Betreuung der Einsatzkräfte und der Kata-

strophenopfer. Während die Betreuung der Einsatzkräfte von den Hilfs- und Ret-

tungsorganisationen, der Polizei, den Österreichischen Bundesbahnen usw. intern 

organisiert wird (Schlagwort: SvE - Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen), 

ist es das primäre Interesse der Bundesländer, Kriseninterventions-Dienste für Kata-

strophenopfer und deren Angehörige anzubieten. In unterschiedlicher Organisations-

form stehen in den Ländern ausreichend Kriseninterventions-Teams (KIT), bestehend 
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zumeist aus je zwei geschulten Personen für die beinahe täglich vorkommenden Kri-

sen (Betreuung von Unfallopfern, Überbringung von Todesnachrichten an Angehöri-

ge), aber auch für die Betreuung von Katastrophenopfern zur Verfügung.  

 

Die Ziele der Betreuung sind: 

Å Emotionale Stabilisierung  

Å Wiedergewinnung der Handlungsfähigkeit  

Å Aufklärung und Unterstützung von Angehörigen, die von dem Ereignis nicht  

direkt betroffen waren  

Å Vernetzung zu psycho-sozialen Nachbetreuungseinrichtungen  

Å Verringerung der akuten Belastung  

Å Vermeidung von Folgeerkrankungen  

 

Wesentlich ist dabei das zeitliche Ausmaß der Betreuung: Krisenintervention versteht 

sich nicht als Therapie bei langfristig auftretenden psychischen Problemen, sondern 

als kurzzeitige ĂInterventionñ unmittelbar nach akuten traumatischen Ereignissen, um 

psychologischen bzw. psychotherapeutischen Beistand oder auch praktische Hilfe 

(z.B. Unterbringung der Kinder von verunfallten Eltern) in der schwierigsten Phase 

anzubieten. Ausgelöst wird ein KIT-Einsatz daher im Regelfall von einer Einsatzzent-

rale, die sich auf die Anforderung der Fachkräfte am Unfallgeschehen verlässt. Eine 

Krisenintervention endet entsprechend ihrer Zielsetzung zumeist auch bereits wieder 

einige Stunden nach Auslösung des Einsatzes. 
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Einsatzleitung, Stäbe  

 

Für die Bewältigung eines Großschaden- oder Katastrophenfalles bedeutet das, dass 

die Bezirksverwaltungsbehörde berufen ist, den Einsatz zu leiten und die nach dem 

Gesetz berufenen Einsatzorganisationen daran ï in Unterstellung unter die behördli-

che Einsatzleitung ï mitwirken. De facto ist es natürlich so, dass die Einsatzorganisa-

tionen auf Grund ihrer organisatorischen Stärke die Hauptlast des Einsatzes tragen. 

Im Sinne des Grundsatzes ĂEinheit der F¿hrungñ ist eine enge Zusammenarbeit 

zwischen der Behörde, den Einsatzkräften und nach Möglichkeit auch den Betroffe-

nen (z.B. Unternehmensleitung) erforderlich.  

 

Dabei sind folgende Führungsebenen zu unterscheiden: 

¶ Behördliche (politisch-administrative) Einsatzleitung 

¶ Exekutive (taktisch-technische) Einsatzleitungen der verschiedenen Einsatzor-
ganisationen 

¶ Betriebliche Einsatzleitung (z.B. im Eisenbahn- und Bergbaubereich) 
 
Sofern nicht ohnehin das Gesetz Regelungen vorsieht, welche Maßnahmen (nur) von 

der Behörde selbst veranlasst bzw. durchgeführt werden können, hat die Behörde im 

konkreten Anlassfall (zweckmäßigerweise durch Behördenauftrag) festzulegen, wel-

che Entscheidungen sie sich vorbehält und welche Maßnahmen von den Einsatz-

kräften selbständig getroffen werden dürfen, was aber an der Zurechnung der Maß-

nahmen zur Behörde und deren Verantwortung dafür nichts ändert. 

 

Die Einsatzleiter (Einsatzkommandanten) haben die Möglichkeit, zu ihrer Unterstüt-

zung Stäbe einzurichten (sog. Führungs - und Einsatzstäbe ). In diese Stäbe sollen 

nicht nur Führungskräfte der eigenen Behörde oder Organisation aufgenommen wer-

den, sondern im Sinne einer integrierten Stabsarbeit möglichst alle wesentlichen 

Entscheidungsträger (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ï sog. 

ĂBOSñ) durch deren Leiter oder durch Verbindungsorgane vertreten sein. Damit kºn-

nen Entscheidungen - unter Wahrung der gesetzlichen Zuständigkeiten - kollegial 

vorbereitet, getroffen und umgesetzt werden. 
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Bestellung einer Einsatzleitung  

 

Katastrophenschutzbehörden haben die Mitglieder der behördlichen Einsatzleitung 

vorsorglich zu bestellen, die den behördlichen Einsatzleiter in der Erfüllung seiner 

Aufgaben unterstützen, wobei in der Regel die Struktur einer Stabsorganisation be-

rücksichtigt wird. Die taktisch-technische Einsatzleitung auf Ebene der Einsatzorgani-

sationen ist Kommandanten übertragen, die nach den jeweiligen Organisationsvor-

schriften der Einsatzorganisation bestellt werden. Die Einrichtung einer (technischen 

bzw. örtlichen) Einsatzleitung ist im Anlassfall vorgesehen. Zur Beratung der behördli-

chen Einsatzleitung (Bürgermeister) hinsichtlich Lawinengefahren sind in einzelnen 

Bundesländern Lawinenkommissionen eingerichtet worden. 

 

 
 
 
 
Exkurs: Grundzüge des Führens im Katastropheneinsatz

23
 

 
Das Führen eines Katastropheneinsatzes, das heißt die Wahrnehmung der Aufgabe des behördlichen 
oder des technischen Einsatzleiters ist eine vielschichtige und komplexe Aufgabe, die einer besonderen 
Führungsorganisation, eines geregelten Führungsverfahrens und geeigneter Führungsmittel bedarf. 
Behörden und Einsatzorganisationen bedienen sich daher für das Führen in der Katastrophe eines weit-
gehenden standardisierten und gleichen Verfahrens, das im Folgenden in Grundzügen dargestellt wird. 
 

 

                                              
23

 Die Darstellung folgt der SKKM-Richtline: Führen im Katastropheneinsatz 
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Abbildung: Grundmuster des Führungsverfahrens 

 
Das Führungsverfahren wird durch einen anlassbezogenen Auftrag ausgelöst und beginnt mit der Lage-
feststellung, an welche die Beurteilung der Lage anschließt. In deren Rahmen sind alle Bedingungen und 
Umstände, die sich auf das weitere auftragsgemäße Handeln auswirken, zu bewerten und daraus Folge-
rungen abzuleiten. Zur Lagebeurteilung gehören auch die anzustellenden Erwägungen und letztlich die 
Schlussfolgerung (Entschluss).  

 
Auf Grundlage des Entschlusses wird der Plan der Durchführung entwickelt (Planung der Durchführung), 
dieser in die Form eines Auftrages gebracht und den betroffenen Nachgeordneten übermittelt (Auf-
tragserteilung). Die Umsetzung der Aufträge ist zu überwachen (Kontrolle). 
 
Mit der neuerlichen Lagefeststellung zur Aktualisierung des Lagebildes schließt sich das Führungsver-
fahren zu einem fortlaufenden Regelkreis.  

 
 

 
Regelkreis der Führung 

 
In der praktischen Anwendung wird das Führungsverfahren auf der untersten Führungsebene in der 
Regel unter Ausnutzung einschlägiger Erfahrung in sehr geraffter Form mit minimalem Zeitaufwand voll-
zogen; dem Führenden reicht zumeist die Unterstützung durch einen Führungsgehilfen. 
 
Nehmen die zu erledigenden Aufgaben mit steigender Führungsebene an Umfang und Komplexität zu, 
so erhöht sich üblicherweise nicht nur der für die einzelnen Schritte des Führungsverfahrens erforderli-
che Zeitaufwand, sondern es bedarf auch der Unterstützung durch einen Stab. 
 
Stabsarbeit  

Die mit steigender Führungsebene umfangreicher und komplexer werdenden Führungsaufgaben verlan-
gen schließlich die Bildung eines Stabes und den Übergang zur Stabsarbeit.  Unter Stabsarbeit versteht 
man das standardisierte Zusammenwirken einer arbeitsteilig organisierten und als Stab bezeichneten 
Personengruppe zum Zweck der Unterstützung und Beratung des Einsatzleiters bei der Erledigung der 
Führungsaufgaben. 
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Zu den Voraussetzungen für die Stabsarbeit gehören: 
 

¶ Eine Aufbauorganisation in Form der Stabsstruktur, welche die anfallenden Führungsaufgaben nach 
allgemein gültigen Grundsätzen gliedert und sachliche Zuständigkeiten schafft. 

¶ Eine Ablauforganisation in Form der Geschäftsordnung, welche die Arbeitsabläufe innerhalb des 
Stabes und an den Schnittstellen nach außen regelt. 

 
Durch die Stabsarbeit sind folgende allgemeinen Aufgaben des Stabes zu erledigen: 
 

¶ Handhabung der Führungsmittel zum Gewinnen, Erfassen, Darstellen, Verarbeiten und Übermitteln 
der zum Führen erforderlichen Informationen 

¶ Erfassung der Lage durch Lagefeststellung und Lagedarstellung sowie deren ständige Aktualisie-
rung 

¶ Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen für den Einsatzleiter gemäß seinen Vorgaben 

¶ Umsetzung von Entscheidungen des Einsatzleiters 
 
Als Ziele der Stabsarbeit gelten insbesondere: 
 

¶ die Entlastung des Einsatzleiters von Vorarbeiten, Nebensächlichem und administrativem Aufwand; 

¶ die initiative und vorausschauende Erledigung der im Rahmen des Führungsverfahrens anfallenden 
Aufgaben und Anbieten von Lösungsmöglichkeiten; 

¶ die selbständige Erledigung von Routine- und Verwaltungsangelegenheiten; 

¶ der ständige stabsinterne Informationsaustausch zur Sicherstellung eines möglichst hohen Informati-
onsstandes über die Gesamtlage; 

¶ das Anbieten von ĂServiceleistungenñ an die nachgeordneten Einsatzleitungen; 

¶ das Herstellen und Halten der Verbindung zu den nachgeordneten Einsatzleitungen, zur vorgesetzten 
Stelle und zu den anderen am Einsatz beteiligten Behörden, Einsatzorganisationen und Einrichtun-
gen; 

¶ das Sicherstellen einer kontinuierlichen Arbeitsweise im Rahmen eines Dauerbetriebes unter Ein-
satzbedingungen und unter besonderer Berücksichtigung der Erhaltung der Leistungsfähigkeit. 

 

 

 

 

 

Für das Führ en gelten entsprechende Führungsgrundsätze; die wichtigsten sind : 
 
Einheit der Führung  
Organisiertes Zusammenwirken aller Kräfte und Zusammenfassen aller Mittel, die zum Erreichen eines 
vorgegebenen Zieles eingesetzt werden, und zwar unter der ungeteilten persönlichen Anordnungsbe-
fugnis und Verantwortung eines gemeinsamen Einsatzleiters.  
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Klares Ziel  
Eindeutige Festlegung der eigenen Absicht durch den Einsatzleiter und deren beharrliche Umsetzung. 
Dabei ist zu beachten, dass die eigene Absicht mit den verfügbaren Kräften und Mitteln verwirklichbar 
sein muss. 
 
Einfachheit  
Rückgriff auf bewährte und einfach funktionierende Einrichtungen, Strukturen und Abläufe, um auch in 
komplizierten Gefahren- und Schadenslagen handlungsfähig zu bleiben. 
 
Schwergewichtsbi ldung  
Erkennen jener Stelle oder jenes Bereiches, von der die größte Gefährdung oder der größte Schaden 
ausgeht, und Konzentration der verfügbaren Kräfte und Mittel auf diese Stelle oder diesen Bereich hin. 
Kommt es in Folge der gebotenen Schwergewichtsbildung  allenfalls dazu, dass an anderen Stellen oder 
in anderen Bereichen der dortigen Gefahr oder dem dortigen Schaden nur mehr bedingt entgegen ge-
treten werden kann, so ist diesem Umstand z. B. durch entsprechendes Positionieren von Reserven 
Rechnung zu tragen. 
 
Reservenbildung  
Stetes Bereithalten von Kräften und Mitteln, die für den Einsatz jederzeit zur freien Verfügung stehen 
und daher dem Einsatzleiter ermöglichen, den Einsatzverlauf gezielt zu beeinflussen. Die Reservebil-
dung dient der Wahrung der Handlungsfreiheit; kommt die Reserve zum Einsatz, so ist unverzüglich 
eine neue Reserve zu bilden. 
 
Handlungsfreiheit  
Aufrechterhaltung der Fähigkeit des Einsatzleiters, auf den Einsatzverlauf jederzeit initiativ einwirken zu 
können. Der Einhaltung dieses Grundsatzes kommt oberste Priorität zu; er gilt als Voraussetzung für die 
Erfüllung aller anderen Führungsgrundsätze. 
 
Beweglichkeit  
Andauernde Berücksichtigung des Erfordernisses, so zu führen und die Kräfte und Mittel so einzuset-
zen, dass auf Lageänderungen möglichst rasch und angemessen reagiert werden kann. Der Grundsatz 
der Beweglichkeit verlangt insbesondere nach Schnelligkeit im Handeln, nach Wendigkeit und Ideen-
reichtum. 
 
Ökonomie der Kräfte  
Einsatz der Kräfte und Mittel entsprechend ihrer Eigenart und Leistungsfähigkeit, damit sie maximale 
Effizienz entfalten können. Die Kräfte sollen in erster Linie für jene Aufgaben herangezogen werden, für 
deren Erledigung sie in der Hauptsache ausgebildet, ausgerüstet und organisiert sind; und die Mittel 
sollen in erster Linie für jene Zwecke verwendet werden, wo sie den größten Nutzen stiften. 
 
Verhältnismäßigkeit  
Wahrung eines vertretbaren Verhältnisses zwischen dem mit dem Kräfte- und Mitteleinsatz verbunde-
nen Aufwand und Risiko auf der einen Seite und dem dabei erzielbaren Einsatzerfolg auf der anderen 
Seite. Auch unter den besonderen Umständen eines Katastropheneinsatzes ist stets eine entsprechen-
de Güterabwägung vorzunehmen. 
 

 

Polizeieinsatz, Führungs - und Stabsorganisation  im Bereich der Sicherheit sexekutive
24

 
 

Die Organisation der Sicherheitsexekutive ist geprägt durch ein Zusammenspiel zw ischen Behörde 

und Wachkörper , wobei die Behörde der Auftraggeber ist, dessen Vorgaben vom Wachkörper im 

Rahmen des Exekutivdienstes, also seiner gesetzlichen Mitwirkungskompetenz, umzusetzen sind. Es 

macht hierbei keinen Unterschied, ob der Wachkörper der Behörde unmittelbar beigegeben oder (bloß) 

in fachlicher Hinsicht unterstellt ist. Der Exekutivdienst ist jedenfalls unter Leitung und Verantwortung 

der Behörde zu besorgen.  

                                              
24

 BMI, Richtlinie Führungssystem der Sicherheitsexekutive in besonderen Lagen ï RFbL. 
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In der Sicherheitsexekutive wurden für besondere Einsatzsituationen (insb. Großeinsätze und 

Sonderlagen) besondere organisatorische Regelungen für die Führungs- und Stabsarbeit geschaffen
25

. 

Danach hat der Leiter der zuständigen Sicherheitsbehörde (Landespolizeidirektor/in, Bezirkshaupt-

mann/frau) die polizeiliche Einsatzleitung zu übernehmen. Die vorgesetzte Behörde (Landespolizeidirek-

tion, BMI/Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit) ist jedoch berechtigt, die Einsatzleitung an sich 

zu ziehen. Dies wird bei besonderer Brisanz des Einsatzes oder wenn sich dieser bezirks- oder länder-

übergreifend entwickelt, geschehen. Der Behördenleiter bildet zu seiner Unterstützung einen Füh-

rungsstab (behördliche Einsatzleitung) , dem auch Vertreter des Wachkörpers, ein Pressesprecher 

und bei Bedarf (externe) Fachberater angehören. 

 

In Unterstellung unter den behördlichen Führungsstab ist ein Einsatzkomma ndant (idR ein leitender 

Polizeibeamter) einzusetzen, der von einem Einsatzstab  unterstützt wird. Diesem unterstehen alle exe-

kutiven Einsatzkräfte vor Ort. Dem Einsatzkommandanten obliegen die Durchführung der behördlichen 

Aufträge und die damit verbundene exekutive Tätigkeit vor Ort. Der Einsatz(-ort) ist dabei in Einsatza b-

schnitte  bzw. Unterabschnitte zu untergliedern. 

Der Einsatzablauf ist so genau wie möglich zu dokumentieren (insb. die Ausübung von Befugnis-

sen und die damit verbundenen Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte). Maßgeblich dafür sind das 

Sicherheitspolizeigesetz und die Richtlinienverordnung (§ 10). Dies ist vor allem auch deswegen von 

Bedeutung, weil die Gesamtverantwo rtung  für alle polizeilichen Maßnahmen immer die Behörde 

trägt
26

. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Befehlsgebung an die eingesetzten Kräfte dem 

Einsatz(abschnitts)kommandanten obliegt
27

. 

 

Einsatzzentralen 

 

Die Tätigkeit der Behörden im Katastrophenschutz wird heute durch moderne Ein-

satzzentralen (Alarmzentralen, Landeswarnzentralen) unterstützt. Diese sind in den 

Bundesländern unterschiedlich organisiert (als Organisationseinheiten der Landes-

verwaltungen, in Form von privaten Rechtsträgern) und rund um die Uhr besetzt. Sie 

verfügen über die notwendigen Alarm- und Kommunikationseinrichtungen, GIS-

Datenbanken und sonstigen räumlichen und technischen Voraussetzungen. Zuneh-

mend wird eine Integration sämtlicher katastrophenrelevanter Organisationen in einer 

einheitlichen Leitstelle angestrebt, wodurch wesentliche Vorteile im Einsatzmanage-

ment und bei den Kosten erzielt werden können (Beispiele in Vorarlberg, Tirol, Bur-

genland). Die Bundeswarnzentrale ist in das EKC (Einsatz- und Krisenkoordinations-

center) des Bundesministeriums für Inneres eingebettet. 

                                              
25

 Sog. ĂBesondere Aufbauorganisationñ (BAO). 
26

 WAS und WIE sind von der Behörde zu verantworten, VfSlg 10.547/1985, 11.673/1988. 
27

 Mitverantwortung gegenüber der Behörde für das WIE, alleinige Verantwortung für das WER beim 
 Einsatzkommandanten. 
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Wiederherstellung  

 

Unter Wiederherstellung versteht man Maßnahmen mit dem Ziel, zumindest den Zu-

stand vor Eintritt eines schädigenden Ereignisses wieder zu erreichen, nach Möglich-

keit unter gleichzeitiger Senkung der Verwundbarkeit bzw. Erhöhung der Wider-

standsfähigkeit. Der Übergang von der Bewältigungsphase in die Wiederherstellungs-

phase ist fließend; es ist auch die Ansicht zulässig, dass die Wiederherstellung eigent-

lich schon mit der Einsatzphase beginnt. Auch der Übergang zwischen Wiederherstel-

lung und der Vermeidung neuerlicher gleichartiger Katastrophen ist fließend; so wird 

die Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur meist unter Berücksichtigung einer aktu-

alisierten Gefahrenanalyse bzw. einer neuen Risikobeurteilung erfolgen, um neuerli-

che Zerstörungen im Wiederholungsfall der Katastrophe zu verhindern.  

In den meisten Katastrophenhilfegesetzen der Bundesländer findet sich eine schär-

fere Grenzziehung zwischen Bewältigung und Wiederherstellung. Die behördliche 

(hoheitliche) Katastrophenbewältigung ist im Wesentlichen auf die unmittelbare Ge-

fahrenabwehr eingeschränkt, Maßnahmen der Nachsorge und Wiederherstellung fin-

den sich nur vereinzelt als Aufgaben der Gebietskörperschaften, zum Teil ist dabei in 

Form der Privatwirtschaftsverwaltung vorzugehen. Auch die Katastrophenschutzpla-

nung umfasst nur Maßnahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr. Gesonderte 

Pflichten zur Erstellung von Kontinuitäts- und Wiederherstellungsplänen bestehen im 

Rahmen der allgemeinen Katastrophenschutzplanung nicht.  

An die Beendigung des rechtlichen Zustands der Katastrophe knüpfen Rechtsfol-

gen an. Wenn der Normalzustand nach einer Katastrophe wieder erreicht ist, fallen 

die Sonderbefugnisse der Katastrophenschutzbehörden wieder weg. Dies bedeutet, 

dass bestimmte Zwangsmittel wie etwa die Verschaffung des Zutritts zu Liegenschaf-

ten nicht mehr angewendet werden können. Auch können Privatleistungen nicht mehr 

hoheitlich mit Bescheid angefordert werden, sondern müssen wieder in Form eines 

geeigneten Vergabeverfahrens vergeben werden. Auch die Kostentragungspflicht der 

Länder für behördliche Maßnahmen oder behördlich angeordnete Einsätze endet mit 

dem Ende der Katastrophe.  

Wiederherstellungsmaßnahmen nach Katastrophen können in kurzfristige Überbrü-

ckungsmaßnahmen und langfristige Wiederherstellungsmaßnahmen unterteilt wer-

den. Zu den kurzfristigen Maßnahmen der Wiederherstellung zählen Evakuierungen 

sowie die vorübergehende Unterbringung und Notversorgung. In Österreich dürfen 
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z.B. Schulen in Katastrophenfällen für Zwecke wie Unterbringung verwendet werden 

(Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz), weiters besteht eine Verpflichtung der Ge-

meinden und Länder gemäß den Katastrophenhilfegesetzen, für die Katastrophenhilfe 

geeignete öffentliche Gebäude, Räumlichkeiten, Liegenschaften oder Geräte zur Ver-

fügung zu stellen. Geeignete Objekte für die vorübergehende Unterbringung sollen 

auch in den Katastrophenschutzplänen ausgewiesen sein. 

Im Mittelpunkt der Wiederherstellungsphase stehen jedoch Finanzierungshilfen für 

den langfristigen privaten und öffentlichen Wiederaufbau. Die Wiederherstellung von 

Privateigentum ist grundsätzlich Sache des Eigentümers, jedoch sieht auch der Staat 

hierfür Beihilfen und Erleichterungen vor. Folgende Möglichkeiten kommen dabei 

grundsätzlich in Betracht: 

ÅStaatliche Finanzhilfen (Beihilfen, Kredithilfen) 

ÅSteuererleichterungen  

ÅBeihilfen v. Interessensvertretungen 

ÅVersicherungsleistungen 

ÅSpenden, private Hilfen 

 

 

Der Katastrophenfonds 

 

Das zentrale Finanzierungsinstrument für Hilfen nach Katastrophen ist in Österreich 

der beim Finanzministerium eingerichtete Katastrophenfonds (Bundesgesetz über 

Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden - KatFG 

1996). Die Mittel dieses Fonds (Verwaltungsfonds ohne Rechtspersönlichkeit) werden 

durch Anteile am Aufkommen an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer gemäß 

dem jeweils geltenden Finanzausgleichsgesetz aufgebracht. Die Mittel des Fonds 

werden zu rund drei Viertel für die Naturkatastrophenprävention (Wasserbau, WLV) 

verwendet, weitere Anwendungszwecke sind die Beschaffung von Katastrophengerät 

für die Feuerwehren, Zuschüsse zur Hagelversicherung und Maßnahmen der Hydro-

grafie. 4,21% der Fondsmittel sind für die Deckung außerordentlicher Erfordernisse, 

die einem Land durch finanzielle Hilfe zur Beseitigung außergewöhnlicher Schäden im 

Vermögen physischer und juristischer Personen mit Ausnahme der Gebietskörper-

schaften entstehen, vorgesehen. Die Fondsmittel dürfen im einzelnen Schadensfall 

60 vH der Beihilfe des Landes nicht übersteigen.  
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Die Auszahlung von Beihilfen aus dem Katastrophenfonds an Betroffene erfolgt auf 

Antragstellung bei den Gemeindeämtern. In der Regel erfolgt eine gutachtliche Scha-

densaufnahme der förderfähigen Schäden. Die Auszahlung der Beihilfen erfolgt durch 

die Länder im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung, die anerkannten Schadens-

quoten betragen dabei zwischen rund 20 bis 50% je nach sozialer und wirtschaftlicher 

Lage und Art des Schadens. In bestimmten Fällen kann die Quote auch darüber lie-

gen; die Landesregierungen haben dafür jeweils Richtlinien erlassen. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf Hilfe aus dem Fonds. Der Bund ersetzt den Ländern 60% des 

entstandenen Aufwandes für Beihilfen an Private. Eine gesonderte politische Ent-

scheidung für die Mobilisierung des Fonds ist im Anlassfall nicht erforderlich.  

Aus dem Katastrophenfonds wird auch die Wiederherstellung der öffentlichen Inf-

rastruktur im Vermögen der Gebietskörperschaft im Regelfall zur Hälfte gefördert. Die 

Mittel des Fonds sind zu diesem Zweck wie folgt zu verwenden: 1,23 vH für den Bund; 

3,31 vH für die Länder, 9,09 vH für die Gemeinden.  

Da im Fall von außerordentlichen Schäden die Fondsmittel nicht ausreichen kön-

nen, kann die Bundesregierung gemäß § 9 Abs. 2 des Finanz-

ausgleichsgesetzes 2008 (FAG 2008) beschließen, aus Mitteln der Körper-

schaftsteuer eine Aufstockung der Mittel des Katastrophenfonds für Zwecke der Ab-

geltung von Schäden durch Naturkatastrophen vorzunehmen, wenn die Rücklage des 

Katastrophenfonds erschöpft ist. Nach dem Hochwasser 2002 wurden in einzelnen 

Bundesländern auch Möglichkeiten geschaffen, die Auszahlungen zu beschleunigen, 

etwa durch Sofortauszahlungen. 

Versicherungsangebote zur Behebung von Schäden aus Naturkatastrophen sind in 

Österreich nicht verbreitet. Es gibt risikounabhängige Zusatzkomponenten für Kata-

strophenschäden zu Haushaltsversicherungen bzw. die Berücksichtigung von Sturm-

schäden bei Gebäudeversicherungen.  

 

Der Europäische Solidaritätsfonds 

 

Der Europäische Solidaritätsfonds wurde in Reaktion auf die große Überschwem-

mungskatastrophe vom August 2002 eingerichtet, die insbesondere Deutschland, Ös-

terreich und Tschechien betraf. Da die Europäische Union kein geeignetes Finanzie-

rungsinstrument hatte, um Mitgliedstaaten bei so schweren Katastrophen zu unter-
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stützen, europäische Solidarität aber politisch gefordert war, wurde der Fonds mit 

Verordnung eingerichtet. 

Der Fonds zielt darauf ab, einen Teil der öffentlichen Maßnahmen der Empfänger-

staaten zur kurzfristigen Wiederherstellung öffentlicher Infrastruktur bzw. der Einsatz-

kosten zu kompensieren. Die Inanspruchnahme erfolgt auf Antrag eines Mitgliedstaa-

tes bei ĂKatastrophen grºÇeren AusmaÇesñ. Voraussetzung ist, dass die Schäden in 

zumindest einem betroffenen Staat 3 Mrd. EUR oder mehr als 0,6 % BIP zu Preisen 

von 2002 betragen. Unter diesen Schwellenwerten ist eine Inanspruchnahme bei Ăre-

gionalen Katastrophenñ mºglich, wenn der grºÇte Teil der Bevºlkerung einer Region 

nach einer Katastrophe schwere und dauerhafte (ca. ein Jahr lang bestehende) Aus-

wirkungen auf Lebensbedingungen und die wirtschaftliche Stabilität erleidet. Darüber 

hinaus können auch Nachbarstaaten eines betroffenen Staates profitieren.  

Die Mittel des Fonds sind mit 1 Mrd. ú pro Jahr beschränkt, es ist ein Nachtrags-

haushaltsverfahren erforderlich, um die Mittel bereitzustellen. Die Phase von der Ein-

bringung des Antrages bis zur Auszahlung der Mittel ist daher meist relativ lang. Die 

Verwendung der Mittel muss binnen 1 Jahr ab Auszahlung erfolgen. Die Kontrolle der 

Verwendung erfolgt durch den Empfängerstaat.  

Die Beihilfe beträgt nach der geübten Praxis der Kommission rd. 2,5 % des Ge-

samtschadens, der durch den Staat zu schätzen ist, wenn er den Antrag einbringt. Die 

Fondsmittel können eingesetzt werden für den kurzfristigen Wiederaufbau zerstörter 

Infrastrukturen und Ausrüstungen in den Bereichen: 

ÅEnergieversorgung, Wasser/Abwasser, Telekommunikation, Verkehr, Gesund-

heit und Bildung 

ÅBereitstellung von Notunterkünften und Mobilisierung der für die unmittelbaren 

Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung bestimmten Hilfsdienste 

Åunverz¿gliche Sicherung der Schutzeinrichtungen und MaÇnahmen zum unmit-

telbaren Schutz des Kulturerbes 

ÅSªuberung der von der Katastrophe betroffenen Gebiete einschließlich der Na-

turräume 
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6. Internationale Zusammenarbeit 
 

 

Immer öfter reichen nationale Ressourcen nicht mehr aus, um Katastrophen wirksam 

zu bekämpfen. Seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind deshalb internati-

onale Organisationen, insbesondere die Vereinten Nationen, die NATO-Partnerschaft 

für den Frieden und die EU bestrebt, Konzepte zur Verbesserung der internationalen 

Hilfe in Katastrophenfällen zu entwickeln. Kernelemente der internationalen Zusam-

menarbeit sind die Verbesserung der Frühwarnung, die Einrichtung von Kontaktstellen 

für die grenzüberschreitende Kommunikation im Anlassfall, das Prinzip der freiwilligen 

grenzüberschreitenden Hilfe auf Ersuchen, die Evidenthaltung von Ressourcen für 

grenzüberschreitende Einsätze, gemeinsame Ausbildungs- und Übungsvorhaben so-

wie die Zusammenarbeit in der Prävention. 

Wegbereitend waren die Vereinten Nationen, die als Konsequenz aus dem ver-

heerenden Erdbeben in Armenien bereits 1988 Aktivitäten im Bereich der interna-

tionalen humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe setzten und 1991 eine grundlegende 

Resolution verabschiedeten, deren Ziel die Unterstützung nationaler Katastrophen-

hilfekapazitäten und die Effizienzsteigerung bei humanitären Operationen ist. Hierfür 

wurde auch das damalige Department of Humanitarian Affairs  geschaffen, welches 

nach einer Reorganisation 1998 im UN OCHA (UN- Office for the Co-ordination of 

Humanitarian Affairs) in Genf aufging. Österreich hat diese Bemühungen von Anfang 

an aktiv u.a. durch Abstellung von Experten unterstützt und eine führende Rolle beim 

Ausbau des Katastrophenhilfesystems der VN gespielt.  

Das Bundesministerium für Inneres fungiert als Kontakt- und Koordinierungsstelle 

für internationale Angelegenheiten der Katastrophenhilfe. Zu seinen Aufgaben gehö-

ren u.a. die Mitwirkung in den entsprechenden Gremien der Vereinten Nationen und 

der Europäischen Union sowie im NATO/PfP-Bereich. Dies bedingt auch die inner-

staatliche Koordination der Beteiligung Österreichs an internationalen Einsätzen zur 

Katastrophenhilfe. 
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Rechtliche Grund lagen der grenzüberschreitenden  Katastrophenhi l-
fe 

 

Im Bereich der grenzüberschreitenden Katastrophenhilfe sind folgende rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu unterscheiden: 

¶ Einsätze aufgrund bilateraler Katastrophenhilfeabkommen (Staatsverträge) 

¶ Einsätze im Rahmen des Gemeinschaftsverfahrens der EU 

¶ Einsätze aufgrund sonstiger internationaler Abkommen  
 
Bei grenzüberschreitenden Einsätzen von Hilfsmannschaften aufgrund bilateraler Ka-

tastrophenhilfeabkommen gelten im Wesentlichen folgende rechtliche Rahmenbedin-

gungen: 

¶ Anforderung von Hilfe aus dem Vertragsstaat  
Die Anforderung von Hilfe aus einem Vertragsstaat bzw. die Entgegennahme von 
Hilfe obliegt entweder dem Bundesministerium für Inneres (Bundeswarnzentrale) 
als Kontaktstelle oder dem Amt der Landesregierung auf regionaler Ebene. Das 
BM.I ist aufgrund bilateraler Abkommen ermächtigt, mit Behörden der Hilfe leis-
tenden Staaten in unmittelbaren Kontakt zu treten und die Hilfsmaßnahmen abzu-
sprechen. Gleiches gilt für die Landesregierungen auf regionaler Ebene. 

¶ Befugnisse der Hilfseinheiten aus Vertragsstaaten  
Ausländische Hilfsmannschaften in Österreich genießen aufgrund der bilateralen 
Katastrophenhilfeabkommen in einigen Bereichen eine Sonderstellung. Gleiches 
gilt umgekehrt für Österreichische Hilfsmannschaften im Ausland. Erleichterungen 
bestehen hinsichtlich 
Á Grenzübertritt 
Á Landung von Luftfahrzeugen 
Á Mitführen von Medikamenten 
Á Haftung für Schäden 

¶ Einsatzleitung  
Die Leitung des Einsatzes von ausländischen Hilfsmannschaften in Österreich ob-
liegt den zuständigen Behörden (Bezirksverwaltungsbehörde, Landesregierung) 
nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften. 

¶ Kostentragung  
Die grenzüberschreitende Hilfeleistung aufgrund bilateraler Abkommen erfolgt in 
der Regel kostenfrei und freiwillig auf Grundlage eines Hilfeersuchens im Wege 
der eingerichteten Kontaktstellen. Hilfe, die ein anderer Staat lediglich vermittelt, 
ist jedoch kostenpflichtig. Der Hilfe empfangende Staat ist jedoch verpflichtet, für 
die Verpflegung der Hilfsmannschaften aufzukommen. Zu beachten ist dabei wei-
ters, dass auch für die unentgeltliche Hilfe aus einem Vertragsstaat im Inland Kos-
ten anfallen können. Diese sind durch jene Stelle zu tragen, die für die Katastro-
phenabwehr zuständig ist und der Hilfe aus dem Vertragsstaat bedarf. 
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Bei grenzüberschreitenden Einsätzen von Hilfsmannschaften im Rahmen des Ge-

meinschaftsverfahrens der EU aus Staaten, mit denen nicht gleichzeitig auch ein bila-

terales Katastrophenhilfeabkommen besteht, gilt nur folgendes:  

 

¶ Anforderung von Hilfe aus dem Vertragsstaat  
Die Anforderung von Hilfe aus einem Staat, der am Gemeinschaftsverfahren teil-
nimmt, ist nur durch das Bundesministerium für Inneres (Bundeswarnzentrale) im 
Wege des Beobachtungs- und Informationszentrums der EU (MIC) oder direkt an 
einen teilnehmenden Staat möglich. Hierfür steht dem BM.I auch das Notfallin-
formations- und Kommunikationssystem CECIS zur Verfügung. 

¶ Einsatzleitung  
Der hilfeersuchende Mitgliedstaat ist für die Leitung der Hilfseinsätze zuständig. 
Die Behörden des hilfeersuchenden Mitgliedstaats legen die Leitlinien fest und 
stecken erforderlichenfalls den Rahmen der den Einsatzteams oder Modulen 
übertragenen Aufgaben ab. Die Einzelheiten der Ausführung dieser Aufgaben 
bleiben dem vom hilfeleistenden Mitgliedstaat benannten Verantwortlichen über-
lassen. 

 

Gemeinschaftsrecht  

 

Bei Gründung der Europäischen Gemeinschaften und auch längere Zeit danach war 

Katastrophenschutz kein Thema der europäischen Integrationsbestrebungen. Ende 

der 80er-Jahre begannen dann aber die damaligen Mitgliedstaaten angesichts größe-

rer Umweltkatastrophen, eine zwischenstaatliche Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 

im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Bereits 1987 sollte 

eine Ratsentschließung über die Einführung einer gemeinschaftlichen Zusammenar-

beit im Bereich des Katastrophenschutzes das Reaktionsvermögen der Mitgliedstaa-

ten im Bereich des Katastrophenschutzes erhöhen. Alle darin enthaltenen Maßnah-

men bezogen sich jedoch ausschließlich auf die Verbesserung des Schutzes der Bür-

ger innerhalb der EU. Von Anfang an wurde dabei festgestellt, dass nicht in die Nor-

men und Pläne der Mitgliedstaaten zur Katastrophenbekämpfung eingegriffen werden 

sollte. 

Im Jahr 1997 entschied der Rat über ein erstes Aktionsprogramm der Gemein-

schaft für den Katastrophenschutz. Dieses sollte dazu beitragen, die Zusammenarbeit 

in den Bereichen Katastrophenschutz und Soforthilfe bei Umweltkatastrophen noch 
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wirksamer zu gestalten. Mit Anpassungen wurde dieses Aktionsprogramm bis Ende 

2006 verlängert
28

. 

Im Jahr 2000 schlug die Kommission als Ergänzung des bestehenden Aktionspro-

gramms ein Gemeinschaftsverfahren zur Koordinierung des Katastrophenschutzes 

vor. Dies führte 2001 zu einer Ratsentscheidung über ein Gemeinschaftsverfahren zur 

Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastrophenschutzeinsätzen, dem 

so genannten ĂMechanismusñ
29

. An diesem Verfahren beteiligten sich sowohl die Bei-

tritts- und Kandidatenländer als auch die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR).2007 wurde der Mechanismus an die praktischen Erfahrungen der bisherigen 

Einsªtze und Ablªufe angepasst und im November 2007 als ĂGemeinschaftsverfahren 

für den Katastrophenschutz (Neufassung)ñ neu verlautbart.  

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 erhielt die Euro-

päische Union weitere Zuständigkeiten im Katastrophenschutz. Nach Artikel 196 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Union fördert sie die Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten, um die Systeme zur Verhütung von Naturkatastrophen oder von 

vom Menschen verursachten Katastrophen und zum Schutz vor solchen Katastrophen 

wirksamer zu gestalten.  

Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele:  

¶ Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf nationaler, 
regionaler und kommunaler Ebene im Hinblick auf die Risikoprävention, auf die 
Ausbildung der in den Mitgliedstaaten am Katastrophenschutz Beteiligten und 
auf Einsätze im Falle von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verur-
sachten Katastrophen in der Union;  

¶ Förderung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit in der Union zwi-
schen den einzelstaatlichen Katastrophenschutzstellen;  

¶ Verbesserung der Kohärenz der Katastrophenschutzmaßnahmen auf internati-
onaler Ebene. 

 

Nach der Solidaritätsklausel des Vertrages (Art. 222) mobilisiert die Union alle ihr zur 

Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitge-

stellten militärischen Mittel, um im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Men-

schen verursachten Katastrophe einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen 

Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen. 

                                              
28

 Art. 1, Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 2004 zur Änderung der Entscheidung 
1999/847/EG in Bezug auf die Verlängerung des Aktionsprogramms der Gemeinschaft für den Kata-
strophenschutz (2005/12/EG), in: Amtsblatt Nr. L 6 vom 08.01.2005, 7. 
29

 Abkürzung aus dem Englischen Community civil protection mechanism 
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Die nachfolgenden Gemeinschaftsrechtsakte sind für das Katastrophenschutzma-

nagement von Bedeutung: 

¶ Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen,  ABl. L 10 vom 
14.1.1997, S. 13ï33 

¶ Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der 
grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeits-
kräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlun-
gen, ABl. Nr. L 159 vom 29.6. 1996, S. 1  

¶ Entscheidung des Rates vom 8. November 2007 über ein Gemeinschaftsver-
fahren für den Katastrophenschutz (Neufassung) (2007/779/EG, Euratom), 
Abl. L 314 vom 01/12/2007, S. 9-19 

¶ 87/600/Euratom: Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1987 über Ge-
meinschaftsvereinbarungen für den beschleunigten Informationsaustausch im 
Fall einer radiologischen Notstandssituation, ABl. L 371 vom 30.12.1987, S. 
76ï78 

¶ 2007/162/EG, Euratom: Entscheidung des Rates vom 5. März 2007 zur Schaf-
fung eines Finanzierungsinstruments für den Katastrophenschutz (Text von 
Bedeutung für den EWR), ABl. L 71 vom 10.3.2007, S. 9ï17  

 
EU-Recht im Bereich der radiologischen Not standsplanung : 
 

¶ Entscheidung des Rates über Gemeinschaftsvereinbarungen für den be-
schleunigten Informationsaustausch im Fall einer radiologischen Notstandssi-
tuation, 87/600/EURATOM 

¶ Verordnung des Rates zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in 
Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalles oder einer 
anderen radiologischen Notstandssituation, 87/3954/EURATOM 

¶ Richtlinie des Rates über die Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer 
radiologischen Notstandssituation geltenden Verhaltensregeln und zu ergrei-
fende Gesundheitsschutzmaßnahmen, 89/618/EURATOM. 

¶ Verordnung der Kommission zur Festlegung der Höchstwerte an Radioaktivität 
in Nahrungsmitteln von geringerer Bedeutung im Falle eines nuklearen Unfal-
les oder einer anderen radiologischen Notstandssituation, 89/944/EURATOM 

¶ Änderung der Verordnung des Rates zur Festlegung der Höchstwerte an Ra-
dioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Un-
falles oder einer anderen radiologischen Notstandssituation, 
89/2218/EURATOM. 

¶ Verordnung der Kommission zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivi-
tät in Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalles oder einer anderen radio-
logischen Notstandssituation, 90/770/EURATOM. 

¶ Richtlinie des Rates zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für 
den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die 
Gefahren durch ionisierende Strahlung, 96/29/EURATOM. 
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Weiteres internationales Recht:  
 
Internationale Abkommen (IAEA): 

¶ Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen, 
BGBl. Nr. 186/1988 

¶ Übereinkommen über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbe-
dingten Notfällen, BGBl. Nr. 87/1990 

¶ Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrie-
unfällen (StF: BGBl. III Nr. 119/2000) 

 
Bilaterale Abkommen: 

¶ Bilaterale Abkommen über Informationsaustausch und Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes existieren 
zwischen Österreich und der Schweiz, Deutschland, der Tschechischen Re-
publik, der Slowakischen Republik, Ungarn, Slowenien, Weißrussland, Polen, 
Russland, Ukraine und Tadschikistan. 

¶ Bilaterale Abkommen über gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder 
schweren Unglücksfällen existieren mit allen Nachbarstaaten bis auf Italien 
sowie mit Kroatien, Jordanien, Marokko und Albanien. 

 

Grenzüberschreitende Melde- und Informationspflichten 

 

Bei Ereignissen mit möglicherweise grenzüberschreitenden Auswirkungen gelten auf-

grund bi- und multilateraler Abkommen die nachfolgenden Informationsverpflichtun-

gen: 

¶ Bilaterale Nuklearinformationsabkommen 

¶ Beschleunigter Informationsaustausch im Fall einer radiologischen Notstands-
situation (Ecurie) 

¶ Helsinki Übereinkommen, Seveso-II-Richtlinie (umgesetzt in  § 84e Gewerbe-
ordnung) 
Die Bundeswarnzentrale beim Bundesministerium für Inneres unterrichtet an-
dere EU-Mitgliedstaaten oder Helsinki-Vertragsstaaten über im Bundesgebiet 
eingetretene schwere Unfälle mit möglicherweise grenzüberschreitenden Fol-
gen und hat die Entgegennahme oder Weiterleitung von Ersuchen für interna-
tionale Hilfeleistung wahrzunehmen. Die Behörde hat die Bundeswarnzentrale 
unverzüglich über eingetretene schwere Unfälle in Kenntnis zu setzen und die 
Möglichkeit und das Ausmaß grenzüberschreitender Auswirkungen abzuschät-
zen. Die Bundeswarnzentrale hat unbeschadet bilateraler Abkommen einzel-
ner Bundesländer eine Benachrichtigung der Rettungs- und Notfalldienste 
möglicherweise betroffener Staaten in die Wege zu leiten. 

¶ EU Mechanismus (siehe dazu auch Kap. 13.4) 
Bei schweren Notfällen in der Gemeinschaft oder unmittelbar drohenden 
schweren Notfällen, die grenzüberschreitende Auswirkungen haben bzw. ha-
ben können, unterrichtet der Mitgliedstaat, in dem der Notfall eingetreten ist, 
unverzüglich die Kommission und die Mitgliedstaaten, auf die der Notfall mög-
licherweise Auswirkungen hat 
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Das Gemeinschaftsverfahren der EU für grenzüberschreitende Einsätze 

 

Der allgemeine Zweck des Verfahrens besteht darin, bei schweren Notfällen auf ein 

entsprechendes Ersuchen hin grenzüberschreitend Unterstützung bereitzustellen und 

eine bessere Koordinierung der Hilfseinsätze der Mitgliedstaaten und der Gemein-

schaft zu unterstützen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Länder, die für 

Hilfe im Katastrophenfall auf das Verfahren zurückgegriffen haben, erheblich gestie-

gen. Im Rahmen einer Neufassung der zugrunde liegenden Ratsentscheidung im Jahr 

2007 sollte daher das Verfahren gestärkt werden, um eine effizientere und deutlichere 

Demonstration europäischer Solidarität sicherzustellen und die Entwicklung einer eu-

ropäischen Krisenreaktionsfähigkeit auf Grundlage von Katastrophenschutzmodulen 

der Mitgliedstaaten (s.u.) zu ermöglichen
30

. 

Das Gemeinschaftsverfahren soll alle Arten von schweren Notfällen inner- und au-

ßerhalb der Gemeinschaft einschließen. Dabei werden Natur- und vom Menschen 

verursachte Katastrophen, Terroranschläge und Technologiekatastrophen sowie 

Strahlen- und Umweltunfälle, einschließlich Meeresverschmutzung, als Arten von Ka-

tastrophen angeführt
31

. Zu den Komponenten und Maßnahmen, die das Verfahren 

umfasst, gehören unter anderem: 

¶ Ermittlung der verfügbaren Einsatzteams und von Modulen
32

 (Vorsorgemaß-
nahmen), 

¶ Entwicklung und Durchführung eines Ausbildungsprogramms, 

¶ Durchführung von Workshops, Seminaren und Pilotprojekten, 

¶ Aufstellung und Entsendung von Evaluierungs- und Koordinierungsteams, 

¶ ein rund um die Uhr erreichbares und unmittelbar reaktionsfähiges Beobach-
tungs- und Informationszentrum (MIC), 

¶ ein gemeinsames Kommunikations- und Informationssystem für Notfälle (CE-
CIS), 

¶ ein Detektions- und Frühwarnsystem für Katastrophen (Prävention), 

¶ Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Zugang zu Ausrüstungs- und Trans-
portmitteln sowie die Ergänzung der Transportmittel der Mitgliedstaaten und 

¶ Unterstützung der konsularischen Hilfe für EU-Bürger
33

. 
 

                                              
30

 Erwägungsgrund 4, Entscheidung des Rates 2007/779/EG, Euratom. 
31

 Erwägungsgrund 6f, Entscheidung des Rates 2007/779/EG, Euratom 
32

 Ein Modul ist Ăeine unabhªngige und autonome vorab festgelegte aufgaben- und bedarfsorientierte 
Zusammenfassung der Kapazitäten der Mitgliedstaaten oder ein mobiles operatives Team der Mitglied-
staaten als Kombination aus personellen und materiellen Mitteln, das gekennzeichnet ist durch seine 
Fªhigkeit zum Einsatz oder zur Aufgabenerf¿llung.ñ (Art. 3, Entscheidung des Rates 2007/779/EG, Eu-
ratom ) 
33

 Art. 2, Entscheidung des Rates 2007/779/EG, Euratom. 
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Aktuell nehmen die 27 EU-Mitgliedstaaten, die 3 EWR-Staaten Island, Norwegen und 

Liechtenstein sowie der Beitrittskandidat Kroatien am Gemeinschaftsverfahren und 

Finanzierungsinstrument teil.  

Durch das Gemeinschaftsverfahren wird auch das Verhältnis zu Drittstaaten, den 

Vereinten Nationen, der humanitären Hilfe und dem Bereich der Krisenintervention 

geregelt
34

.  So wurde bereits 2001 durch den Rat betont, dass zur effizienteren Nut-

zung der verfügbaren Ressourcen die Koordinierung der auf internationaler Ebene 

von z.B. VN, OSZE und NATO ergriffenen Maßnahmen verbessert, Doppelarbeiten 

vermieden und das vorhandene Fachwissen so effizient wie möglich genutzt werden 

sollte. Im aktuellen Finanzierungsinstrument ist festgehalten, dass bei Einsätzen in 

Drittländern die Koordinierung und Abstimmung mit den Aktionen von internationalen 

Organisationen und Einrichtungen sichergestellt sein sollte
35

. Hilfseinsätze im Rah-

men des Mechanismus können außerhalb der Gemeinschaft entweder eigenständig 

oder als Beitrag zu einem Einsatz unter Leitung einer internationalen Organisation 

durchgeführt werden. Den Vereinten Nationen wird eine allgemeine Koordinierungs-

funktion bei Katastrophenschutzeinsätzen in Drittländern zugesprochen, die operative 

Koordinierung sollte dabei in die Gesamtkoordinierung von UN-OCHA integriert wer-

den
36

. 

 

Exkurs: Fortbildungsprogramm für Katastrophenschutzeinsätze im Rahmen des Mech anismus  
 
Dieses Fortbildungsprogramm beinhaltet Kurse, Übungen sowie ein Austauschprogramm. Zur Durch-
führung dieser Maßnahmen erfolgen in unterschiedlichen Abständen Ausschreibungen durch die Eu-
ropªische Kommission, sog. ĂCall for tendersñ bzw. ĂCall for proposalsñ. 
Ziel des Kursprogramms ist es, Experten für Einsätze im Rahmen des Mechanismus auszubilden. Das 
Kursprogramm wurde seit 2001 laufend erweitert und enthält derzeit 11 verschiedene Kurstypen. Die 
Kurse reichen vom sog. Community Mechanism Induction-Kurs, einem Einführungskurs in das Ge-
meinschaftsverfahren, über den Operational Management Kurs bis zum High Level Coordination Kurs. 
Refresher- und Spezialkurs, wie z.B. Modul-, Assessment- oder Koordinierungskurse, komplettieren 
das Kursprogramm. Die Nominierung der Teilnehmer erfolgt durch den jeweiligen Teilnehmerstaat. 
Untenstehende Grafik soll einen Überblick über das Trainingsprogramm geben: 

 

                                              
34

 Erwägungsgrund 15f, Entscheidung des Rates 2007/779/EG, Euratom. 
35

 Erwägungsgründe 19 und 21, Entscheidung des Rates 2007/162/EG, Euratom. 
36

 Art. 8, Entscheidung des Rates 2007/779/EG, Euratom. 
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(Quelle: The European Community Civil Protection Mechanism Training Programme, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2009) 
 
Die Mitglieder der Assessment- und Koordinierungsteams werden durch die Europäische Kommission 
nach Nominierung durch die Teilnehmerstaaten ausgewählt. Um die Kommunikation und damit die Re-
aktionsfähigkeit zu verbessern, wird derzeit ein sog. Pool of Experts eingerichtet. Diese Datenbank soll 
die für Einsätze wesentlichen Daten der Experten verwalten und somit die Auswahl der Experten er-
leichtern.  
Die Übungen im Rahmen des Mechanismus haben den Zweck, die Zusammenarbeit zwischen den 
Katastrophenhilfsteams der Teilnehmerstaaten sowie die Praxis der ausgebildeten Experten zu verbes-
sern und werden durch die Teilnehmerstaaten organisiert.  
Im Rahmen des Austauschprogramms besteht die Möglichkeit, sog. Expertenaustausche in die Teil-
nehmerstaaten des Finanzierungsinstrumentes durchzuführen oder einen Expertenaustausch aus die-
sen Staaten zu organisieren. Die Teilnahme steht allen Personen, die Erfahrung im Bereich des Zivil-
schutzes aufweisen, offen. Als Kontaktstelle fungiert der nationale Trainingskoordinator. Weiterführende 
Informationen: www.exchangeofexperts.eu 
 

Exkurs: Katastrophenschutzmodule  
 
Zur Stärkung der Zusammenarbeit der Teilnehmerstaaten im Bereich des Katastrophenschutzes sind im 
Gemeinschaftsverfahren neben den Einsatzteams auch Katastrophenschutzmodule sowie Teams für 
die technische Unterstützung als operatives Kernelement vorgesehen. Die Umsetzung dieses Vorha-
bens sowie die allgemeinen Anforderungen an die Module wurden in Durchführungsbestimmungen der 
Europäischen Kommission zur Ratsentscheidung zum Gemeinschaftsverfahren festgelegt.  
 
Dabei sollen die Module auf folgenden Prinzipien beruhen:  

¶ Freiwilligkeit 

¶ Einhaltung vordefinierter Verfahren 

¶ Interoperabilität mit anderen Modulen 

¶ Bereithaltung für Einsätze innerhalb und außerhalb der EU 

¶ basierend auf Ressourcen eines oder mehrerer Teilnehmerstaaten 

¶ das Kommando der Module obliegt dem jeweiligen Teilnehmerstaat 

¶ Anwendung international anerkannter Standards (z.B.: INSARAG) 

¶ unabhängig, autonom, kurzfristig einsetzbar 

¶ gemeinsame Trainings und Übungen  

¶ Einsatzteams bestehen parallel zu Modulen weiter 

¶ Prozedere bei der Mobilisierung der nationalen Kräfte bleibt unverändert. 
Zurzeit besteht die Möglichkeit zur Einmeldung von Modulen in folgenden Bereichen: 

http://www.exchangeofexperts.eu/
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¶ Hochleistungspumpen 

¶ Wasseraufbereitung 

¶ Suche und Rettung in Städten unter mittelschweren oder schweren Bedingungen 

¶ Waldbrandbekämpfung mit Löschhubschraubern oder Löschflugzeugen 

¶ Vorgeschobener Behandlungsplatz mit / ohne OP 

¶ Feldlazarett 

¶ Lufttransport von Katastrophenopfern 

¶ Not- und Behelfsunterkunft 

¶ Feststellung CBRN-Gefahren und Probenahme 

¶ Suche und Rettung bei CBRN-Gefahren  

Die Erstellung weiterer Module in den Bereichen ĂBoden-Waldbrandbekªmpfungñ sowie ĂSchutz bei 
Hochwasserñ und ĂSuchen und Retten bei Hochwasserñ ist in Bearbeitung. Um die Einmeldung von 
Modulen zu beschleunigen und diese fix verfügbar zu haben, werden durch die Europäische Kommissi-
on Projekte im Bereich der Vorbereitung sowie Pilotprojekte im Zusammenhang mit den Modulen aus-
geschrieben. 

 

Siehe auch: http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp01_en.htm  

 

UN OCHA, NATO/PfP 

 

Das heutige UN-OCHA wurde bereits 1971 als UNDRO (GA-Res. 2816) von der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen installiert, im Jahr 1992 zur Koordinierung der humanitären 

Katastrophenhilfe auf Basis der Resolution 46/182 (Strengthening of the coordination of hu-

manitarian emergency assistance of the UN, Dezember 1991), unter dem Namen ĂDepartment 

for Humanitarian Affairsñ (DHA) weiterentwickelt und 1998 zum heutigen UN-OCHA umbe-

nannt. UN-OCHA hat, gemäß Grundsatzresolution (GA/Res 46/182), die Mobilisierung und 

Koordinierung der kollektiven Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und des UN-

Systems, durchzuführen. Die Aufgabe von OCHA ist es, gemeinsam mit nationalen und inter-

nationalen Akteuren, nach den Grundsätzen der humanitären Prinzipien effektive Hilfe zu mo-

bilisieren und zu koordinieren (von Katastrophenhilfe über humanitäre Hilfe bis hin zur huma-

nitären Intervention)
37

. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden auf freiwilliger Basis sowohl zivi-

le als auch militärische Ressourcen der Mitgliedsstaaten, regionaler Organisationen und sons-

tiger Partner herangezogen. Die Vorbereitung f¿r derartige ĂMissionenñ erfolgt in verschiede-

nen UN-Lehrgängen. 

Auch im Rahmen der NATO bzw. der Partnerschaft für den Frieden (PfF) steht eine dem 

UN-OCHA entsprechende Struktur zur Verf¿gung, nªmlich das ĂEuro-Atlantic Disaster 

Response Co-ordination Centre (EADRCC)ñ. Dieses koordiniert in enger Zusammenarbeit mit 

dem UN-OCHA im Anlassfall NATO-PfF-Ressourcen, wobei seitens EADRCC die führende 

(Koordinierungs-) Rolle des UN-OCHA hervorgehoben wird. 

                                              
37

 http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/tabid/1076/Default.aspx 

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp01_en.htm
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Die an das EADRCC eingemeldeten NATO-PfF-Ressourcen bilden die Euro Atlantic Relief 

Unit (EADRU), für deren Einsatz im Katastrophenfall die MCDA (OSLO-)Guidelines von be-

stimmender Bedeutung sind. 
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7. Selbstschutz, Information, Aufklärung 
 

Der Selbstschutz ist eine der Säulen des österreichischen Katastrophenmanage-

ments. Das Selbstschutzkonzept geht von der Annahme aus, dass die Bevölkerung 

durch zumutbare Eigenvorsorge und Erstmaßnahmen im Schadensfall in Summe ei-

nen sehr großen Beitrag zur Vermeidung von Erst- und Folgeschäden leisten kann. 

So können etwa informierte und vorbereitete Bürger im Fall eines Hochwassers wertvolle 

Gegenstände bis zum Eintreffen der organisierten Hilfe durch die Einsatzorganisationen in 

Sicherheit bringen und sogar selbst Schutzmaßnahmen zur Absicherung ihres Eigen-

heims z.B: mit Sandsäcken und sonstigen Abdichtungsmaßnahmen treffen.  Nach Unfäl-

len im Verkehr oder im Haushalt kann durch rasche Betätigung des richtigen Notrufes 

und präzise Schilderung des Vorfalls die gezielte Alarmierung von Einsatzkräften un-

terstützt und somit die Hilfsfrist verkürzt werden. Durch Kenntnis in Erster Hilfe kön-

nen lebensrettende Maßnahmen gesetzt werden. Ein anderes Element des Selbst-

schutzes und der Eigenvorsorge wäre die Haushaltsbevorratung, die insbesondere 

vor dem Hintergrund möglicher Unfälle in grenznahen Kernkraftwerken propagiert 

wird. Bei diesem Szenario kommt es zudem auf einige Grundkenntnisse der Wirkung 

von Strahlung auf den Menschen, die möglichen Belastungspfade und insbesondere 

auf das Wissen um persönliche Schutzmaßnahmen an. Ein wesentliches Element des 

Selbstschutzkonzeptes ist auch, dass durch Wissen um Gefahren durch vorherge-

hende Information im Anlassfall Panik vermieden werden kann. Wirksamer Selbst-

schutz muss daher auf einer effizienten Risikokommunikation aufbauen. 

 

Nachstehend werden einige Möglchkeiten des Selbstschutzes aufgelistet: 

¶ Anlegen eines Haushaltsvorrates (z.B. haltbare Lebensmittel, Getränke, Batte-
rieradio, Kerzen, Medikamente etc.) 

¶ Kenntnis der Bedeutung der Zivilschutzsignale 

¶ Kenntnis der Notrufe und des richtigen Verhaltens am Notruf 

¶ Kenntnisse im vorbeugenden Brandschutz und im Umgang mit Handfeuerlö-
schern 

¶ Kenntnisse in Erster Hilfe 

¶ Wissen um richtiges Verhalten bei AKW-Unfällen, Hochwasser, Unwettern, Grip-
pepandemie, Chemieunfällen, Erdbeben, etc. 

¶ Wissen um alpine Gefahren im Sommer und Winter 

¶ Grundkenntisse der Unfallverhütung 
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Den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder bzw. sonstigen Einrichtungen 

kommt hierbei die Aufgabe zu, Maßnahmen und Angebote zur vorsorglichen Informa-

tion und Aufklärung zu setzen sowie im Anlassfall zeitgerecht zu informieren.  

 

Zum Teil ist diese Information auch von den Behörden verpflichtend zu leisten, etwa 

hinsichtlich 

¶ Radiologischer Gefahren 

¶ Gefahren durch Industrieunfälle 

¶ Umweltgefahren (UIG) 
 
Das BM.I bedient sich hinsichtlich der Information der Bevölkerung des Österreichi-

schen Zivilschutzverbandes. Gemeinsam wurde das Konzept der Sicherheits-

Informationszentren (SIZ) entwickelt. Die Sicherheits-Informationszentren sind Bür-

gerserviceeinrichtungen in Österreichs Gemeinden. Sie stehen unter der Leitung des 

Bürgermeisters und sind Anlaufstelle für den Bürger hinsichtlich Informationen über 

Zivil- und Katastrophenschutz.  

Die Hauptaufgaben dieser Zentren sind: 

¶ die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiete des Zivil- und  
Selbstschutzes 

¶ die Durchführung von Kursen, Vorträgen und Übungen im örtlichen Bereich 

¶ die Information und Beratung in allen Fragen des Selbstschutzes 

¶ die Förderung der Nachbarschaftshilfe 
 

Ein wesentliches Standbein der Öffentlichkeitsarbeit des Zivilschutzverbandes ist ne-

ben den in den Gemeinden eingerichteten Sicherheits-Informationszentren die Kin-

dersicherheits-Olympiade SAFETY-Tour. Mit Hilfe dieser Veranstaltung wird auf spie-

lerische Art versucht, bereits den Kindern das für den Selbstschutz und damit auch für 

den Zivilschutz so notwendige Grundwissen über das richtige Verhalten in Notsituati-

onen zu vermitteln. 

 

Die Information der Bevölkerung erfolgt darüber hinaus durch eine Reihe weiterer 

Stellen wie Hilfs- und Rettungsorganisationen, Feuerwehren, Kriminalpolizeilicher Be-

ratungsdienst, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt u.a. 
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Anhang 1 : Nukleare Notfallplanung 38 
 
Wesentliche rechtliche Grundlagen für die nukleare Notfallplanung sind:  

 

¶ Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen ein-
schließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzge-
setz - StrSchG), BGBl. Nr. 227/1969 idgF. 

¶ Verordnung über allgemeine Maßnahmen zum Schutz von Personen vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlung (Allgemeine Strahlenschutzverordnung ī AllgStrSchV), BGBl. II Nr. 191/2006. 

¶ Verordnung über Interventionen bei radiologischen Notstandssituationen und bei dauerhaften 
Strahlenexpositionen (Interventionsverordnung ï IntV), BGBl. II Nr.145/2007 

¶ Verordnung betreffend die Information über die Gefahr von Störfällen (Störfallinformationsverord-
nung - StIV), BGBl. Nr. 391/1994. 

 
Aufgrund des Strahlenschutzgesetzes und der dazu ergangenen Interventionsverordnung 2007 hat das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft einen gesamtstaatli-
chen Interventionsplan für radiologische Notstandssituationen zu erstellen. Entsprechend der Interventi-
onsverordnung ist dieser auch Grundlage für die Interventionspläne der Bundesländer.  
Im Falle von radioaktiven Kontaminationen sind nach dem Strahlenschutzgesetz Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Im Allgemeinen sind folgende Zuständigkeiten gegeben: 
 
Der BMLFUW hat im Fall einer radiologischen Notstandssituation  

¶ die Lage zu evaluieren, 

¶ -und Sicherheits-
maßnahmen (Interventionsmaßnahmen) zu erstellen 

¶ diese den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu bringen und 

¶ die in Durchführung begriffenen Interventionsmaßnahmen zu bewerten und anzupassen 
 
Der Landeshauptmann 

¶ hat auf Basis der Empfehlungen des BMLFUW die erforderlichen Interventionsmaßnahmen durch-
zuführen, 

¶ - und Sicherheitsmaßnahmen der 

¶ Bezirksverwaltungsbehörden bedienen, 

¶ kann für die Durchführung der Interventionsmaßnahmen eigene Durchführungsverordnungen er-
lassen und 

¶ mitteln. 
 
Informations - und Prognosesysteme  
Zur frühzeitigen Erfassung von radiologischen Notstandsituationen und zur Abschätzung ihrer mögli-
chen Folgen wurden mehrere (zum Teil grenzüberschreitende) Instrumente entwickelt: 
 
Strahlenfrühwarnsystem 
336 Ortsdosisleistungsmessanlagen in Österreich messen im Wesentlichen die Intensität der Gamma-
strahlung am Aufstellungsort. Die Messanlagen senden ihre Messwerte sowie Statusmeldungen an die 
Datenzentralen des Strahlenfrühwarnsystems im BMLFUW. 
 
Prognosesystem TAMOS: 
Dieses System wurde von der Österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik entwi-
ckelt. Mit dem webbasierten TAMOS-System können erste Trajektorien- und Ausbreitungsberechnun-
gen (insbesondere Depositionsberechnungen) durchgeführt werden.  
 
Entscheidungshilfesystem RODOS (Real-time On-line Decision Support System): 
Dieses integrierte Entscheidungshilfesystem wurde im Rahmen von EU-Forschungsprogrammen entwi-
ckelt. Basierend auf ersten Quelltermangaben aus dem Unfallland und gesicherten Wetterprognosen 
können Berechnungen über die Ausbreitung radioaktiver Luftmassen sowie über trockene und nasse 
Deposition durchgeführt werden. Darauf aufbauend berechnet RODOS Effektiv- und Organdosen aus 
verschiedenen Belastungspfaden.  
 

                                              
38

 Die Darstellung folgt dem gesamtstaatlichen Interventionsplan für radiologische Notstandssituationen 
des BMLFUW 








